








































mm

Vorrede des Stifters.

a es eines Christen Schuldigkeit ist,
nicht allein das gute mit gutem,wel¬
ches leicht zu thun ist, sondern auch

das böse mit gutem zu vergelten: So habe auch
ich, zu Folge dieser heilsamen Vorschrift,allezeit die
Gedanken geheget, für alle Wohlthaten, welche die
Zeit meines Lebens bis in mein jetziges anfangendes
Alter in meiner Vaterstadt genossen habe, nach
meinem geringen Vermögen mich dankbar zu er¬
zeigen.
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Es ist hieraus dasjenige entstanden, was nach»
folgende Stiftung, wie derselben Aufschrift besaget,
in commoda publica , das ist, zum allgemeinen
Wohlseyn hiesiger Einwohner, besonders aber ge¬
samter Löblicher Bürgerschaft, in Verbesserung

Medicorum UNd des iVledicinal-Wesens, wie
auch der Versorgung bedürftiger kranker Bürger
und Beysaffen, wenn jener Anzahl nicht allzu gros
wäre, enthalt.

Ich habe in dieser wichtigen Sache mir nicht
allein getrauet, sondern mit Beyrath meines 1768.
am zote»My ftljg verstorbenen Herrn Bruders,
des Kayserlichen Reichs-Hofraths FnyhMIl
von Senckenberg, gehandelt,unter dessen Allst
sicht nicht allein sein älterer Herr Sohn den Vor¬
bericht gemacht, welcher unverändert hiebey er¬
scheinet, sondern auch der zweyte Theil der Stist
tung, der zur Erläuterung des ersten dienet, mit
seiner völligen Approbation und Mitwirkung ver¬
fasset ist.

Unter Gottes Segen ist bisher in dem Stist
tungshaus von welchem die erste Kupfertafel
den ganzen Plan zeiget, die Bibliotheck, wovon,
wie auch von andern von mir zu der Stiftung ge¬
brachten Dingen, g. G. ein Verzeichnis in den
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Druck kommen soll,die Wohnung vor den Gärtner,
ein Gewächshaus,einLaboratorium chymicum,
wie auchdu Theatrum anatomicum, davon die
andere Kupfertafel die Abzeichnung vorstellet, su™.«
Stand gebracht, und nunmehro wird an dem me«
dicinifchen Garten gearbeitet, auch künftiges Jahr
mit dem Bau des Bürger-Hospitals der Anfang ge¬
macht werden, welches alles aus meinen Mitteln,
besonders aber von dem Interesse meines dermah-
len aüfhundert tausend Gulden angewachsenen Stif¬
tungs-Kapitals, bestritten worden.

Alljährlich soll demPubüco, wie in dem
Vorbericht gemeldet ist, eine gedruckte Nachricht
mitgetheilet werden,von der Verbesserung und dem
Anwachs der Stiftung, und was derselben von
Wohlthatern verehret werden wird, auch dieser
Namen rühmlich gedacht werden, es wäre denn,
daß solches zu thun von Personen, die dieses ange¬
het, verboten würde. Es wird auch jedermann
von Löblicher Bürgerschaft frey stehen, sich, vor¬
nehmlich bey dem Bürger-Hospital, die Bücherzei¬
gen zu lassen, und von allem selbst Kundschaft ein¬
zuziehen, wie die Gaben angewendet werden, auch
nöthigen Falls sowohl mündlich als schriftlich Er¬
innerungen zu thun, und hiebey durchaus kein Ge-
heimniß Play haben, wie denn ebenfalls folglich al¬
le Bau-und sonstige Rechnungen werden public*#
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werden, und deren Einsicht in dem Original allen
Mitgliedern Löblicher Bürgerschaft offen stehen

Bis anhero ist an Verehrungenz.E. von Got«
tespfennigen, nur ein geringes eingegangen, wl«
ches mit allem übrigen auf das genaueste, zu Folge
derer nach der freywillig angegebenen Bestimmung
ausgestellten Quittungen, in dem Druck wird fpe-
cificitet, und damit ein Jahr nach Publication de¬
rer Documenten der Anfang gemacht, auch all«
jährlich fortgefahren werden, und verspricht sich
aus innen gedachtest hierzu erbetenen Personen von
Löblicher Bürgerschaft und mir, so lang mir GOtt
das Leben fristet, nachher aber an meiner statt von
denen Executonbus aus meiner Familie, und de«
ren eventualen Nachfolgern zuernennenden Vepu-
tatis aus dem Collegio medico, bestehende ^d-
rüinittration des Burger«Hospitals, indem, wie
Wt zu erachten, ein solches Unternehmen eines
Mannes Werk nicht seyn kann, von der Mildtha-
kigkeit der Löblichen Mitburgerschaft eine ergiebige
Beyhülfe, gleichwie darzu allschon von vielen Hoff«
nung gemacht worden, weilen der hieraus entsprin«
de Ruhen gantz offenbar ist.

Die



Die Nechlllmgs-kevilion über alles bisher er«
wehnte, wird auf die Art wie die Stiftungsvo-
cumentÄ besagen, alle Jahre den 18“» Augufti
geschehen, und damit an diesem Tag, nach meinem
Ableben, der Anfang gemacht werden, wie denn
auch, wenn die ganze Stiftung zu Stand gekom«
men seyn wird, an diesem Tage die Abgaben anhe«
ben sollen.

Abänderungen der Stiftung und Zusatze der
Verbesserung halber, welche die veränderte Zeit und
neue Umstände mit sich bringen mögten, und ich
nöthig finde, sollen nebst vorgedachtem auch von
Zeit zu Zeit in dem Druck erscheinen.

Gedencke hiebey, mein Leser, daß wir nicht für
diese Zeit geschaffen sind,daß wir allesamt von Got¬
tes Gnade leben und sind was wir sind; gleichwie
wir auf diese Welt nichts mitgebracht haben, also
auch nichts eigenes besitzen, und blose Verwalter
sind,die verrechnete Dienste haben; daß alle Schein-
Herrlichkeit dieser Welt nichts ist, und einmal über
kurtz oder lang entweder sie uns,oder wir sie verlas¬
sen, nichts aber, nach der Liebe Gottes und dem
Glauben au Ihn, übrig bleibt das unser ist, als die
Liebe des Nächsten, die GDtt, der die Liebe selbst
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ist, und diese selbst in uns wirken will, uns befoh¬
len hat als ein Gebot, darinnen unsere Seligkeit be¬
stehet, da GOtt ansonsten unserer nicht bedarf,und
wir Ihm weder etwas geben noch nehmen können.
Dieses wohl zu bedenken und auszuüben lasse dir
mit mir angelegen seyn, damit wir stets hier und
dort, in der seligen Vereinigung mit Ihm,Licht,Le¬
ben, Ruhe, Frieden und vollkommne Freude haben
mögen, als das höchste Guth,welches Er uns in sei¬
nem Sohne JEsu Christo, dem Schöpfer der neuen
Lreatur, und unserm Arzt Leibes und der Seelen,
in dem wir alles haben was uns nöthig ist, verord-

Frankfurt den 25ten vecembrir
1769.
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Erklärung der ersten Kupfcr-Taftl.
I .I .r . ^ as ganze Planum, welches 100490 . Ouadtat-

^  Fuß in sich begreifet.
2. Fa$ade des Hauses auf der grosen Eschenheimer Gasse,

mit der Überschrift unter dem Senckenbergischen Fami¬
lien-Wappen:

JE  DES FUNDATIONIS
SENCKENBERGIAN Ê

IN PUBLICA COMMODA.
ANNO MDGCLXIII. ,

Te ursch:
Das Haus der Senckenbergischen Stiftung , welche

zum gemeinen Nutzen( *) errichtet worden im Jahr
1763.

(*) Nämlich in Verbesserung des^ leäicinal - Wesens, und Ver§
pflegungärmerkranker Bürger, und zu keinem andern Gebrauch.

z . Grundriß des Hauses, worinnen theils Wohnzimmer,
theils Confercnr-Zimmer, sodann besondere Zimmer
vor gewisse Theile der Mcdicin befindlich, um zu jedem
gehörige Coiie£hnea oder Sammlungen daselbst zu ver¬
wahren, welche sich auch noch oben über den Seitenbau

. Num. 4 . erstrecken.
4 . Ein Seitenbau, in welchem unten a die Küche, b. der

Mägde Stube , c. ein feuerfestes Gewölbe, d. eine
Waschküche, e, ein Laboratorium chymicum mit dar¬
unter gelegenem und dazu gehörigem Keller.

5. Ein Seitenbau,in welchem untena. ein Contercnr-Saal,
b. des Gärtners Wohnung, und oben ein durchgehen¬
der Saal , worinn die Bibliotheke befindlich ist.

6. Der Hof. ;
7. Eine Regen-Werne.
8. Ein Brunn.
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9. Der Medicinische Garten.
10. Das Begräbnis des Stifters mit folgendem von ihm

selbst verfertigten, unter denen BeylagenN. 10. befind¬
lichen und hier wiederholten Epkaphio:

D. O. M. 8.
CONDITUM HOC IN SEPULCRO

TERRENUM CORPUS
JOANNIS CHEUSTIANI SENCKENBERG,

DEI MISERANTIS BENIGNITATE,
DUM HIC VIVERET,

BONI CIVIS,
MEDICI FIDELIS,

CUI TERRA EXILII LOCUS,
CLLUM PATRIA,

QUAM REPETIIT LiETVS,
CUM PLACIDE MORIENDO LIBERTATEM

ASSEQUERETUR
ANNO MDCC die

NATUS MDCCVII. d. XXVIII. FEBRUARII.

VIVENS DISCE MORI: SIC VITAM MORTE PARASTI;
SOLI V1MCENTI NAMQUE CORONA DATUR.

Zu teutsch:
GOtt dem Allmächtigen zu Ehren.

In diesem Grabe liegt verwahret der irrdische Leib des
Johann Christian Senckenberg,

derinseinemLeben, durch Gottes erbarmende Güte, ein
redlicher Bürger und treuer Arzt gewesen, der die Erde
für den Ort der Verweisung, den Himmel aber für sein
Vaterland gehalten hat , dahin er mit Freuden zurück
gekehret ist, als er durch einen sanften Tod die Freyheit
erhielte,

Im Jahr MDCC den
Gebohren MDCCVIII. den sZten Februarii.

Lerne



Lerne sterben, dieweil du lebest: So hast du durch den
Tod das Leben erworben;

Denn niemand wird gekrönet, als der,der überwindet.
I I . @lt Ballin.
12. Ein grünes Cabinet.
13- Das Gewächs-Haus mit dreyen Abtheilungen.
14.14. Die Mauer,welche den Garten von dem Hospital

und der Anatomie scheidet,, in deren Mitte ein Thor,
und oben und unten eine Thüre zur Communicauon.

15. Das Hospital, em Viereck, welches künftigg.G.mit
derHospital-Ordnung in einer besonder« Kupfertafel
erscheinen und folgende Aufschrift haben wird:

NOSOCOMIUM CIV1CÜM,

JESU CHRISTO SALVATORI SACRUM,
CIVIUM PAUPERUM AMORE

CONDITUM ET INSTRUCTUM
OPERA ET 1MPENSIS

JOANNIS CHRISTI ANISENCKENBERG,
M. D. ET PHYSICI ORDINÄR.

Anno MDCCLXX,
CIVIUM MUN1F1CENTIA

AMPLIF1CATUM.

Im Teutschen:
Bürgerliches Krancken-Hospital, welches dem Heiland

JEsus Christus zu Ehren, aus Liebe vor arme Bür¬
ger durch Bemühung und auf Kosten des allhiesigen
Doßoris Medicinx UNd Phyfici Ord. JtzhüNN Chri¬
stian Senckenberg , im Jahr 1770 . auf-und
eingerichtet, durch der Bürgerschaft Mildthätigkeit aber
nachher erweitert und nützlicher gemacht worden.

Ueber dieser wird in einer Nicke das Bild des Heilandes
mit offenen Armen, und über dem Haupt die Worte ste¬
hen:
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SALVATOR MUND 1 SALVA NOS.
Zu dessen Füssen aber

Matth . XI , 23«
16. Der Hof des Hospitals.
17. 17. Zwo Einfahrten zum Hospital.
18. Der Bleichplatz bey dem Hospital.
19.  Der Vorplatz bey der Anatomie.
20. Theatrum anatomicum mit seinen zween Seitenbäuen.
21. Der zu der Anatomie gehörige Brunn.
22.22. Der Zwinger an der Stadtmauer,wovon die Ab¬

theilunga. ein Holtzplatz für das Hospital, b.ein Holtz-
platz für das Gewächshaus, c. ein Holtzplatz für das
Haus an der Eschenheimer Gaffe ist.

Erklärung der zivoten Kupfer-Taftl.
1. f I '’heatrum oder Amphitheatrum anatomicüfn , Mdtf-

X sen Mitte ein Tisch, den man umdrehen kann, um
diesen her3. Bäncke über einander, darüber, über deren
Lhüren derer Seitenbäuen in der Mauer, 2. Glas-
Schränke V0k prxparata anafomica,tt!denen8.Ecken des¬
selben aber eben so viele Niches, um Squelettes,&:c.hinein
zu setzen. Hat folgende Ueberschrift:

THEATRUM ANATOMICUM
AD AUGENDAM REM PATRICE MEDICAM

EXSTRUCTUM
ANNO MDCCLXVIII.

CURA ET 8 UMTU
IÖANNIS GHRISTIANI SENCKENBERG

M. D. ET PHY.SIC. ORD.
Im Teutfchen:

Schauplatz der Zergliederung, welcher, zu Verbesserung
desk̂ e6icinahWesens in dem Vaterland, erbauet wor¬
den im Jahr 1768. unter der Aufsicht und auf Kosten
Johann Christian Senckenbergen,
der Artzneykunst Do&oris und Phyfici Ordinär».

2. Das Prxparatorium oder Schneidzimmer.
Z. Die Küche der Anatomie.

Vor-
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Vorbericht.

§. I.

f  s hat mein Herr Oheim, der Fürstlich-Hessen-Laffelst
sche Hofrath und Leib-Arzt, auch Phyilcus Ordina¬

rius bey Löblicher Reichsstadt Frankfurt / Johann Chri¬

stian StNlkeNötrg/ ^cdicin-eDo&or,nachdem die Güte
GOttes ihm auf vielerley Art , sonderlich auch durch die
von dessen Allmacht gesegnete Arzt--Bedienung ein ziemlich
ansehnliches Vermögen zufliesen lassen, Seine Haupt-Sor¬
ge bey kinderlosen Umstanden dahin gerichtet, wie er selbi¬
ges nicht etwa zu eitelem Pracht oder Wohlleben, sondern
zu GOttes Ehre und seines Nächsten Dienst bey der Stadt
Frankfurt, als seinem geliebten Vaterlande, zur bestän¬
digen Verbesserung des innerlichen Zustandes zum Theile
verwenden mögte. Er eröffnete solches meinem Herrn Va¬
ter, Heinrich Christian Freyherrn von Senckem
berg, vor verschiedenen Jahren, welcher diesen Gedanken
gut geheisen, da Ihm selbsten die Umstände seines mit Kitt-
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dem gesegnetenHauses ein gleiches nicht erlaubenwollen.Auch
dessen zweiter Herr Bruder, Johann ErasMUs
von Senckenberg, des Raths zu Frankfurt, und
verschiedener Fürsten auch Stände Hofrath, stimmete dar¬
inn bey, daß demnach hier auch ein Beyspiel von demjeni¬
gen sich ergäbe, was der jüngere? linius Secundus,
Römischer LonLl, (a) bey seinem vor die Zierde des Va¬
terlandes besorgten Freunde gethan, da er seinem Gros¬
schwiegervater kabaco sagt: 6audeo vrirnum tua gloria*
cujus ad me Pars aliqua pro neccfßtudine riofira redundaf.
deinde quod memoriam loceri mei pulcerrimis operibus Vi¬
deo proferri : poftremo quod patria noftra florefcit, quam
mihi ä quocunque excoli jucundum, a te vero IxtilTmuun
eft. Quodfupereft , Deos precor, ut animum iftum tibi,
animo ifti tempus quam longiffimum tribuant.  Nam liquet
mihi futurum, ut pera&o quod maxime promififti, in-
choes aliud. Nefcit enim femel incitata liberalitas ßare ,
cujus pulcritudinem ufus ipfe commendat. Und ts giengt
hier, wie Plinius voraus sehen wollen; denn nachdem mein
Herr Oheim in seiner Freygebigkeit bestücket worden, näh¬
me er endlich sein ganzes Vermögen zu diesem Endzwek,
um etwas rechtes heraus zu bringen.

§♦ 2 »

Das Senckenbergische Haus ist jederzeit beflissen ge¬
wesen, nachdeme mein Herr Grosvater, Johann Hart«
inann TtNcktNbevg, Med.Do&or und Phyficus Prima¬
rius, auch verschiedener Fürsten Leib-Arzt zu Frankfurt,das
Bürgerrecht und ansehnliche Bedienungen erhalten, anbey
durchseine beyde Heirathen mit vielen derer angesehensten

in

(a) Epiftol. V, 12.



in der Stadt verwandt geworden, diesem zweiten Vater-
lande zur Ehre und nützlich zu sein. Mein Herr Vater und
beyde Herren Oheime sind sattsam davor bekannt. Und
von mütterlicher Seite her, sind foe und
von$)iaUnilUU’(]Cr in ansehnlichen Stadt-Regiments-
Diensten auch Bedienungen im blühenden Andenken, dieses
aber theils wegen ersagter Bedienungen, theils mittels Ih¬
rer Arbeiten,und so ohne Namen(wie mein HerrUrgrosva-
ter Anton RMlchlllMr (a)/) als mit Vorsetzung des
Namens(wie mein Herr Grosoheim, JohtlM Maximi¬
lian von Rtlumbukger(b))herausgegebenenSchrif-
ten. Mein Urgrosoheim, Freyherr von
zu Lion aber, wäre gesinnet, wenn ihn das Glück nach
Frankfurt zurück geführet, wie er in denen letzten Jahren
seines Lebens gewillet wäre, durch eine der Familie zu ver¬
lassende Untersetzung etwas zur Anstalt zu empfehlen, was
meines Herren Oheims, des Leib-Arztes, Willens-Neigung,
von welcher ich jetzo rede, in etwas gleich gekommen sein
dürfte.

§. Z.
Gleichsam das Siegel zu allem guten Willen meiner

Familie, drucket nun mein Herr Oheim mit seinem Geschäf¬
te auf. Cs ist dieses eine unwiederrufliche Schenkung im
Leben und von Todes wegen, eine denen Römern unbekann¬
te, dem Kanonischen Rechte nicht so fremde, in Deutschland
ganz gewöhnliche Sache. Er gibt seine ganze Habsäligkeit,

D gegen-

(a) Dieser hat den Wechsel-Notar Heidigerund andere gebrauchet, um
die Schrift vom Wechselrecht und sonstige bekannt zu machen.

(t>) Sein Wechselrecht, die Anmerkungen und Schriften von Testamenten
sind in jedermanns Hand.
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gegenwärtige und zükünftige, wie er selbe seinen Eltern
oder Verwandten, dem Staate, auch seiner Mühe zudan¬
ken hat, dem gemeinen Wesen allein hin. Er beobachtet
dabey die Pflicht eines guten Bürgers. Er wählet die
Oberaufsicht der Obrigkeit. Er gibt daran der Bürger¬
schaft, zu deren Besten, insonderheit auch wegen des Bür¬
ger-Hospitals, es hauptsächlich gemeiner ist, ihren Antheil.
Er sorget vor die Arzneykunst, und bescheidet denen Her¬
ren Phyfids die Verwaltung, um dieser heilsamen Kunst zu¬
vorderst aufzuhelfen, und das bisher abgängige zu ersetzen.
Er bedenket diejenige,welche ihm wohl gedienet,nnd will da¬
mit ein Beyspiel geben, wie ein Christ und guter Bürger
sein Andenken bey der Nachwelt verewigen könne. Damit
aber seine Familie, welche er gleichfalls hiebey nicht aus de¬
nen Augen gesetzet, ihren grosen Anthell behalte, wird mei¬
nem Herren Vater , und dessen männlichen Nach¬
kommen, fab titulo honorabili hierbey die Mitbesorgung
überlassen, Ihnen auch die Stelle derer Testamentarien
übertragen. Und endlich, weil alles in der Welt vergäng¬
lich ist, wird der Juridisch--und Medicinischen Facultät der
Fürst!. Heßischen Universität zu Giesen, nach Abgang dieser
Lime ihre Stelle in gewisser Maase wegen der Nahgelegen¬
heit eingeräumet, um damit denen künftigen Zeiten, auch
allen Vorfallenheiten, soviel als menschlichen Kräften mög¬
lich, vorzusehen. Solches ist der kurze Inhalt dieser lieb¬
reichen und dem Vaterland zu Dienst gemachten Stiftung
überhaupt, welche hoffentlich viele zur Folge und Beytrag
anreitzen wird. Es gedenket mein Herr Oheim auch alles
noch sechsten einzurichten, und sich ersagtem Endzweck bey
seinen vielen Geschäften zu widmen, damit das Stiftungs-
Wesen um so besser in die Ordnung komme, und Er selb¬
sten sowohl als andere den segensvollen Anfang sehen. Cr
tpird sich auch sehr gerne dabey jedermanns zu mehrerer

Auf-
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Aufnahme gerichtete Erinnerung gefallen lassen, ja wenn
jemand gleichen odereinen wichtigen Antheil nehmen wollte,
gerne die Ehre mit ihm theilen.

§♦ 4 *

Die Alten haben vermeint, man thue dem Vaterland
einen grosen Dienst, woferne man sein Leben vor dasselbe
in die Schanze schlage, und wenn man allenfalls gegm reich¬
liche Besoldung oder Ehrenstellen, endlich den Ramm hin-
terlasse, daß man ein guter Bürger gewesen seye. Dem
Vaterlande ist an meines Herren Oheims Leben wegen ob-
ersagter Mühe am meisten gelegen, und er wird mit demsel¬
ben nützlicher als andere, die man vor Alters nach ihrem
Ableben bekrönet, mit ihrem Tode sein. Ehrenstellen ver¬
langt er nicht, noch weniger vor wohl zu thun reichlich be¬
zahlet zu sein. Er unternimmt vielmehr dasjenige, was er
nicht schudig ist, mit groser Mühe, Fleis und Arbeit. Sein
Lohn soll sein die Liebe des Nebenmenschen, und der gute
Leumund bey der dankbaren Nachwelt. Was er erspahret,
gehet dahin, und dieser Menschenfreund opfert sich selbsten
dem gemeinen Wesen bey Lebzeiten ohne auf sich den gering¬
sten Gedanken zu wenden, da er in seiner alten Sparsam¬
keit, um nur den guten Anfang zu bestreiten, fortfahret.
Wer so lebet, lebet nicht vor sich, er stirbet sich selbst und
denen Seinigen lebeno ab, und er verstehet sich des mächti¬
gen Schutzes und Beystandes Eines Hochlödlichen Magi¬
strats um so mehr, als es Hochdemselben gefällig gewesen
nach Beylage bl. i . und der darüber erhaltenen Registratur n.
den Zten Sept . 1763 . sein Unternehmen gut zu Hessen, und
Ihm durch eine eigens abgesendete Deputation, wegen ge¬
meiner Stadt danksagen zu lassen. Wie denn auch ein
gleiches Dank-Erkenntniß von Löblichem Bürgerlichen cor¬
pore in N, 2. den 17 . März 1766 . geschehen. Es ist sol- dt.

D 3 ches
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ches alles, und ein weit mehreres, als was mein Herr
Oheim jemahlen verlanget, und wovor er die lebhafteste
Verehrung jederzeit bezeugen, solches annebst dessen Ver¬
wandten, und jedermann der dabey zu thun hat, zur Auf¬
munterung dienen wird.

§♦ 5 *

Um nun die oben überhaupt erzählte Einrichtung etwas
naher zu betrachten, leget man vorerst meines Herren
Oheims ersten Stiftungs-Brief vom i8. Aug. 176z. zu

n.  3. jedermanns Einsicht fubN. 3. im Druck vor, wovon die
Obrigkeitliche Bestätigung allschon oben da gewesen; so-
denn auch die Zugabe dazu vom i6.Decemb. 1765.unter

N 4 - der Zahl 4 . , nebst der den iz . Febr . 1766 . erhaltenen
n.  s. Obrigkeitlichen Bestätigung inN.5.um alles aufeinmal zu

übersehen. Abseiten meines Herrn Vaters hat es bey
Uebernehmung desjenigen, so Ihn und seine Familie an¬
geht, kein Bedenken; und die Löbliche Universität zu Giesen
ist ebenfalls laut Antwort-Schreibens an meinen Herrn
Oheim vom dritten May 1766., dasjenige, so sie berüh¬

re.6. ret , wenn es zu dem Falle kommet, zu erfüllen, wien . 6.
bezeiget, bereit. Mithin stehet alles in so weit richtig, und
kommet es nur darauf an, von dem Jnnhalt eines jeden
dieser Stücke einigen näheren Begrif zu machen.

§. 6.
Nach Vorbehalt einer weiteren Nebenverordnung die

H. 18. folget, gibt mein Herr Oheim in dem ersten Briefe
tz. 1. 2. 3. sein sämtliches Vermögen zum Dienst des gemei¬
nen Stadt-Wesens, und daran sogleich 95000. Gulden in
baarem Gelde und sicheren Kapitalien(die durch einen
Nachtrag nun auf hundert tausend Gulden angewachsen) zu
dem Löblichen Recheney-Amt, bedinget sich jedoch davon

§ • 4 *
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§. 4. die lebenslängliche Nutzniesung zu4. von hundert.
Im fünften tz. aber verschaffet er sein zurückbehaltenes übri¬
ges, auch etwa zu erwerbendes Vermögen zu dem im9 »̂
und ioten§. unter folgendem Endzweck, ebenfalls in die
Hände der Obrigkeit, jedoch wieder gegen Verzinsung,
und mit Vorbehalt der weiteren Verordnung. Nach sei¬
nem Absterben solle vermöge§. 6.das Collegium Medico-
rurn zu Frankfurt, von seinem sämtlichen bey der Stadt
angelegten oder anzulegenden Vermögen4.vom hundert je¬
derzeit zu heben haben. Nach Jnnhalt§. 7. 8. solle die
Abnutzung von denen damalen übergebenen 95000.Gulden
durch das Collegium Phyficorum, als Execurores perpe-
tuos dergestalt verwendet werden, daß 2. Drittheile ad ufus
publicos in re medio und zu denen§. 16. folgenden Hono-
rariis, wie auch zu Entrichtung der jährlichen Schatzung,
Unterhaltung des Hauses, Vermehrung der Bibliothek,und
sonstigen ad liudiurn medicum gehörigen Dingen, sodenn
das übrige Drittheil an arme Kranke, der Ueberschuß aber
des Kapitals und Zinsen nach Maasgabe tz. 4. verwendet
werden solle, wobey insbesondere bedürftige Medici und
deren Wittwen nicht auser Acht zu lassen.

§. 7.
In dem 9ten§.bestimmet der Herr Testirer sein Wohn¬

haus in der Hasengasse, samt dem Bücher-Vorrath, und
Sammlungen rc. wie auch Hausrath, dem sämtlichen Col-
legioMcdico innerhalb des Hauses, zum Gebrauch mit
Vorwissen derer Phyficorum, oder derselben Senions und
Decani. Zu dem Ende soll, wie§. n . folgt, eine ledige
Person aus dem Collegio Medico welche die Herren Phyfici
auserwählen würden, darinnen die Wohnung haben. §.
10. Erlaubt der Herr Testirer ein räumlicheres Haus statt
des seinigen besonders zur Erbauung eines Theam anaco-
mid , Laboracorii chymid, und Anlegung eitles Horti me-

E did
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dici u. s. w. zu kaufe«/ jedoch ohne Abgang derer§. 7. ge¬
machten Bestimmungen/ und meinet/ daß solches von dem
Ueberschuß derer 95000. Gulden an Kapital und Zinsen
wohl angehen könne. Wenn aber hernach noch etwas übrig
bliebe/ könne man solches zu Stipendiis medids, und über¬
haupt nach dem§.7. ad ftudium medicum gar füglich ver¬
wenden.

§. 8.

Der§. 12. enthält, daß in ersagter dem Collegio Me-
dicorum Protestantischer Religion bestimmter Behausung
sämtliche Medici Me Monate wenigstens einmal zusammen
kommen, und wegen der Frankfurtischen Gesundheits-Pfle¬
ge, auch Besorgung armer Kranken sich berathschlagen sol¬
len. §.13.wird beschieden, daß das Collegium Phy ficum,
unter welchem der Senior Decanus seyn solle, den Herrn
Stadtschultheisen, Seniorem des Bürgerlichen Ausschusses,
und ältesten Syndikus bey dem Schluß des Jahres zu sich
erbitten, die Rechnung vorlegen, Erläuterung darüber ge¬
ben, und über das Beste der Stiftung sich mit Ihnen be¬
rathschlagen und Schlüsse abfassen solle, tz. 14.Diese dar-
zu mit zu erbittende Personen sollen Oberauffeher und Ex-
ecutores fein. §. 15. Wird dem Herren Stadtschulthei¬
sen, Syndico und Seniori Löbl. Bürgerschaft, wie auch de¬
nen Herren Phyfids und acht ältesten angenommenen Me¬
dids, jedem aus denen§. 7 . benannten zwey Drittheilen
derer Nutzungen ein Honorarium alljährlich zur Ergötzlich-
keit ausgeworfen; nicht weniger dem Herren Rechney-
Schreiber vor die Besorgung derer Kapitalien, tz. 17.
Empfiehlst Er seine Stiftung denen Execucoribus und Ad-
miniftracoribus zur sorgfältigsten Aufsicht, und machet
18.den obermeldeten Vorbehalt der Neben-Verordnung
denen 95000. Gulden unnachtheilig. 19. Kommen

alle
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Me zur Festhaltung nöthige Klauseln und Kautelen, samt
Erbittung derer Herren Zeugen, auch sämtlichen Unter¬
schriften und Versigelung.

§ • 9 *

In dem oberwähnten Zusatz macht der Herr Stifter
§. 1. 2. 3. seinen Willen kund, daß diese Stiftung die D.
Senckenbergische genennet werden, und ein eigenes von ihm
beschriebenes Sigel führen, das Stiftungshaus auch mit
einer Aufschrift, die Er dabey mit entwirfet, versehen wer¬
den solle. §.4. 5. setzet derselbe meinen Herrn Vater und
dessen männliche Nachkommen nach dem Alter an Jahren
zu seinen Mit-ExLcuronbux, vornemlich und sonderlich
auch wegen Handhabung der Stiftung in gericht-und außer¬
gerichtlichen Fällen,^auf Kosten der Stiftung; machetauch
§. 6. selbe zu Erben, jedoch nur in so weit es dieses Ge¬
schäfte betrifft, und vor ein jährliches Honorarium von
ZOO. fl . , wovon nach §. 7 . das Recht auf keine Weise ver-
äuserlich ist, sondern nach§. 8. die jährliche Rente nach
Abgang dieses Mannsstammes der Stiftung zurück fällt,
und die Herren Dekanen der Juridisch und Mcdicinischen
Fakultäten der Löblichen Universität zu Giesen,ebenfalls mit
einemHonorariodie nämliche Besorgung übernehmen, wel¬
ches zu thun§. 9. die Löbliche Universität ersucht werden
soll, wie solches obgesagter maasen auch wirklich geschehen.
§. 16. Wird denen Herrn Administratoren aufgegeben,
alljährlich einExemplarder Rechnung an die mitbenennte
Haupt-Execurorex aus der Familie, oder wer an deren
Stelle treten sollte, zu übersenden, und derselben Erinne¬
rungen zur Erläuterung mit anzunehmen. §. 11, Wird
der Familie frey gestellet, in Abwesenheit einen andern zur
Aufsichtzu subllicuiren, auch selbsten gegenwärtig zuzuse¬
hen, da denn ein Quartir, weiter aber nichts im Stif-

E 2 tungs-
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tungshause anzuweisen ist. §. 12. Ist wegen derer etwai¬
gen Kosten, zu gerichtlicher Handhabung der Stiftung, die
Art, wie solche aus derselben zu erheben seyen, vorgeschrie¬
ben, wovon auch§. i z. die weitere Maasregeln bestimmet
sind. §. 14. Folget die Weisung, daß auch der Herr Se¬
nior des Bürgerlichen Collegii von dem alljährlichen Zu¬
stand der Stiftung, bey dem Bürgerlichen Collegio derer
Lier Relation thun, ein Exemplar der Rechnung zu begeh¬
ren die Macht haben, und zu erinnern nach dieses Gollegii
Befinden befugt seye.

§. 10.

Im 1Zten§. richtet der Herr Stifter seine Gedanken
bey anzuhoffender Vermehrung seines Stiftungs-Pundi,
sonderlich wenn andere milde Herzen dazu beytragen woll¬
ten, wie sich denn schon einige mit ihrer ganzen Haabselig-
keit, andere mit einem Theil derselben vorläufig dazu ver¬
standen haben, aufeinBurger-undBeysaffen-Hospital, in
welchem arme und kranke Burger und Beyfassen verpfleget
werden könnten, in der Absicht, daß man seiner Zeit sol¬
ches einzurichten Sorge tragen mögte. Weil Er aber da¬
mals nicht geglaubt in seinem Leben dazu selbsten Hand an¬
zulegen, überlasset er diese besagte Sorge, mitHeimstel-
lung, das halbe Quantum desjenigen, so vor die Armen
nach seinem Lode aus denen Einkünften herauskommen wer¬
de, dazu zu verwenden, seinen Executoribus und Coexe-
cutoribus. Er frischet sodenn das Löbliche Stadt -Regi¬
ment samt der Bürgerschaft dazu an, und behält seiner
Stiftung eine Condire&ion vor. tz. 16. Folget eine sehr
genaue Einrichtung wegen derer aus der Stiftungs-Kasse,
iub dire&ione fola der Herrn Phyficorum armen Studiofis
Medidns etwa auf drey Jahre lang abzugebenden Stipen¬
dien. §. 17. Behält Er sich fernere Verordnung auf alle

Art
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Art und Weise in Zukunft vor, und gibt diesem Anhang
eben die Kraft, als ob er der Verordnung von dem 18.Au¬
gust 176z. wörtlich eingerücket wäre, unter denen nämli¬
chen davon gebrauchten Rechts-Zierlichkeiten, und Vorbe¬
halt der Auslieferung des Originals an Löblichen Magistrat
und vidimirter Abschriften an meinen Herrn Vater und
das Löbliche Bürgerliche Collegium der Ein und Fünfziger,
wie dieses ebenfalls oben tz.9. in Ansehung der Löbl.Uni¬
versität zu Giesen verordnet ist.

§ . 11.

Alles obersagte ist der kurze Jnnhalt des im Leben be¬
kannt gemachten Willens eines Christlich gesinneten Welt-
und Stadtbürgers, der nicht vor sich, sondern das gemeine
Wesen, und GOtt gebe! noch lange, lebet. Derselbe sä¬
he, daß dem Artzneywesen an einem so wichtigen Orte, wie
Frankfurt am Mayn ist, noch vieles abgehe, so ohne merk¬
liche Beyhülfe niemahlen verbessert werden könMe. Ern
welcher sich des Armuths und derer Rothleidenden allezeit
nach äusersten Kräften, mit Darlegung eigener Gelder an¬
genommen, wollte auch vor diese nach dem Hinscheiden sor¬
gen. Er fände, daß zu Frankfurt zwar viele milde Stiftun¬
gen seyen, nicht eine aber zu seinem Endzweck gehe, und son¬
derlich arme kranke Bürger auch Beysassen keine Unterkunft
wüsten. Denn obgleich diese Stadt in der Saalgaffe vor
Fremde einen ziemlich vermöglichen Hospital, sodann ein
Armem Waysen-und Arbeitshaus, vor Kinder und
erwachsene Personen aus Beysassen, Soldaten und Frem¬
den,nächsthin ein Tollhaus, vor dahin zu rechnende preß-
haffte hat, auch Bürger aus dem sogenannten Kasten«
Amte in Geld, Artzneyen, und anderem mehr eine Bey¬
hülfe erhalten, die Beysassen aber nebst diesen bey verschie¬
denen Lutherischen, Reformieren und Katholischen Armen«

F Kassen
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Kaffen Trost finden, sonsten auch es an reichlicher Mit¬
theilung nicht fehlet, endlich in Pestzeiten auch Pesthäuser
angeordnet zu werden pflegen,wäre dennoch kein Haus vor¬
handen, wo unvermögende kranke Bürger und Beysassen
eigentlich ihre Unterkunft suchm sollten, und darauf Staat
machen konnten, die daher weniger Zuflucht als die Frem¬
de fanden.

§. 12.
Frankfurt andemMayn würde gerinnen besser stehen,

wenn nicht der Misbrauch und Veränderung der Religion
alles in andereUmstände versetzet. Die Klöster und Stif¬
ter waren nach der Regel des heiligen Benedikts, welchem
fast alle mit Fundationen versehene Orden hiermnen gefolgt
sind, zur Versorgung der Armen und Nothleidenden, auch
kranken Personen mit bestimmet; allein wie lange ist diese
Einrichtung schon abgekommen, und die viele Stifter und
Klöster die Frankfurt in seinen Ringmauern beherberget,
wissen von dieser Besorgung nichts, sonderlich haben davon
die Protestanten wenige oder gar keine Beyhülfe. Der
deutsche Herren und Johanniter-Orden wurde her-
nachmals, da die Klöster und Stifter dieser ihrer Schuldig¬
keit nicht mehr so fleisig obgelegen, zu dem nämlichen End¬
zweck bestimmet. Zu Frankfurt wäre auch in diesem Stücke
vor Spitäler sattsam gesorget. Man kennet ein Teutsches
Haus in Sachsenhausen, welches weitläufig und zu einem
Hofpital gewöhnlicher Maase mit eingerichtet ist. Das
noch zu sehende Katharinen-Kloster wurde nach allen Re¬
geln des Teutschen-Ordens eingerichtet, und zeigen solches
die von meinem Herren Vater herausgegebene Urkunden,
im ersten Theil seiner Sele&orum. Hier wäre Unterkunft
vor Frauensleute. Und das Johanniter-Haus in der
Schnurgasse, so die Tempelherren vermuthlich ehedem ge¬

habt,
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habt, -ienete vor Mannspersonen zum Spital. Allein von
daher ist keine Sorge für die Bürger, und das Katharinen-
Kloster, samt dem ebenfalls bey der Reformation zur Pro¬
testantischen Religion gezogenen, in denen Einkünften sehr
verminderten Weisfrauenkloster, dienen nur zum Unterhalt
einiger bedürftigen adelichen und unadelichen, welche ihre
Lebenszeit alldorten hinbringen, und zu eben dem Ende hat
auch weiland Fraulein Justine Katharine StesM
j)l)N$ fOttjiCtt/ sowol als zu anderen milden Sa»
chen Ihr ganzes Vermögen hingegeben, und weitere Am
ordnung gethan. Auch ist hierbey nicht mit Stillschweigen
zu übergehen Herrn Johann Hartmann BkUkA /
ehemaligen Medidnas Do&oris und Phyfici Ordinär», auch
einige Jahre, bis zu freywilligerRefignation, Schöffen
und des Raths allhier, bey Löblicher Gesellschaft Frauen¬
stein errichtete fürtrefliche Stiftung, bey welcher für Arme
und die Verbesserung des üacdidnal-Wesens in etwas mit»
gesorget ist.

§. iZ.

Meinem Herrn Oheim ist Vorbehalten geblieben, sein
bisher beschriebenes, nicht etwa einigen, sondern allen ins¬
gesamt nützliches Werk zu veranstalten. Es ist wunderbar,
daß bey dergleichen Fällen GOtt schon öfters einzelne Bür¬
ger erwecket hat, um dem gemeinen Wesen einen solchen
Dienst zu erweisen, der Hernachmals weit über ihr Vermu-
then auch öfters in das Grose einen Einfluß gehabt. Der
mächtige Teutsche Orden selbst nähme, um nur ein Beyspiel
zu geben, von einzelnen Bürgern aus Bremen undLÜbek,
im Jahre 1190., und aus derselben Mildthätigkeit seinen
Ursprung. In andern Ordens-Khroniken ist solches zwar

F 2 ver-



) 24  (
WsNZ LMM

n-7. verschwiegen, allem die Beylage 7-wird zeigen, 0) daß
in der Belagerung von Akkan oder Ptolemais, die LÜbeker
und Bremer hierzu die erste Anleitung gegeben. Die
Hanse-Städte sind insolcherley mildthätigen Werken jeder¬
zeit unter anderen mit zum ewigen Nachruhm bemühet ge¬
wesen, und ist keine Kolonie jemals fast von Ihnen angelegt
worden, wo man nicht auf eine solche Einrichtung mit das
Bedenken genommen. Man würde hiervon eine Menge
Beyspiele aufweisen können, wenn es gegenwärtiger Raum
und Zeit litte. Nur eines jedoch zu gedenken, hat die un¬
ter einem so weislichen Regiment stehende.Reichsstadt
Hamburg, in der Sammlung derer Hamburgischen Ge¬
setze ein ruhmwürdiges Beyspiel zum Muster vorgeleget, in
denen vielfältigen zum besten des Armuths errichteten Drit¬
teln, wo nichts vergessen ist, was andere zur Folge immer
wünschm könnten. (t>)

§. 14.

(a)  Es ist dieselbe aus einem altdeutschen auf Pergament geschriebenen
Buchf welches der bekannte Professor Golms zu Leiden aus dem
gelobten Lande milgebracht, und Christoff Arnolden, nachmahligem
berühmten Professor zu Altdorff/ als solcher in Holland wäre, gelie¬
hen/ dessen daraus gemachte Excerpten in meines Herrn Vaters Hän¬
den sind. Arnold selbst beschreibet solches also: Codex Mfc.
pergamenus, in quo präster Chronicon Ordinis, Calendarium
Ecclefiae Romanae, deauratus& eleganter compaäus, infcripto
compa£fcionis anno 1595* quem Golms  e terra Palaeftina fecum
attulerat. Capita femper rubrica erant diftin&a ; Ohne Benen¬
nung des Formates. Es waren darinn auch die ältesten Ordens-Sta¬
tute»/ die Arnold um der Deutschen Sprache willen ausgezogen hat.

(b)  Sammlung derer Hamburgischen Gesetze und Verfassungen in Bür¬
ger-Kirchlichen auch Kammer-Handlungs-und übrigen Polizey-Angele¬
genheiten und Geschäften/ samt historischen Einleitungen/ Erster Theil.
Hamburg 1765. gr. 8. III. Abschn. S . 227. wo der berühmte Herr
Verfasser zu dieser Sache den schönsten Stoff in der Historischen Er¬
zählung vorleget.



§. 14*

Die Gottselige Kayser des Schwäbischen Hauses, ha-
den hierunter sonderlich dem Armuth, und denenjenigen,
welche sich desselben annehmen wollen, die grosmüthigste
mildreichste Hülfe gethan. In ihren Eigenthums-Landen,
die Sie theils gehabt, theils an sich gebracht, theils auch
als Retchs-Lehen befassen, z. B. Augspurg, Schwäbisch-
Gemünd, Biberach, Dünkelsbühl, Kaufbeuern, Eßlingen,
Nördlingen, u. s. w. auch wo Sie sonsten etwas zu befehlen
gehabt, als Nürnberg, Lauf, Amberg, u. d. g. find die
wichtigste Hospitäler erwachsen, mehrentheils aus der von
denen glorwürdigsten Kaysern begünstigten Freigebigkeit
der Unterthanen, weilen es gewiß ist, daß ohne Hülfe und
Mitwirkung der Obrigkeit hier niemahlen etwas rechtes ge¬
schehen kann, das in Ewigkeit Bestand haben sollte.

Sothanen Gottgefälligen Beyständes einer Hochlöbli¬
chen Obrigkeit hat mein Herr Oheim, wie schon erzählet
ist, sich ebenfalls erfreuen können. Der Löbliche Frankfur-
tische Magistrat hat alles gut geheißen und darzu den Schutz
versprochen. Jeder obrigkeitlicher Untergebene bleibet zwar
auch unter dem Regimente seiner Sache Herr und Mei¬
ster, und hat die Verwendung seines Eigenthums mit dem
Regiment nichts zu schaffen. Allein weil zu dergleichen
geistlichen Sttfttmgen eine ewige Dauer erforderlich ist, der
Obrigkeitliche Schutz aber, um die Privileg» pix caulL auf¬
recht zu erhalten das beste khun muß, hat ein Hochlöblicher
Magistrat davor auf das beste gesorgt, und alle Handha¬
bung übernommen.

G
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§. 16.
Weil man der Obrigkeit nicht zumuthen kann, derglei¬

chen Angelegenheiten unmittelbar zu besorgen, hat mein
Herr Oheim sich Adminiftratores aus dem Collegio derer
Herrn Medicorum ex liumero Proteftantium erkieset, de¬
nen und dem Armuth zu gut die ganze Stiftung angesehen
ist. Es könnte diese Verwaltung nicht in besseren Händen
sein, und die Oberaufsicht des Rathes, der Bürgerschaft,
und der Familie, oder derer an ihre Stelle tretenden,
werden zu allen Zeiten machen, daß alles in der grossen
Richtigkeit gehe, und menschmöglicher Dingen nichts verab¬
säumet werde. Ihre genaue Obsscht dürfte nunmehro son-
derüch bey dem mit dazu kommenden Spital nöthig sein,
damit nicht diejenige gerechte Klagen, wie bey den mehre-
sten Stiftern von dieser Art eintretten mögen, welche ich
in meines Herrn Vaters Vorrathe in einer bisher meines
Wissens ungedruckten Urkunde des Bischoffen Albrechts von
Brixen, von 1328. angetroffen, die ich ihres merkwürdig

n.  s. gen Jnnhalts wegen Lb Kum.8.beylege.
§. 17.

Weil mein Herr Oheim nachdem Cr im Pcdruario letzt¬
abgewichenen Jahres 1766. das räumliche von Stetzenba-
chische, ehedem von Jeckelische Geschlechter-Haus, samt
dem weitläufigen Umfang,auf der grosen Eschenheimer Gaffe,
für 23000. fl. , und also, daß das Sttftungs-Kapital im
mindesten dabey nicht angegriffen worden, käuflich an sich
gebracht, und nunmehro auch das in denen Stiftungs-Brie¬
fen auf zukünftige Zeiten ausgesetzte, mit dem Laboratorio
chymico, Horto medico, Theatro anatomicou. s. w. Wie
auch den Anfang einer Hospital-Einrichtung selbften besor¬
gen, und seiner lobwürdigen Absicht gemäs einrichten kann,
genieset er die mit vieler Mühe verbundene Freude, seine

Bestim-



Bestimmung ganz in Ordnung zu bringen, welches, da es
die Stiftungsbriefe natürlicher Weise nicht enthalten fonm
teil; hier davon eine Nachricht aus dessen hierher gekomme¬
nen Schreiben zu geben ist.

§. 18.
Seine Meynung gehet nämlich dahin, in diesem Hospi¬

tal Bürger und Beysaffen, beyderley Geschlechtes von de¬
nen dreyen im Reich üblichen Religionen aufzunehmen, der¬
gestalt jedoch, daß alle Bedienten, so dazu gehören, der
Augspurgischen Confeffion zugethan sein sollen. Man wird
jeder Religion ihre besondere Zimmer anweisen, auch Män-
ner und Weiber von einander abgesondert halten. Sie
sollen mit allem nöthigen Essen und Trinken, auch jährlicher
Kleidung versorget werden, jedoch diejenige, welche es im
Vermögen haben, ihre Wasche selbst mitbringen, auch sich
selbe fernershin stellen. Denenjenigen, so etwas verrichten
können, lieget dabey ob, zum besten der Stiftung zu arbei¬
ten, welchen falls die Stiftung auch die Wäsche und übri¬
ges besorget. Allein, da dieses eine weitere Ueberlegung,
Gebäude und Einrichtungen erfordert, behält man sich vor,
mit Genehmhaltung Einer Hochgebietenden Obrigkeit so-
denn eine besondere Hospital Ordnung bekannt zu machen,
und darinnen auch die Zeit, wenn die Einnehmung angehensolle, zu bestimmen.

§. 19.
Weilen immittels sich es leichtlich fügen könnte, daß

einige erlebte Personen, welche lioch bey Vermögen stehen,
oder andere, welchen eine stille, ohne Sorgen der Nahrung
fortzuführende Lebensart gefällig wäre, an einem solchen
Ort zu leben Lust trügen, wo Ihnen nach Standsgebühr
alles nothwendige gegen einen billigmäsigen ganz ettragli-
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chen Einkauf, die Lebenszeit über gereichet würde, so wird
sich die Vorsorge meines Herrn Oheims auch dahin erstre¬
cken, und will er den Bedacht nehmen, wegen eines beson¬
der» Tisches für dergleichen Personen, samt Zimmer und
Aufwartung, die behörige Anstalten vorzukehren, damit
dieselbe ihr Augenmerk zu erreichen im Stande sind.

H. 20.

Nachdem aber ein solches weitläufiges gemeinerspries-
liches Werk, von meinem Herrn Oheim alleine ohne Bey-
hülfe anderer unmöglich bestritten werden kann, und in Er¬
mangelung dessen, die Gedanken wegen eines Bürger-und
Beysassen-Hospitals,bisGOtt mehrere Mittel schicket,gleich
es in der Stiftung selbsten geschehen, dem weiteren Segen
des Himmels, bey späteren Zeiten überlassen werden müsten;
Gleichwol derselbe der gewissen HoMung leben darf, daß
andere seinem Beyspiel folgen, und dazu ihre milde Hand zu
Gottes Ehre und des gemeinen Stadtwesens besten aufthun
werden, wie dann solches schon jetzo, nach dem oben§. io.
angeführten, von verschiedenen zum Voraus versprochen
worden: So empfiehlst htemit derselbe seine Stiftung allen
und jeden zum beliebigm Beyttag, welche sodenn in ein be¬
sonderes Buch eingeschrieben, und bey der jährlichen Rech-
nungs-Abhör als Gutthäter in der Versammlung mit ab¬
gelesen, auch ihre Freygebigkeit zum unvergeßlichen Anden¬
ken durch den Druck, wie unten folget, mit bekannt ge¬
macht werden solle, es wäre denn Sache, daß ein derglei¬
chen Gutthäter solches öffentliche Zeugniß der Danckbar-
keit selbsten verbitten wollte»

h. 21.
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§. 21.
Jedermann wird sich hierbey von selbsten vorstellen,

daß,da mein Herr Oheim sein ganzes Vermögen dem gemei¬
nen Nutzen und Versorgung seines Nebenmenschen widmet,
bey Ihm ein dergleichen Beytrag in vollkommener Sicher¬
heit stehe; damit aber desfalls solche auch auscr dem gege¬
benwerde, benennet er dermalen aus Löblicher Bürgerschaft
folgende wolbemittelte Personen, namentlich in alphabeti¬
scher Ordnung:

Herrn Heinrich Remigius Brönner,
* Seeger Münch,

* Johann Jacob Saltzwedel,

* Gottfried Schubart,

bey welchen eben so gut, als bey Ihm das hierzu bestimmte
niedergelegt werden kann, da dieselbe sich zu dieseip Gott
gefälligen, und auf das gemeine Beste abzielende Werk
von Ihm dienstgeneigt erbitten lassen, und soll ersagten
Herren wo es Ihnen gefällig,von allem die Einsicht zu neh¬
men, denen Rechnungen beyzuwohnen, und so viel als ihre
Geschäfte erlauben, sich dabey mit zuverwenden freystehen.

§. 22.

Damit aber jedermann von der Einrichtung und Fort¬
gang des Werkes behörige Nachricht von Zeit zu Zeit er¬
halte, ist mein Herr Oheim entschlossen, alljährlich einen
Bericht davon, auch wie es mit der Kaffe und dem Vor¬
rath stehe, mit Hochobrigkeitlicher Erlaubnis zu Ende des
ersten Jahres, nachdem die Stiftung durch den Druck be¬
kannt gemacht worden, auf eben diese Art ausgehen zu las¬
sen, und solcher gestalt soll es Zeit seines GOtt gebe! noch

H lan-
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langen Lebens gehalten werden. Sobald es aber dem All¬
mächtigen dereinst gefällig sein wird denselben aus dieser Zeit¬
lichkeit abzurufen, soll alsdenn solches von den Herren Ad
ministratoren also fortgesetzt, sein abgeschiedener Leichnam
aber in dem Stiftungs -Haus, auf besondere unterm4# «

n.9. Junii 1767 . erhaltene und allhier N. 9. mitgetheilte Er-
n. 10. laubnis, samt der unter dl. io . folgenden Grabschrift bey-

gesetzet werden, um auch alsdenn noch, wenigstens dem Lei¬
be nach, bey seiner Stiftung gegenwärtig seyn zu können.
Der HErr aller Herren verleihe zu dem guten Vorhaben
seinen Segen ! mir aber ist es genug, dasjenige was mein
Herr Oheim an mich begehret, mit bisher ungeübter Feder
zu verrichten, der ich mich des geneigten Lesers beständigen
Gewogenheit bestens empfehle. Wien den 10. December
1766.

Renat Leopold Christian Carl
Freyherr von Senckenberg.
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Obrigkeitliche Bestätigung und Hochgeneigte
Aeuserung wegendes Stiftungs-Briefes denz.Sept.

1763.

Mir Schultheiß und Schöffen des Heiligen Römischen
^ Reichs-Stadt Frankfurt am Mayn urkunden und
bekennen hiermit, was maffen bey uns im sitzenden Schöf-
fen-Rath Sonnabends den 2oren nächstverwichenen Mo¬
nats Augufti, Johann Michael Hempel, des hiesigen Ge¬
richts geschworner Procuiacor OrdinariU! im Namen des
Hochgelahrten Johann Christian Senckenberg, Mcdicin̂e
Do&oris UNd Phyfici Ordinarii dahM, wie auch Hoch-
fürstl. Hessen-Caffelischen Hof-Raths, mit special-Voll¬
macht versehener erschienen, und eine zum wahren Besten
hiesigen gemeinen Wesens abzweckende Willens-Verord¬
nung und unwiderrufliche Stiftung produciret, und dem¬
nächst dieselbe verlesen, ad Ada &C  Protocollum Judiciale
nehmen, auf immerdar verwahren zu lassen, und endlich
einAnnehmungs-und Bestättigungs-vecrcr darüber abzu-
faffen gebeten habe, worauf fa&a defuper deliberacione re-
tolviret worden:

Es solle von diesem Vorgang in Senatu sogleich Eröff¬
nung gethan und hiernächst und wegen derer übrigen
Pcrirorum ein förmlicher Schluß ertheilet werden.

Wann nun hierauf der ältere Herr Bürgermeister Einem
versammleten Rath alles dasjenige, so, wie gemeldet, bey

unserem

/



) 33 C
msmzm&Lmm

unserem sitzenden Schöffen»Rach vorgegangen, und daß
schon Tages vorhero, am igtenejusdcm, der Eingangs ge¬
meldete HochgelahrteDo&or Medicina; undPhyficus Or¬
dinarius, Johann Christian Senckenberg, ihme in Beyseyn
des jünger« Herrn Bürgermeisters einen schriftlichenRe-
cefs, nebst schon gedachter wohlbedachtlichen Willens-Ver¬
ordnung und unwiederrufiichen Stiftung überreichet habe,
angezeiget hat, und das hierüber in der Audienz des älteren
Herrn Bürgermeisters geführte, von dem Anfangs berühr¬
tenProcuraroreHempel auchin Scabinatu producijtC Proto-
collum, nebftVollmacht, der abgehalteneReceK, wie auch
das Stistungs-lullrumenc selbsten, nebst dem von Uns dar¬
auf abgefaßten schon bemerktenConciufoverlesen, hler-
nächst hierüber in Umfrage gestellet, und folgender Schluß
gefastet worden:

Solle man das zum Besten desPublicigereichende
Anerbieten des HochgelahrteNDo&oris Senckenberg
seines völligen Jnnhalts mit Danck annehmen, und
werden des Endes die beyde wohlregierende Herrn
Bürgermeistere hiermit ermächtiget, nomine Ampiilll-
mi Senatusbey heutigem Schöffen-Rath die feyerliche
Acceprarionzu thun. Sodenn wird Herr Scabinus
von GlauburgJun. und HerrSenator Dr.Ruppel er¬
suchet, dem mehrermeldetenDo&ori Senckenberg»
wegen der vor dasPublicumhegenden guten Mey-
nung im Namen Eines Hochedlen Raths den verbind¬
lichsten Danck zu erstatten, wo im übrigen diese Stif¬
tung nicht nur in allen Stücken bestättiget wird, und
darüber jederzeit unverbrüchlich zu halten, sondern

I auch
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auch Einem Löblichen Schöffen-Rath überlassen bleibt,
rarionc M061der wirklichen Vermögens -Abtrettung,
und was sonsten hierbey annoch zu rcZuiiren und zu
erörtern seyn mögte, die weitere nöthige Verfügung
und Vorkehrung zu machen.

ConcluC in Senatu3 den Loten Aug. 1763*

worauf dasselbe, nach geendigtem auserordentlichen Rathsitz,
von beeden wohlrcgierenden Herren Bürgermeistern, ver¬
möge des darinnen beschehenen Aufttages, bey assumirter
Schöffen-Raths-5clIion sowohl seines ganzen Inhalts wie¬
derum vorgebracht, als Rahmens des ganzen Raths die
schon erwehnte zum Besten desPublitierrichtete Willens-
Verordnung und unwiederrufliche Stiftung, nächstCon-
tcnrirung in die vollkommene Bestättigung derselben, mit
allem Danck accepciret worden, und nun auchcompari-
render Anwaldt auf sothane bey ganzem Rath beliebteAc-
ceprauonunt»Confeutitimgin die völlige Bestättigung der
^urcllionirten Willens-Verordnung undrelpcLiiveStiftung
nomine Principalis pro plenaria confirmatione derselben ge¬
ziemend gebeten, und hierauf sogleich nachfolgendesCon-
elufumergangen.

Es wird nunmehro die von dem Hochgelahtten OoÄo-
reund Pbyllco Senckenberg errichtete Willens-Mey-
nung und unwiederrufliche Stiftung hiermit alles Inn-
Halts bestätttget.

anbey
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anbey über tiefen ganzen feyerlichenA&um fa&a ad Ada
&: Protocollum regiftratura Verzettelung und versiegelten
Schein nachgesuchet: So haben wir ihme letzteren um sichdessen, wo es ihme erforderlich dünket, gebrauchen zu kön¬nen, erkannt und unter obgedacht des Heiligen Reichs-
Stadtgerichts dahier gewöhnlichen Jnsiegel ausfertigenund mittheilen lassen. So geben den dritten Tag Mo¬nats Septembrisim Jahr Siebenzehen hundert drey undfechszig.

I 2 dl. 2.

;
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N. 2.
Dancksagung der Bürgerlichen Lollegien wegen

dieser Anstalt.
LxtrgÄus Protocoiu £obl. Bürgerlichen Auör

schusses fob datoFrankfurt am Mayn inCollcgioauf
dem RömerLuna:d. 17.Marti!1766.

| ÜbergabeTit.HerrSenior,Rath Rh oft EdlerHerr
von Eisenhart die von HerrnVoÄore MedicinL

und Hof-Rath Senckenberg Ihme zugestellte Stif¬
tung so Er den 20.Aug1763. bey Rathprodud-
ret, nebst denen weiteren Zusätzen und Erläuterungen,
so Cr derselben nunmehro auch zu Versorgung armer
Bürger und Kranken beygefüget.

Es wurden letztere, samt dem darauf ergange¬
nenRaths-Conkrmatiom-Conclulo de13.Februarii
1766.wie auch Eine von Wohlgedachtem Herrn Hof-
Rath an Löbl.Collegiumgerichtete schriftliche Anzei¬
ge verlesen und hierauf

relblvirt

DaßnomineCollegiidurchTit. HerrnSeniordem Herrn
Hof-Rath Senckenberg für die bescheheneCümmunication
verbindlichen Danck zu erstatten, Ihme für so rühmlich und
GOtt wohlgefällige Stiftungen aller Göttlicher Seegen
grundmüthigst anzuwünschen und sämtl. Communieata in
Regiftratura verwahrlich aufbehalten werden sollen.

ln k̂iZem

Johann NäccliLUä Hohlbein,
CollegiiA&uarius jur. juppr.
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N. Z.

Der Haupt-Stiftungs§Brief.

Hierinnen ist mein

Johann Christian Senckenberg,
vlcd. Do&. UNd Phyfici Ordinarii

allhier,

wohlbedächtliche

Willeas -Verorrmilg
und

lllnviedtrrufliche Stiftung
enthalten,

aufgerichtek Frankfurt den i8^ Augusti 1763.

Prod. Sc perlest, t>.20. Auguft. 1763.

3m
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Sin Nahmen der Heiligen Hochgelobtcn
Drcycinigkcit.

'§. i.

(Aie Hinfälligkeit dieses elenden zeitlichen Lebens,
^  die offtmahlige schnelle Endigung desselben,
und die Liebe zu meinem Vaterland, aus deren
Antrieb ich alle auswärtige Vortheile hintangese»
tzet, und deme nach meinem geringen Vermögen
mich gänzlich aufopfern will, sind diejenige Beweg»
gründe, welche mich bestimmet,demselben meinem
difche gänzliche Habseligkeit, bey Ermangelung
ehelicher Leibes-Erben, auf nachfolgende unwieder»
rufliche Art und Weise zu widmen, und auf immer»
dar, ohne daß jemand an dieselbe den geringsten
Anspruch machen solle, zu überlassen.

.§* 2«
Eben diese meine jetztgedachte Vaterstadt

Frankfurt am Mayn, und deren gemeines Wesen
soll dahero statt meines einzigen Erbes seyn; und
ich will, daß zu dessen Rußen mein sämtliches Ver¬
mögen ohne einige Abkürzung gewidmet werde.

§. z.
Damit aber wegen dieser meiner ernstlichen

und stets verbleibenden Willens-Meynung nicht der
gering»
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geringste Zweiftl vorwalte; So soll sogleich mein
dermahliges Vermögen, welches in4845°.fl. ,
schreibe Gulden acht und vierzig tausend vierhun¬
dert und fünfzig baaren guten alten Geldes, und
46550. fl. schreibe Gulden sechs und vierzig tau¬
send fünfhundert und fünfzig, an angelegten Kapi¬
talien, also zusammen in95000.fl. schreibe Gul¬
den fünf und neunzig tausend bestehet, dem hiesig
Löblichen Recheney Amt auf die beständigste Weise
und unwiederruflich von mir übergeben und einge-
händiget werden.

§♦ 4.
Und da ich nicht weiß, wie lange mir GOtt

meine Lebens-Kräften zum Dienst und Gebrauch
meines hülfsbedürftigen Rebenmenfchen erhalten
werde, so bedinge mir hiebey die Rutzniesung sorha-
ner unwiederruflich übergebenen Gulden fünf und
neunzig tausend bis an mein dereiuftig seliges Ab¬
leiben, und lebe der ungezweifelten Hofnung, daß
Ein HochEdler und Hochweiser Magistrat meiner
geliebten Vaterstadt diesen meinen zum alleinigen
Besten derselben abzielenden Endzweckex amore
?ublici völlig genehmigen, sothane Uebergabegros-
günstig annehmen und mir vorgedachtermaffen die
alljährliche Zinsenä4.9er Centummehrbemeideter
950004. bis an mein seliges Ende,alle(Quartale
ordentlich werde abreichen, und die Ausgleichung

K 2 der
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der rückständigen und laufenden Pensionen durch
gütliche Uebereinkunft mit vorgedachtem Löblichen
Recheney'Amt werde berichtigen lassen.

§. 5-
So viel aber dasjenige Vermögen betrift, so

ich auser denen jeßo gleich auf eine unwiederrufliche
Weise übergebenen Gulden fünf und neunzig tau¬
send annoch durch Gottes Gnade, bis an meinen
Tod etwa erwerben sollte; So will mir zwar die
Verfügung hierüber, wie untenH. 18. des mehre¬
ren gemeldet, dergestalt Vorbehalten haben, daß
der Ueberschuß beydes an Capital und imeresse,
es bestehe nun solcher in Geld, Gold, Silber, Ju¬
welen, Weinen re. wenn solche zu Gel- gemacht
worden, einsweilen bey Löblicher Recheney angele¬
get, Hiernachstaber, wie in§.9. und 12. enthalten,
ohne das Capital-er 95020. fl. zu erhöhen, ver¬
wendet werden solle. Im Fall aber diese Ver¬
ordnung unterbleiben würde, so will ich, daß als-
denn nach meinem Absterben der weitere Zuwachs
meiner Haabseligkeit eben auf die Art, wie im
§.9. und io. versehen, ohne Erhöhung-0x95020.
fl.verwendet werden solle. ■

§. 6.
Und weilen bey meinem dermahlig unabänder-

lich eröfneten und längstens gefaßt und reiflich über¬
legten
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legten Willen die Haupt«Absicht auf die bessere
Gesundheitspflege hiesiger Einwohner,und Versor¬
gung der armen Kranken gerichtet ist; So verord¬
ne ich auch, daß das sämtliche allhier vor alters eta-
blirtCCollegium medicumProteftantif ^ eE Re¬
ligion nach meinem seligen Tod an meine Stelle
tretten,und von allem meinem bey Löblichem Reche-
ney-Amte aufbehaltenen Vermögen die aüjahrige
Abnutzungen zu4. per Cent, erheben solle.

§. 7.
Diese jährliche Abnutzungen meines dermahlen

übergebenen Vermögensa95000.fl. sollen sodann
zuzweyDrittheileN adusu8pubÜL08 in remedica,
und zu denen§. 16. folgenden tlonorariis, wie
auch zu Entrichtung der jährlichen Schatzung, Un¬
terhaltung des Hauses, Vermehrung der Biblio-
thec , und sonstigen ad ftudium medicum gehöri¬
gen Dingen dienen, sodann das übrige ein Drit-
theil an arme Kranke durch die Phyficos uttf>Me-
dicos, nach ihrem besten Wissen und Gewissen aus-
getheilet, der Ueberschuß aber an Capital und in-
tereffe, wie im §. 5. bemeldet, verwendet werden,
wobey insbesondere der Medicorum Wittwen
und Waysen, irem alte schwache und bedürftige
Medici nicht ausser Acht zu lassen.

§. 8.
1
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§. 8.

Und damit solches desto ungezweifelter gesche-
hen möge, so verordne ich hierdurch, daß das hiesi¬
ge Collegium Phyficorum die beständige fort'
währende Teftamentarii und Executores dieser
meiner zum Besten des Pubiid abzweckenden Stif¬
tung seyn und bleiben sollen.

§. 9.

Zu desto bequemlicherer Besorgung dieses Auf-
ttags ist mein fernerer ausdrücklicher Wille, daß
nach meinem Tod mein in der Hasengasse gelegenes
Wohnhaus, samt der darinnen befindlichen Biblio-
thec * Mineralien- Cabinet , fupelledlile anato-
mica ^ botanica , Medaillen re. und Hausrath,
dem sämtlichen Collegio Läeäicorurn auf immer¬
dar als ein Eigenthum vermacht seyn, der Ge¬
brauch der Bihliothec und sonstiger zur Mediein
dienlicher Stücke aber einem jeden Mitglied besag¬
ten Collegii, jedoch innerhalb des Hauses, mit
Vorbewust der Herrn Phyficorum, oder deren
Herrn Senioris und Decani, ftey stehen solle.

h. io.
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Würden aber die ernannte Herren Executo-
res über kurz oder lang finden, daß sothane Behau¬
sung mit Vortheil verkauft, und ein anderes räum¬
licheres an einem entfernteren Platz der Stadt ge¬
legenes, mit einem Garten und Hof versehenes
Haus davor zu ihrer Zusammenkunft, und ad ufus
medicos, in fpecie zu Erbauung eines Hieatri
anatomici, k.abolgtorü clî mici, und Anlegung
eines Elorri Medici&c. anerkauft werden könnte;
So solle denenselben zwar solches frey stehen,jedoch
dabey in alle Wege der Bedacht dahin genommen
werden, damit die im§•7. vestgesetzte Bestimmun¬
gen keine Verschmälerung leiden, welches um so
viel leichter wird geschehen können, als dazu in§.5.
der Ueberschuß beydes an Capital unt>intereffe
über die 95000.fl.deftinitet worden. Wann aber
dieser Endzweck mit dem Haus und sonsten errei¬
chet ist, und sich von obgedachtem Ueberschuß der
95000 . fl. nebst denen zwey Drittheilen der Zinsen,
von diesen noch etwas vorräthig finden und übrig
seyn sollte, so kann solches nach Gefallen zu Stipen-
diismedicis, und überhaupt nach Anleitung§. 7.
ad ffcudium medicum verwendet werden.

La §. II.
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§ . II.

Zur Aufsicht besagten meines Hauses und der
darinnen befindlichen Bibliothec&c. wie§.9.ge»
meldet worden, verordne ich, daß jederzeit eine le»
dige Person aus dem Collegio Medico, welche
die Herrn Phyflti hierzu am tüchtigsten finden,
die freye ohnentgeldliche Wohnung darinnen haben
solle.

§. 12.

In nur bemeldeter dem Collegio Medico
Proteliantischer Religion bestimmten Behausung
hätten sämtliche Medici alle Monate wenigstens
einmahl ordentlich zusammen zu kommen, und ge»
meinschaftlich zu überlegen, was zu besserer Aus¬
übung der hiesigen Gesundheits-Pflege und Versor¬
gung armer Kranken erforderlich seyn mögte, über¬
haupt aber ein gutes Vernehmen und Eintracht un¬
ter sich zu pflegen, damit der gemeinsame Rußen
durch Mishelligkeit nicht gehindert werde.

§ . 13.

Ferner finde zu vollständigerer Erreichung die¬
ses gemeinnüßlichen Endzwecks und Vesthaltung
meiner Stiftung annoch weiters zu verordnen nü-
thig, daß mehrbemeldetes Collegium Phyfico-

rum,



& ) 4 ? ( <& *

rum, worunter jederzeit der älteste Decanus per-
petuus seyn solle, alle Fahre, am Schluß dersel¬
ben, den jezeitigen Tit. Herrn Stadt-Gerichts»
Schultheisen, den lic.Herrn Seniorem Löblichen
Bürger-Ausschusses, des Ein und fünfziger Coile-
güunb den Tic.ältesten Herrn Syndicum zu sich
erbitten lasse, und diesen nurgedachten dreyen
Hochansehnlichen Vorsitzern des Raths und der Bür¬
gerschaft, auch relpeÄivö Syndico Primario
und Stadt-Lonluienten, die von ihme über die
Verwaltung ihres Lxecucor-Ams gepflogene
Rechnung vorlege und darüber die nöthige Erläu¬
terung ertheile, auch über dasjenige, was sonsten
zum Besten dieser Stiftung gereichet, gemeinsa¬
me Schlüffe abfaffe, und sich ihres Raths in beson¬
deren Vorfallenheiten bediene.

§ . 14.

Und wie jeßo nur wohlgedachte am Amt je¬
derzeit seyende Herrn Stadt-Gerichts-Schulthei-
sen, Herrn Seniorem des Ein und fünfziger Coi-
legii, und den Herrn Syndicum Primarium zu
beständigen Ober-lnlpeÄoren und Vesthaltem, .
auch eventualen Loexecucoren meiner znm Besten
des Public, allein gewidmeten Stiftung hiedurch
ernennet haben will; Also ersuche Dieselbe auch

M auf
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auf das angelegentlichste, sich dieser Oberaufsicht
und Aufrechthaltung sothaner Stiftung auf die
bestthunlichfte Weise zu unterziehen, und hiennt
eine stete unsterbliche Probe ihrer vor das allgemein
ne Beste hiesiger Stadt hegenden Sorgfalt und
Wachsamkeit, zu ihrem selbsteigenen unverwelckli-
chen Ruhm an den Tag zu legen.

§ . 15.

So gewiß ich nun dieses sowohl als auch die gleich
masige genaue Beobachtung meiner Willens>Ver¬
ordnung abseiten der Herrn Phyficorum und des
sämtlichen Collegii Medicorum ProteKsntischer
Religion anhoffen darf, und hierum nochmahlen
gehorsamst und refpe&ive freundlichst um so mehr
gebeten haben will, als ohnehin jeder rechtschaffen
denkender Patriot und Mitbürger vor das Wohl
seines Vaterlandes alles möglichste zu thun sich
verbunden achten wird; So habe jedennoch vor die
hierunter habende Bemühung, aus denen zwey
Drittheilen der Nutzungen, wie§. 7. bemerket
worden, nachfolgendes zu einiger Ergötzlichkeit all¬
jährlich zu bestimmen ohnverfehlen wollen.

§. 16.
Diesem zu Folge verordne zuforderst obbenann¬

ten Herrn Ober-lnlpeQoren, vor die jährliche Zu¬
sammen-

i
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Zusammenkunfts-Beywohnung und Oberaufsicht
dieser Stiftung, namentlich:

Tu. Herrn Stadt-Gerichts-Schultheisen all¬
jährlich Gulden fünfzig,

Demn .HerrnSenioriLöblicher Bürgerschaft
alljährlich Gulden dreystg,

Dem Herrn8̂ ridico Primarioalljährlich
Gulden dreystg,

Dem ältesten HerrnPhyficomt&Decano Coi-
legü alljährlich Gulden dreysig,

Denen andern beeden Herrn PK̂5iei8, jedem
alljährlich Gulden zwanzig fünf,

DemPhyfico Extraordinario, UNd Nochan¬
dern acht, nach denen3NNI8 receptiQM8fol,
genden, hier anwesenden Medici, jedem all¬
jährlich vor ihre Bemühung Gulden zwanzig,

Ferner
Dem jezeitigen ältesten RecheneySchreiber,vor

feine wegen Besorgung der Kapitalien und
Bezahlung desintereffehabende Mühe, all¬
jährlich die Summa von Gulden funfzehen,

und will, daß sämtliche vorbenannteHonorada
an jetzt gedachte Personen von denen Herrn Execu.
toribus alljährlich ohnweigerlich abgeführet wer«
den.

M % §. 17.



§. 17.
Wie nun diese meine vorstehende Stiftllngs,

Errichtung und wohl überlegte Willens«Verord-
nung, auch refpe&ive unwiederrusijche Schen-
ckung und Uebergabe lediglich das gemeine Wohl
hiesiger Stadt, und die Gesundheits.Pflege, wie
auch Versorgung der armen Kranken zur Absicht
hat, und ich derselben, in allen und jeden Stücken,
ohne daß jemand anders, wer der auch seye, in mei¬
ne Verlaffenschaft Hände einzuschlagen befugt seyn
solle, nachgelebet haben will; Also habe hierdurch
wiederholtermaffen Einen HochEdlen Rath sowohl
als das Collegium Phyficorum und sämtliche
Herrn Medicos Protestantischer Religion ganz ge«
horsamst«nd ergebenst bitten sollen, daß Hoch und
Dieselbe vor die ohnverrückte Erfüllung meiner zu
Gottes Ehren und Rußen des gemeinen Wesens
blos abzielenden Intention und errichteten Stif¬
tung alle möglichste Sorgfalt tragen und dieselbe
bis an das Ende der Tage aufrecht erhalten mögten.

§. 18.
Schlieslich behalte mir vor, noch einige Le¬

gats vor mein Hausgesinde zu errichten, auch son¬
sten wegen meiner Leiche, und was weiter dienlich
erachte, das nöthige zu verordnen, nicht weniger
erforderlichen Falls noch Zusätze zu machen, jedoch
aüemahl der anißo beschehenen unwiederruflichen

lieber-



Uebergabe der 95000. fl. ganz unnachtheilig und
unabbrüchig,wie auch desjenigen, was nachgesche-
hener Abführung sothaneriegacorumwegen des
Zuwachses meines Vermögens oben§. 5. disponi.
ret worden.

§. 19.
Endlich verordne ich nochmahlen, daß diese

StiftungUNd respeÄivöirrevvcablt Schenkung
unter den Lebendigen stet und vest verbleiben solle,
ohne daß Hiebey einige nach den Römischen Rechten
allenfalls abgemesseneSubtilitaiteitPlay greifen
mögen; weilen zu Erreichung meiner Absicht ge¬
nug ist, daß der ganze Jttnhalt vorstehender Stif¬
tung meine schon längstens abgefaßte Schlüsse völ¬
lig erschöpfet, und dieDispositionüber mem gan¬
zes Vermögen in sich fasset, man mag nun dieselbe
als ein Testament, Codicill, Fideicömmils, Do*
nationem vel inter vivos vel mortis caufa anse-

hcn, Massenmein ausdrücklicher Wille ist, daß sel¬
bigeaufalle mögliche Weise& fab ctaufala co-
dieillari, jedoch absque detradione Falcidiae vel
Trebeiüanicseauf immerdar vest, unverbrüchlich
und beständig seyn solle.

Zu mehrererCorroborationist diese Stif¬
tung nicht nur in Gegenwart dreyer Herrn und
Mitglieder Eines HochEdlen Raths selbst von mir

R eigen-
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eigenhändig unterschrieben und besiegelt, sondern
Diese auch gebeten worden/ solche durch ihre Unter«
Zeichnung zu Wattigen, und hifce pera&is habe
ich demnächst sothane völlige^Willens Meynung
selbst in Person denen dermahlig wohlregierenden
beeden Herrn Bürgermeistern zu gerichtlicher Pro-
rocoUirung und immerwahrender Aufbehalt und
Befolgung überreichet. Frankfurt den18ten Au-
gufti 1763.

(L.S.) Ich Johann Christian Senckenberg/
Ä4e6.l)oÄor UNd Pli^6cu8 Ordinarius
aühier, bekenne, daß obstehendes meine
wohlbedachtliche Willens«Verordnung
und unwiederrufliche Stiftung sey.

(L.8.) Friedlich Adolph von Glauburg/Schöff
und des Raths/ als hierzu besonders er¬
betener Zeuge.

(L.8.) Johann Martin RuppchJ.U. d.  und
des Raths/ als hierzu besonders erbete¬
ner Zeuge.

(L.S.) Johannes Siegner/ I-U.L. und des
Raths, als hierzu besonders erbetener
Zeuge.

N, 4.
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Die Zugabe zu dem Stistungs-Brief.

Hierinnen find befindlich
meine

IohannLhristianSenckenbergs,
Ncci. Ooöt. UIld Phyfici Ordinarii

allhier,
nöthtg erachtete

Oße und Erläuterungen
der von mir 1763. 18- Aug.

zum

Besten des Vaterlandes tn Verbesserung
des Medicinai-2Befm$und Versorgung armer

Kranken errichteten Stiftung,
5ul, äaro Frankfurt denl ü. Oerembrir 1765.
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Sn dem Namen GOttes, Amen!

Demnach ich Endes Unterschriebener unter dem
i8 teir Augufti 1763. zwar eine Dispotition

gemacht, in welcher ich wegen meines zeitlichen
Vermögens, zum Besten des Vaterlandes und des
Armuths gewisser Massen das nöthige versehen/
welches alles auch in allen seinen Punkten undLlau-
suln, in so weit es der jetzigen Erklärung gemäß ist,
gehalten wissen will; gleichwolen aber mir§. 5.
und 18. Vorbehalten, zu sothaner Willens-Mey-
nung Zusätze und dabey weiter gutgefundene Erläu¬
terungen zu machen: Als will und verordne ich
hiermit: ~

1.) Daß meine Stiftung den Namen der Dr.
Senckenbergischen Stiftung führen, und alles was
von derselben^ömmittracion vollzogen wird, un¬
ter dem von mir anzuschaffenden Siegel ausgeferti-
get werden solle. Ich gedenke

2.) auf selbiges obenhin das Frankfurtische
Wappen des einfachen Adlers, darunter aber mein
eigenes von denen Eltern anererbetes Wappen ei¬
nes brennenden Berges, zum Andenken, nebst der
■: f " Mer-
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Uebecfd)rift: Fundatio Senckenbergiana amorePatriaj; setzen zu lassen. Sollte ich aber von dem
Tode übereilet werden, empfehle solches denen
HerrnAdminiftratoribusauf derFundationKo¬
sten zu veranstalten. Damit aber auch

z.) jedermann, welchem daran gelegen, dasStiftungs-Haus zu finden wisse, empfehle ich denen
Herrn AdmilEratoren, sogleich nach meinem in
GOttes Willen stehenden Hinscheiden, eine Tafel
mit güldenen Buchstaben, mit der Aufschrift:
./Edes Fundationis Senckenbergianas; ausjUhäN«gen, und solches aus derMafiazu besorgen. Ob«
wohlen ich auch

4.) §.8. meiner obersagtenDispofition das Lob«
licheLoUegiumPb̂ liLorumdieser ansehnlichen
Reichsstadt Frankfurt zu beständig fortwährendem
Adminiftratoribus , Executoribus UNdTefta-
mentariis meinesInftituti bestellet habe, so ist doch
mein Wille und Meynung dabey nicht gewesen, dieFamilie, von welcher ich den Nahmen führe, und
erjagtesinftitutumdenselben vor immer behalten
soll, auszuschließen; und da ich mich vielmehr des«jenigen, so meine Schuldigkeit gegen meine Eltern
und dieselbe mit sich bringet, dancknehmig erinnere,
als setze ich hiermit und will, daß

O 5.)wenn
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5.) wenn GOtt mich vor meinem ältesten
Bruder, Herrn Heinrich Christian Freyherrn von
Senckenberg,, aus dieser Zeitlichkeit abrufen sollte,
derselbe, oder falls ich Jhnüberlebete, sein ältester
Sohn, und mein Tauf-Pathe,Renat Leopold Chri-
stian Carl, oder nach dessen Hintritt jedesmal der
älteste an Jahren,aus wohlgedachten meines Herrn
Bruders männlichen Nachkommen, gegenwärtig
oder künftigen, aus welcher seiner Söhne Linien
das seyn möge, diese Lxecucion zugleich mit und
vornehmlich beständig haben,führen, bey Vorfällen
die Einsicht von der Beschaffenheit nehmen, und zur
gericht-oderauser gerichtlicher Handhabung, gleich
mir wenn ich selbsten annoch am Leben wäre, an
meiner Stelle, auf Kosten der Stiftung das nö-
thige verfügen sollen, gleich dann auch mein obge¬
dachter Herr Bruder solches also vor sich und die
Seinige übernommen, und mir die Fefthaltungzu-
gesaget hat. Und damit solches um do standhafter
geschehe, setze ich

6.) Wohlgedachten meinen ältesten Herrn Bru¬
der, Freyherrn von Senckenberg,und dessen männ¬
liche Nachkommen, wie jetzt gedacht, zu meinem Er-
den in der obgefchriebenen Maase dergestalt ein,daß
Sie meine Errichtung und derselbenAdminiftra-
tion vollkommen aufrecht lassen, auch aus derselben

sich
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sich nichts im mindesten wegen-es Erbrechts zueig¬
nen, vielmehr meinen Willen besten Fleises beför¬
dern, wovor ich deren jedesmaligen 8eniori die
Summe von fünfhundert Gulden, in der zu Frank¬
furt bcy der Recheney jederzeit bestimmten Weh¬
rung, jedes Jahr auf den Tag meines in Gottes
Willen stehenden Absterbens, aus denen Händen
derer HerrnAdminiftratorumgegen ihre Quit¬
tung zu empfangen, zulege und anweise, und erjag-
te HerrnAdminiftratores, fub lege paratiffimae
Executionis, tanquam in caufa jam decifa, da¬
mit belade, dergestalt,daß sogleich mitmonitoriis
de imminente Executione auf erstekts Anrufen
angefangen werden soll. Sothaner jährlicher Be¬
trag derer fünfhundert Gulden soll

7-) bey der Freyherrlich-Senckenbergischen
Familie niemalen in andere Hand oder von dem
Nutznieser in der Familie selbsten versetzet, verkau¬
fet, eedixt, oder auf andere Art beschweret werden,
sondern von einem auf den andern, bis zu Ausgang
des männlichen Stammes, ungetrennet fallen.
Wenn aber

8.) dieser meines Herrn Bruders männlicher
Stamm nach Gottes Willen ganz erloschen ist,
fubftiruireich sodann demselbenlub Eege Eidei.

O 2 com-
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commiffi , die beyde HerrnDecanos Faeultatis
Juridicae& Medicasder nahe gelegenen Fürstlich-
Heßifchen Universität Giessen, jeden mit jährlichen
hundert Gulden, unter der Auflage an meineAd-
miniftration, Ihnen solche zu der nehmlichenZeit,
und unter der nehmlichen Fefthaltung zu bezahlen.
Es sollen aber fodenn die der Familie weiters ver¬
schaffet dreyhundert Gulden an meine Stiftungzurückfallen, und bey derselben verbleiben. Auch
werde ich

9.) die Fürstliche Hochlöbliche Universität zuGiessen, um dasjenige, so Ihren beyderseitigen be-
nenneten HerrnDecanisalsdenn nach Abgang der
Familie meines Herrn Bruders,als in deren Stelle
getretenenLoexeeutoribusoblieget, zu überneh¬
men sogleich ersuchen, und bey derselben vidimirte
Lopeyen meiner Verordnungen, zu mehrerer Wis¬senschaft, hinterlegen. In Kraftsothanen Fxecu-civ-AMts soll

10.)von denen HerrnAdmi niftratoribusmei¬
ner Stiftung dem Erbenex Famiüa, oder wer an
dessen Stelle tritt, jedes Jahr nach Schliesung
der Rechnung, mittels eines Ihm zuzufertigenden
Exemplars ersagter ganzer Rechnung, und Erzäh¬
lung des sonstigen Hergangs, von dem Zustand

der



krAdminiftration Nachricht gegeben werden, und
Ihme allenfalsige Monika darüber zur Erledigung
zu machen frey stehen, um dadurch alles um so mehr
in Nichtigkeit zu erhalten. Und gleichwie

n .) meines Herrn Bruders Familie bisher an
ziemlich weit entfernten Orten ist oder sich aufhal,
ten könnte, so vergönne ich derselben in Frankfurt
oder der Nachbarschaft einen Bevollmächtigten zu
setzen, um dasjenige, so Ihnen hierbey obliegt, zu
verrichten. Ware aber jemand von Ihnen in Frank¬
furt vor einige Zeit anwesend, stelle meinen jeder¬
zeitigen Erben ex Familia frey, in dem Stiftungs-
Haus abzusteigen, und wie es die Beschaffenheit-er
Einrichtung erleidet, das Quartier daselbst, ohne
weiteren Kosten der Stiftung, zu nehmen. Soll«
ten auch

i2.) wegen meiner Stiftung sich Fälle ereig¬
nen, (welches ich doch nicht hoffen will) wo ohne
gerichtliche Hülfe keine Auskunft zu finden wäre,
solle solches lediglich zu meines Herrn Bruders Fa¬
milie, und der selbiger ttt Coexecutiöne per§.8»
seiner Zeit nachgesetzten Herrn Phyficorum Er¬
messen stehen, und ihnen niemand hierbey etwas
einreden, sondern die Herrn Adminiftratores schul¬
dig seyn, die nöthige Kosten aus der Stiftung^
Eatla sogleich, gegen Hernachmals»wenn das Geld

P ver-
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verwendet, ihnen zu beliefernde Berechnung, fol¬
gen zu lassen. Und gebe ich allem diesem so ich hier
verordnet

iz.) die nehmliche Kraft, als ob diese Abgaben
in denen§.§.7.undr6.meiner unter dem i8.Aug.
1763.erklärten Willens-Meynung nahmentlich mit
ausgedrucket wären, und unter Vorbehalt einer ih¬
nen ohnehin gebührenden Hypothecas realis vor
meine Erben aus der Familie,und denenselben nach¬
gesetzte Loexecucorez, um dasjenige so ich hier
zu ihrem Besten verschaffet, desto mehr zu verge¬
wissern, alles als ob es damals allschon wörtlich
eingeschaltet wäre. Da ich auch

14.) in dem§. 13. meiner Dispofition verse¬
hen, daß der Herr Senior des Figer Coiiegü mit
zu Abhörung der Rechnungen gezogen werden solle;
dieses ganze intticucum aber vornemlich nach al¬
len§.H. zu gesamter Stadt und der Bürgerschaft
MM angesehen ist: Als will ich,daß erjagter Herr
§epior hey dem Collegio sofort davon Relation
tbun, ejn Exemplar-er Rechnungen zu begehren
Macht haben, und diesem Bürgerlichen Collegio,
wenn etwas zum Besten der Sache zu erinnern
wäre, solches an Löblichen Rath zu bringen,allen¬
falls auch den Cqpxecutorem ex Familia darü¬
ber zu erinnern frey stehen solle. Und gleichwie

15.)nach
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150 nach dem§. 5.io.18. ich annoch verhoffe,
durch den Zuwachs meines Vermögens, die Stif¬
tungs-Summe auf hundert tausend Gulden, allen¬
falls auch darüber, zu setzen, welchemnach der vor
das Armuth bestimmte dritte Theil deren Einkünf¬
ten wohl erleiden dürfte, nach und nach, wenn zu¬
mal andere Christlich-gesinnete wohlhabende Leute
zutretten wollten, auf einen Bürger-und Beysaffen-
Hospital, in welchem arme und kranke Bürger und
Beysassen verpfleget werden könnten, und woran es
hiesiger Stadt annoch fehlet, zu denken; als will
ich meinen Lxecucoren und(̂ oexecucoi-en solche
Sorge aufgetrageu, und dieselbe hiemit bemächti¬
get haben, auf allen Fall alljährlich mit der Halb«
scheid desjenigen Qüanti an Einkünften, welches
nach meinem Ende vor die Arme heraus kommen
wird, bey sothanem löblichen Unternehmen, wel¬
ches ich des Hochansehnlichen Magiftratus Und löb¬
licher Bürgerschaft Sorgfalt empfehle, Sich von
der Stiftung wegen einzulaffen,jedoch anders nicht,
als wenn der Stiftung zugleich eine Mit OiredKon
zur besseren Aufrechthaltung gegönnet werden woll¬
te. Ware es nun auch

16.) daß der Zustand meiner Stiftungs-Lassa
erlitte, eines oder etliche im§. io. gedachte Sti-
pendia medica abzugeben, so ist dabey meine Mey,
nung, daß die hierzu sich meldende oder zu wählende

P 2 Sub«
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8ubjeÄÄ solche Leute seyn sollen, welche ander«
Werts her ihr Auskommen auf Universitäten nicht,
oder nicht behörig, haben könnten, und zu denen
8mäü8 gleichwol tüchtig befunden würden, deren
Auswahl zu derer Herrn Phyficorum alleinigen
Ermessen stehen, und dieselbe dabey auf keine Ke-
commendation , von welcher Art sie auch seye,fort-
dem allein auf ihr Gewissen Rücksicht nehmen sollen.
Um damit man auch des Fleißes und guten Auffüh¬
rung derer Stipendiatorum desto bester gesichert
seye, sollen dieselbe angehalten werden, vor Aus¬
gang jeden Jahres ein Atteftatum FacultatisMe-
dicae, wegen ihres Fleißes und guten Wandels
bey zu bringen, in Verbleibung dessen aber das
Stipendium aufdas folgende Jahr nicht weiter ge»
reichet, sondern eingezogen werden, da es sonsten
gewöhnlicher Massen auf dreyZahre fortlaufen kann.
Unddamir

17.) so lange mir GOtt das Leben in der Welt
stiften will, annoch verschiedenes beyfallen könnte,
welches ich sowohl dieser als der vorigen Verord¬
nung annoch zuzuseyen nöthig fände, so will mir
hiemit zum Ueberfluß nahmentlich Vorbehalten ha¬
ben, selbiges auch ohne weitere lolenne Dispofi-
tion , durch beygefügte von meiner Hand geschrie¬
bene, besiegelt oder unbesiegelte Zettul anzufügen.

Zu
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Zu mehrerer Vergewisserung aber habe gegen¬
wärtiges unter meiner Handschrift gefertiget und
besiegelt, erkläre auch dabey nochmalen,daß diesem
Anhang eben diejenige Kraft gebe, als ob derselbe
in dem Aussatz von dem i8. Aug.176z. wörtlich
enthalten wäre, weshalben dann diese Erbs Einse-
ßung und übrigen Innhalt von dreyen hierzu erbe¬
tenen Herren des Raths foienmfit-m, auch davon
Einem Hochlöblichen Rath, und meinem Herrn
Bruder dem Reichs-Hof Rath, wie auch dem Herrn
Seniori des§öbl. Ein und fünfziger OoUegii, er-
sterem das Original, denen übrigen aber Oopia8
viciimatgz zustellen lassen. So geschehen Frankfurt
am Mayn den 16̂ Deoemdr 18 1765.

(I..8.) Johann Christian Senckenberg, Aled.
OoÄor UNdI?li^liLU8 Ordinariii8 all-
hier mppr.

(L.8.) Remigius Seifart von Klettenberg,Sca-
binu8& Senator, qua Teftis ad hunc
a£tum requifitus.

(L.S.) Johann Maximilian von Holtzhausen,
8cabinu8& Senator, als hierzu erbete¬
ner Zeuge.

(L.S.) Johann Matthias Bansa, Scabinus&
Senator, als gleichfalls hierzu erbete¬
ner Zeuge.

Q N. 5.
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Obrigkeitliche Bestätigung dieser
Zugabe.

Merlase man die von dem Hochgelahrten Dodo-
re UNd Phyfico benckenberg überreichte Zu¬

satze und Erläuterungen zu seiner allschon in Anno
1763.beschehenen und approbirtett Stiftung:[:

Ponatur ad Ada , und werden zugleich die¬
se Zusätze Obrigkeitlich hiermit bestättiget.

Lonclulum in Senatud. 13 . Februar. 1766.
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Antwortschreiben der Universität Giesen.

Wohlgebohrner, Hochgelahrter,

Jnsonders Hochgeehrtester Herr Hof-Rath,
>

Surir haben die von Ewer Wohlgebohrnen letzthin an uns zu
übersenden beliebte letzte Willens-Verordnungen, samt übri¬

gen Beylagcn, richtig empfangen, und solche zur acallcmischen Ur¬
kunden Repofitur verwahrlich hinterlegt.

Wegen der in diesen letzten Willens-Verordnungen von Cw.
Wohlgebohrnen gegen die hiesige Universitär und besonders die Ju¬
ristisch und Medicinische Facultäten, auf eine vorzüglich schätzbare
Weise geäuserten Liebe und Vertrauens wiederholen Wir nun nicht
allein die bey Denenselben in Unserem Namen von Unserem Herrn
College» D. Koch bereits mündlich abgestartete schuldige gross
Dancksagung; sondern Wir nehmen auch hiermit schriftlich all das¬
jenige, was Dieselben in mehrgebachten Dero letzten Willens-Ver¬
ordnungen der Juristischen und Medicinischen Facultät cafu eue-
nience aufzutragen und zu vermachen beliebt haben, nochmals wil¬
lig und dancknehmigst an, und geben Ewer Wohlgebohrnen an«
bey die Versicherung, daß dereinst, cafu eueniente, von beyden
Facultäten das ihnen geneigtest aufgetragene Geschäfte nach Dero-
selben edelmüthigen und für das gemeine Armuth Dero lieben
Vaterstadt, auch Aufnahme des dortigen Medicinischen Wesens,
nie genug zu preisenden Absichten, getreulich werde verwaltet und
besorget werden.

O 2 Wir
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Wir wünschen übrigens, daß der Höchste Ewer Wohlge-
bohrnen, besonders zum Besten und noch weiteren Beförderung
Dero preißwürdigen und Dero Andenken auf ewig mit Lob,
Danck und Ruhm bekrönenden Infticuci, noch viele Jahre bey al¬
lem vergnügten Wohlergehen und Gesundheit erhalten möge;
Anbey empfehlen wir die hiestge Universität zu Dero ferneren Lie¬
be, und Uns samt und sonders zu beharrlicher Gewogenheit und
Freundschaft, die Wir mit aller Hochachtung verharren

Ewer Wohlgebohrnm

Msen den zten May
1766. ergebenste

KeÄor- Cancellarius, Decani, Do&o-
res UNd Profeflores

der Hochfürstl.Heffschen Universität daselbst.

ä Monfieur
Monfieur le Doseur Senckenberg,
Confeiller de la Cour Sc Medecin
Ordinaire de 8. A. Sereniffime Mfgr.
le Landgrave de Hefle-Caflel, Sc Phy-
ficien Ordinaire de la Ville Impe¬
riale de &

a

Franc fort.

n. 7.
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N. 7.
Auszug des Prologi der ältesten Ordnung des TeuöschmOrdens, woraus zu sehen daß selben die Bremische

und Lübeckische Burger zu Anfangs aufgebracht haben.
Ec Cod. JVlfc, perg. Seculi XVI.

Ueberfeyung nach jetziger Schreibart.
§^ n dem Name der Heiligen<0 Driveldecheit. So condegen
we alle den genen die in sien, enn
noch hieno commen sulen. Wie
begunnen wart, enn van weme.
enn wie. en te wilh tyk. Dör
dene des SpetolS Senke Marien
des Dutfthen Hues von Jheru-
salem. van der gebort ons Her¬
ren. desM. ennG. ennxc . joer
woren. In den tiden due Akers
belegert war. van den Kersten
enn metter Gots Hulpen wider
gewonnen wart van den Händen
der Ougelowegen. Ten selven
tiden was in dem Here ein teils
guder Lude van Bremen en van
Lubeke. die van der mildecheit
ons Herren, hun onkfarden over
die mengerhende Gebreken, die
die siken hadben in dem Here,
enn begunsten des vorgenanden
SpetolS onder einen fegel van ei¬
nen fteph dar ein kochge geheiten
es. dar sie die siken mit geweter
Andagt onderbragten. en derre
met vlite plagen, det kleine begen
ontfarmede den Hertogen Vrede-
rike van Swouen. enn den ande¬
ren hoegen Heren. deren namen
hieno gescreven flen. der ersame
Partriarke van Jherusaiem, enn

der

Nahmen der heiligen Drey-
->) faltigkeit thun wir allen den¬
jenigen, so jezt leben, und hinfüh-
ro kommen sollen, kund und zu
wißen: Wie, von wem, auf
welche Weise, und zu welcher Zeit
der Orden des Spitals St . Ma¬
ria des Deutschen Hauses zu Je¬
rusalem entstanden ist. Von der
Geburt unsers HErrn im Ein
tausend, ein hundert und neunzig¬
sten Jahre geschehen: zu derZeit,
da Akre, (pkolemais) von den
Christen belagert, und mir Got¬
tes Hülfe aus den Händen der
Ungläubigen wieder gewonnenward. Um diese Zeit war in
dem Heere ein Theil guter Leute
von Bremen und Lübeck, die
von der Mildrhätigkeit unsers
HErrn gerührt, sich über die
Menge der Gebrechen erbarm¬
ten, welche die Kranken im Heere
hatten, und beförderten das vor-
genandte Spital unter dem See¬
gel eines Schiffes, das ein Lo¬
cher hieß. Dadurch sie die Kran¬
ken mit geweihter Andacht unter¬
brachten, und sie mit Fleiß war¬
teten und pflegeten. Dieses klei¬
ne Beginnen gefiel dem Herzog
Friedrich von Schwaben und an-R dem



derconinc Heinrik beslselven rics.
enn de Hertoge Heinrike van bra-
baut de hoeftman war des Heers.
Enn de Meister van dem Spetole
senk Johanns, enn der Meister
van dem remple, die ertschebi-
schop. enn die hoege lüde des fei*
ven ricS. Met derre rode der
vorgenanden. Sonde der Her¬
roge van Swouen fin boden over
meer ane sinen Bruder coninc
Heinrike. du senk Keifer wart,
dar he verworfe ane den Pause
Celestino. dar he dar vorgenande
Spetol bestedegede. enn beme
geue dat leuen ane den ficken no
Len spetole sent Johans. enn die
Ridderscap no den ordene des
lempels. dar geschide dar Horebei
der lenen enn höre Vriheit
van der mildecheir des Paus
wart gestedeger dar. enn gegeuen
Lenselven spetole. dar selve leuen
en iS nit gestedegel alleine van den
luden op ertrike.

Hie beginnit der ProloguS der
Bruder«des Spetolsk.

Lern hohen Herren, deren Nah¬
men hier Nachfolgen: Der ehrsa¬
me Patriarch von Jerusalem,
und der König Heinrich desselben
Reichs, und der Herzog Heinrich
von Brabant, welcher Haupt¬
mann des Heeres war, und der
Meister vom Spitale St . Jo¬
hannis, und der Meister von dem
Tempel, die Erzbifchöffe und ho¬
he Leute desselben Reichs. Mit
Einrathen der vorbenanbten sen¬
dete der Herzog von Schwaben
Boten, über Meer an seinen Bru¬
der, König Heinrich, der hernach
Kayser ward, daß er demPabst
Cölestinus Vorträge, das vorge-
nandte Spital zu bestätigen, und
das Leheu verleihe über die Kran¬
ken, wie dem Spitale St . Jo¬
hannis, und die Ritterschaft nach
dem Orden des Tempels. Die¬
ses geschähe, daß ihre beyder Le¬
hen und ihre Freyheir von der
Mildigkeit des Papste bestätigt
ward, und demselben Spitale
verliehen. Dieses Lehen ist nicht
bestätiget alleine von den Weltli¬
chen.

Hier fängt flch die Vorrede der
Brüder des Spitals an.

N. 8-
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Albrecht, Bischoffen zu Brixen, Beschreibung de»
rer Betrügereyen und üblen Haushaltung bey seinen Hospi¬

tälern, samt neuer Einrichtung der Aufsicht Aer die¬
selbea. IZ28-ex Mfc.

NosAlbertus, Dei gratia&apo-
ftolice ledis gratia Epifcopus

Brixinenfis, univerfis Chrifti fide-

libus , prefens fcriptum intuenti-
bus, falutem in falvacore omnium.
Quoniam ea que ad fanctum ufum
largitione funt deftinata fidelium,
ad illura debent & non alium iuris
racione converti eure nobis efle

debet ut loca quecunque noftre
dyocefis pro pauperum infirno-
rumque fuftentacione fundata &
erogationibus dotata fidelium ex
injunclo paftoraüs officii debito
ad ufum talium quantum nobis
eft poffibile confervemus . Ve¬
rum quia Recfores Hojpitalium noßri
temporis ficut experiencia manifclta
nos doeuit , enra ipforum poßpoßta
pmtpens nedum quod dolentes re-
ferimus , licet de jure ad(tri di,

& ex ipforum Iocorum fundacio-
ne ac dotacione Ipecialiter obliga-
ti non colligunt jed inbumanita eiieiunt
fcf reptlltmt, Proventm reditus lo-
cotum eorundem interdum in fuos in-
terdum in extramos ufus dampnnbiliter
convertendo. Cupientes igitur eos
quos ad obfervanciam Jurium
privilegiorum öc  confuetudinum

lau¬

te Albrechk von Gottes,und
des Apostolischen SkuhlS

Gnaden, Bischof zu Brixen, al¬
len Gläubigen in Christo, welche
gegenwärtige Schrift lesen, sey,
in dem Heilande aller, Heil und
Gnade. Weil alles, was durch
Schenkung, den Gläubigen, zum
heiligen Gebrauch, bestimmt ist,
hierzu, und zu keinem andern,
nach Recht und Billigkeit, ange«
wendet werden muß; So erfor¬
dert unsere Vorsorge, daß die
Letter,welche in unserm Kirchen»
sprengel zu der Armen und Unver¬
mögenden Erhaltung gestiftet,
und durch der Gläubigen Mild»
thätigkeit begabt find, nach unse¬
rer getreuen Hirtenpflicht, zu sol¬
chem Gebrauch, möglichst erhal¬
ten werden müssen. Alldiewei-
lcn aber die Pfleger der Sospita-
ler unserer Zeit, wie uns die of¬
fenbare Erfahrung lehret, mit
Zurücksetzung ihrer Sorgfalt,
darzu sie doch, dem Rechte, und
der Stiftung auch Begabung
dieser Letter nach, besonders ver¬
bunden find, die Armen nicht zu
lassen, sondern, wie wir, mitvie-
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laudabilium Virtutum premia non
inducunt , tarn adie&arum exage-
ratione penarum quam de novo
adiciendarum formidine fecundum
ftatuta 8c precepta canonica ab
huiusmodi temeraritatibus & ne-
gligencia revocare deformataque
8c negleÄa in ftatum priftinum
8c debitum revocare* Specialiter
autem 8c precipue circa hofpita-
3e ianÄorum Symonis 8c Jude
apoftolorum prope claufam ubi
potiflimum talia hucusque pullu-
lare intelleximus 8c cognovimus
lnfrafcriptam ordinacionem in vi
ftatuci de confilio 8c confenfu ca-
pituli noftri permature conceptam
tarn Juri quam racioni confor-
mem cum penis fupra adjun&is
ad perpetuam rei memoriam fa-
cimus 8c promuJgamus. Quam
per Re&orem dominum Frideri-
cum Capellanum noftrum nunc
per nos de növo illic inftitutum
öc fucceflbres quoslibet volumus
de cetero inviolabiliter obfervari*
Inprimis igicur circa obfervanciam
priftinam » qua duodeeim infirmi
decumbentes anriquis cemporibus
inibi fovebantur , ftatuimus & or-
dinamus , uc ex nunc perpetüo
tocidem illic hujuscemodi unde-
cunque venientes recipiantur 8c
eciam nutriantur. Quorum qui«*
libec dimidiam vini habeat de ma-
ne , dimidiam in fero, 8c fic in-

tegram

len Leidwesen, sagen, zurückhals
ten, und auf eine unbarmherzi¬
ge Art, wegtreiben, die Ein¬
künfte und das Vermögen dieser
Gerter jezuweilen zu ihrem eige¬
nen Nutzen, öfters auch zu
fremdem Gebrauch, verdamlis
cher weise anwenden; So find
wir bemühet, diejenigen, welche
zu Beobachtung der Rechte, der

Freyheiten und Gewohnheiten,
durch die Belohnung löblicher
Tugenden sich nicht treiben lassen,
sowohl durch Scharfe, als durch
erhöhete Strafen, und Furcht an¬
zuhalten, daß fie nach den Cano-
Nischen Satzungen und Veord-
nungen von dergleichen verwege¬
nen Nachlässigkeit abstehen, und
was dadurch verwahrloset und
versäumet worden ist, wieder
gehörigermasen in vorigen Stand
setzen mögen. Da wir aber der¬
gleichen Unrichtigkeiten, in dem bey

der Clause gelegenen Hospitale der
Heil. Apostel Simonis und Juda
insonderheit vermerket und befun¬
den, so haben pir nachstehende
dem Rechte und der Vernunft
gemäße Verordnung in Kraft ei¬
nes Gesetzes, auf Einrathen und
mit Einstimmung unsers Capi-
tuls, bey Zeiten verfasset, auch
unter obbemeldten Strafen, zur
immerwahrenden Erinnerung
ausgestellt und kund gemacht-

Da-



tegram quamlibet diem menfu-
ram. Ipfosque continuet domi-
norum pane refe&are, cum car-
nibus recentibus per xftatem de
quam diu commode haben poffint
per tres dies fepdmanis fingulis
videlicet Dominico Mards de  Jo¬
vis refici precipimus ac eciam
procurari . Per hyemem vero cum
aliis carnibus bonis fimiliter pro-
curentur . Volumus infuper ut
talibus veftibus Jefh'fternia de  que-
cunque aiia pro necefficate corpo¬
ris liberaler miniftrentur . Huic
autem adicimus articlo uc fi forte
ex cafu quocunque cales infirmi
nou poffint haberi tune illorum
loco ceci claudi orphani de  decre-
pid procinus colligantur. Quin
de  talibus de pane communi carni¬
bus de  aliis neceflariis eciam detur,
linde poffint congrue fuftentari.
Quando vero commode haberi
poteft numerus predittorum de-
cumbencium infirmorum tune
predi&is Cecis de  Claudis Hofpi-
telarius non tenetur ammodo pro-
videre. 8! qui autem predi&o-
rum infirmorum a locorecederent
predi'Ao vel decederenc illis alii
totidem 6c non ulterius infirmo¬
rum quindenam modis omnibus
fubrogentur . Item ftatuimus 6c
ordinamus ut quinque elemofine
generaliter omnibus volentibus
recipere qer quemlibet re&orem
hofpitalis prediLki quinque vicibus
in anno quolibec miniftrentur iux-
ta confuetudinem eiusdem domus
hofpitalis ha&enus ab antiquis

tem-

Dahero wollen, ordnen, und ver¬
langen wir, daß diese unsere Ver¬
ordnung von dem Herrn Pfleger,
Friedrich, unserm Capellan, den
wir aufs neue hierzu bestätigen,
und allen dessen Nachfolgern un¬
verbrüchlich gehalten, und bestän¬
dig beobachtet werden soll.

Insonderheit und vornehmlich
ordnen, setzen und verlangen wir,
daß bey der vorigen Einrichtung,
nach welcher von alten Zeiten her
zwölf schwache, arme unvermö¬
gende darinne versorgt und erhal¬
ten werden, nunmehro und künf¬
tighin, soviel Arme, als ankom¬
men, ausgenommen und genährt
werden sollen. Einem jeden soll
des Morgens ein halbes Maaß
Wein, auch Abends ein halbes
Maaß Wein, mithin täglich ein
Maaß Wein gereicht werden.
Sie sollen mit Herrenbrod und
frischen Fleische im Sommer, und
so lange man solches gemächlich
haben kann, drey Tage in der
Woche, nahmlich Sonntags,
Dienstags und Donnerstages ge-
speißt und versehen werden. Im
Winter sollen sie ebenfalls mit
anderm guten Fleijche versorgt
werden.

Wir wollm auch über dieses,
daß ihnen Kleidung, Betten und
andere Leibes-Nothdurft reichlich
mitgetheilet werbe. Diesem Ar-
tikul fügen wir noch bey, daß,
woferne, auf allem Fall, derglei¬
chen Arme, Schwache, Unvermö¬
gende nicht vorhanden waren, fo-

S dann
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temporibus obfervatam. Quorum
primam in vere circa feftum beati
Georii , fecundum in eftate circa
feftum Sanfte Margarice, terciam
in autumpno circa feftum Sanft!
Michahelis , quartam in hyeme
circa feftum Sanäi Thome com-
muniter pro omnibus fundatori-
bus 8c  dotatoribus hofpitalis eius-
dem antedifti , 8C  pro omnibus fi-
delibus ibi defunftisj & quintam
lpecialiter pro anima primi funda-
toris noftraque falute qui reforma-
cioni predifte operam dedimus in
feptima Pentecofte precipimus li-
beraliter erogari . Item ftatuimus
& ordinamus , ut omnibus paupe-
ribus läcerdotibus > clericis äc
Scolaribus ad diftum holpitale ve-
nientibus , dum tarnen non vagis
8c  aliis per ftatuta provincialia
prohibitis prandium & cenam
cum hofpitio noäurno pro una
vice tantum fecundum honeftatem
8c  decenciam illic iuxta menfam
hofpitelarium miniftrctur , peregri-
nis autem ceteris tranfeuntis qua-
cunque hora diel fupervenerint,
8c  pecierint, unum ferculum ft
haberi tune poflit , cum pane uno
communi & hofpicium noftur-
num minime denegetur . Item
ftatuimas & ordinamus ut Reftor
hofpitalis memorati qui per tem-
pora fuerit , iion aliter inftituatur
ibidem , nifi plenam 8c  conti-
nuamvelit & promittat facere refi-
denciam , ineodem , infuper huic
noftre ordinacioni adicimus fta-
tuentes ut ft reditus aut proven-

tus

dann an ihre Stelle, Blinde,Lah¬
me, armeWaysen, Gebrechliche
an und ausgenommen werden sol¬
len. Diesen soll auch gemeines
Brod, Fleisch und andere Noth-
durft gereicht werden, daß sie ge-
nüglich leben können. Wenn aber
die Zahl der vorher gedachten or¬
dentlichen Armen erfüllt ist, so
soll der Hospiral-Pfleger die Lah¬
men, Blinden zu versorgen nicht
gehalten seyn. Wenn jedoch ei¬
nige der mehrgedachten Armen
Unvermögenden an dem Orte ab¬
gehen, oder sterben, so sollen eben
so viel andere an deren Stelle, je¬
doch derer niemals über funfze-
hen überhaupt nicht ausgenom¬
men werden.

Wir ordnen und wollen auch,
daß jährlich, durch den benannten
Hospital-Pfleger fünf Spenden
unter alle Armen, die da kommen,
nach alter Gewohnheit dieses Ho¬
spitals,auszerheilt werden sollen.
Davon die erste im Frühling, um
das Fest George, die zweyte im
Sommer, um St . Margaretha,
die dritte, im Herbst, um Mi¬
chael, die vierte im Winker, um
St . Thomas, insgemein für alle
Stifter und Wohlthäter oftge¬
dachten Hospitals, und für alle
darinne verstorbene Gläubigen,
die fünfte aber insonderheit für
die Seele des ersten Stifters und
für unsere Wohlfahrt, der wir
diese Stiftung zu verbessern, uns
haben angelegen seyn lassen, den
siebenden Sonntag nach Pfing¬

sten



tus hofpitalis ultra expenfas domus
necefiarias de utiles , hofpitalita-
temque congruam 8c honeftam ac
procuraciones iam di&as quoquo
modo fe extenderint , refiduum
annis fingulis , habita racione cum
loci ordinariointer pauperes diftri-
bui volumus öc egenos , praster
viginti marcas Veronenfes , quas
fpecialiter Rektor hofpitalis eius-
dem qui pro tempore fuerit in uti-
litatem poffit convertere propriam
ÖC  privatam * Nifi nota fterilitas
communis hoftilitas vel quecun-
que alia iufta 8c  racionabilis caufa
alia in hoc cafu 8c premiffis Omni¬
bus inducerent ÖC  fuaderent . Ita
tarnen quod defe&us neceffitatis
autpenuriaquoadinfirmos decum-
bentes prediÄos non principaliter
quoad excludendum ftatim eius-
dem fed in omnem eventum ÖC  ad
ultimum benigna confideracio ha-
beatur . Que omnia ÖC  fingula
volumus ad noticiam 8c arbitrium
ordinarii veftri premitti öc deduci»
Nulii ergo omnino Reclorum ho¬
fpitalis predifti liceat huiusmodi
noftram ordinacionem quomodo-
libec infringere , vel eidem aufu
temerario contraire , fed eandem

quilibet inviolabiliter ftudeat ob-
fervare . Quicunque autem Reffco-
rum huius , falutis proprie quod
abfit immemor premifla prout fta-
tuuntur per omnia non fervaverit»
vel notabiliter negligens fuerit , fi
per annum integrum fic perfeve-
raverit , aut fi per menfem absque

iufta

stm, reichlich vertheilt werben
soll.

Jngleichen ordnen und wollen
wir, daß allen armen Geistlichen,
Priestern und Schulbedienten,
welche fich bey diesem Hospitale
angeben, keinesweges aber den
herumschweifenden und nach den
Gesetzen verbotenen Umläufern,
Mittags und Abends Mahlzeit,
auch ein Nachtlager, nur einmal,
wie es andere Hospital-Ver¬
wandte ehrbar und anständig ge-
niesen, gereicht werden soll. Den
übrigen vorbeygehenden fremden
Armen, es sey an welchem Ta¬
ge, oder zu welcher Stunde sie
was begehren oder bitten, soll
etwas Fleisch wenn man es bey
der Hand hat, zu essen mit
gemeinem Brod gereicht, auch
ein Nachtlager nicht versagt wer¬
den.

Ferner setzen und ordnen wir,
daß der jedesmalige Pfleger die¬
ses oftgedachten Hospitals, so
lange er den Dienst verwaltet,
auf keine andere Weise eingesezt,
und bestellt werden soll, als daß
er nirgends anderswo, als dar¬
inne seine völlige und beständi¬
ge Wohnung zu haben verspre¬
che.

Zu dieser unserer Verordnung
fetzen wir auch noch, und wol¬
len, daß, wenn die Gefalle,oder
Einkünfte des Hospitals den

S 2 noth-
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iufta caufa fe a dioto loco abfenta- uvthweildigen und nützlichen Auf-
verit , polkguam de bis notorie wand, aud) was zu der ehrba-
conlkiten't in iudicio vel extra»nee ken, und gebührenden obbemeld-
racioaabilem ut premittitur poüit ken Verpflegung erfordert wird,
exculätionem pretendere, ipfum ubersteigen, und ftd) vermehren,
ex tune diäo hofpitaü volumus& der jährliche Ueberschuß davon,
declaramus ipso iure 5ore priva- nach abgelegter ordentlicher Be¬
rum, ac fine fpe ulla reftitucionis rechnung, mit dem Ordinario,
perpetuo decernimus permanere. (Pfarrer) des Orts , an Arme,
Ut autem predicta omnia& fin- Dürftige, bis auf zwanzig Ve-
gula perpetuo obtineant roboris roneflsche Marek, auögetheilet
firraitatem, Nos Albertus Epifco- werden soll, welche der zu solcher
pus Lrixinenlis prediLius prefens Zeit das Amt führende Pfleger
inlkrumemum üeri kecimus, & des Hospitals insonderheit für
ordinavimus, noftri & Capituli flch behalten, UNd in feinen ei-
lloitri lärixinenfls antediäi figiiio- genen Nutzen verwenden kann,
rum appenlionibus debite commu- Daferne aber auch bekannte all-
niri ad perpetuam rei memorlam gemeine Unfruchtbarkeit, Kriegs-
Puper eo. Datum Rrixini. Anno lNefahr, Unglücksfälle, oder sonst
Domini ivicxiexxvill . XII. die eine rechtmäßige Ursache der
menfis Novembris. Hinderniß in allen vorher ge-

meldteki Einrichtungen, flch er-
äugnen sollten; So sollen doch ofterwähnte Armen und Unver¬
mögende Hospital-Verwandte nicht verflossen, sondern in allem Fall
für dieselben wohlthatige und gütige Sorgfalt angewendet werden.

Alles dieses insgemein, und insonderheit haben wir zu eures
Ordinarii Wissenschaft, und Nachachtung nicht verhalten wollen.
Es soll daher keiner von den Pflegern des obgedachten Hospitals
dieser unserer Verordnung auf keine Weise zu wider handeln, noch
derselben freventlichen Eingrif thun, sondern ein jeder solche unver¬
brüchlich zu erfüllen, bemüht seyn.

Wir wollen auch, daß derjenige Pfleger dieses heilsamen
Werks, welcher alles vorhergemeldte, nicht genau beobachten,
sondern seines eignen Heils, wie wir nicht hoffen, uneingedenek,

bey
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bey aller dieser Stiftung eine merkliche Nachläßigkeit bezeugen
möchte, und woferne er ein ganzes Jahr hindurch in solcher Saum»
seeligkeit verharren, oder nur einen Monat über, ohne rechtmäßi¬
ge Ursache von besagtem Orte abwesend seyn würde, auch nach¬
dem er gerichtlich, oder außergerichtlich darüber zur Rebe gesezt
worben, und keine rechtmäßige Ursache, oder Entschuldigung ein¬
zuwenden vermag, des gedachten Hospital-Amtes, dem Rechte
nach, entsetzt, und desselben ohne einzige Hofnung es wieder zu er¬
halten, beraubt bleiben soll. Und damit alles vorhergehende ins¬
gemein und insonderheit, in beständiger Kraft ans immerdar blei¬
ben, und erhalten werden möge; So haben wir Albrecht, er-
meldter Bischof von Brixen, gegenwärtige Urkunde ausfertigen
lassen, und verordnet, baß solche mit Unserm, und unsersobge-
bachten Capituls zu Brixen Siegeln, zur beständigen Wissenschaft
und Erinnerung, bestärkt werden möge. Gegeben zu Brixen, im
Jahre Unsere HErrn 1328. am ir . des Wintermonatö.

N. 9.

/



N. 9.

Obrigkeitliche Erlaubnis das Begräbnis be¬
treffend.

arß ein Extra&us Löblichen Kasten#Amts-?rorocolll de
30.pair.die von dem Hochgelahrten vodorc und PK/-

llco Ordmario, Hof-Rath Senckenbevg, nachgesuchte Er¬
laubnis sich in seinem Garten und Stiftungs-Haus auf der
grosen Eschenheimer Gasse eine Grabstätte errichten lassen
zu dürfen betreffend anjetzo verlesen worden:>:

Solle man ihme lediglich für seine Person in Rück¬
sicht seiner Stiftung bey diesem Ansuchen willfah¬
ren, jedoch unter dem Vorbehalt, daß solches zu
keinem Nachtheil auf andere Personen gezogenwerde.

Conclufum in Senatud. 4 . Junii 1767.

N. io.
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N. io.

Grabschrift,
welche sich der Stifter selbst gesetzt.

d . o . m. s.
CONDITUM HOC IN SEPULCRO

TERRENUM CORPUS

JOANNIS CHRISTIANISENCKENBERG,
DEI MISERANTIS BENIGNITATE,

DUM HIC VIVERET,
BONI CIVIS,

MEDICI FIDELIS,
CUI TERRA EXILII LOCUS,

CiELUM PATRIA,
QUAM REPETIIT LLTU8,

CUM PLACIDE MORIENDO LIBERTATEM
ASSEQUERETUR

ANNO MDCC DIE
NATUS MDCCVII. d. XXVIII. FEBRUARII.

*

VIVENS DISCE MORI : SIC VITAM MORTE PARASTI;

SOLI VINCENTI NAMQJJE CORONA DATÜR.

Zu Teutsch:

GOtt dem Allmächtigen zu Ehren.

T 2 In
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In diesem Grabe liegt verwahret der irrdische Leib,
Johann Christian Senckenberg, dermseinem
Leben, durch Gottes erbarmende Güte , ein redlicher
Bürger und treuer Arzt gewesen; der die Erde für den
Ort der Verweisung, den Himmel aber für sein Vater¬
land gehalten hat, dahin er mit Freuden zurück gekehret
ist, als er durch einen sanftenTod die Freyheit erhielte,

Im Jahr MDCC den
Gebohren MDCCVli. den 28. Februar.

*

Lerne sterben dieweil du lebest: So hast du durch den
Tod das Leben erworben;

Dann niemand wird gekrönet, als der, der überwindet.

ERDE.
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Vorrede des Stifters.

a es eines Christen Schuldigkeit ist,
nicht allein das gute mit gutem,tvel«

_ches leicht zu thun ist, sondern auch
das böse mit gutem zu vergelten: So habe auch
ich, zu Folge dieser heilsamen Vorschrift,allezeit die
Gedanken geheget, für alle Wohlthaten, welche die
Zeit meines Lebens bis in mein jetziges anfangendes
Alter in meiner Vaterstadt genossen habe, nach
meinem geringen Vermögen mich dankbar zu er¬
zeigen.

A



Es ist hieraus dasjenige entstanden, was nach¬
folgende Stiftung, wie derselben Aufschrift besaget,
in commoda publica , das ist, ZUMallgemeinen
Wohlseyn hiesiger Einwohner/ besonders aber ge¬
samter Löblicher Bürgerschaft/ in Verbesserung
Wt'Medicorum UNd des Medicinal -ggefeng, wie
auch der Versorgung bedürftiger kranker Bürger
und BeysasseN/ wenn jener Anzahl nicht allzu groswäre, enthält.

Ich habe in dieser wichtigen Sache mir nicht
allein getrauet, sondern mit Beyrath meines 1768.
am zote»My ftlig verstorbenen Herrn Bruders/
des Kayserlichen Reichs«HofrathsFreyhM'N
von Senckenberg, gehandelt/unter dessen Auf¬
sicht nicht allein sein älterer Herr Sohn den Vor¬
bericht gemacht/ welcher unverändert hiebey er¬scheinet/ sondern auch der zweyte Theil der Stisitung/ der zur Erläuterung des ersten dienet, mit

seiner völligen Approbation und Mitwirkung ver¬
fasset ist.

Unter Gottes Segen ist bisher in dem Stif¬
tungshaus von welchem die erste Kupfertafel
den ganzen Plan zeiget/ die Bibliotheck/ wovon/
wie auch von andern von mir zu der Stiftung ge¬
brachten Dinge»/ g. G. ein Verzeichnis in den

Druck
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Druck kommen soll,die Wohnung vor den Gärtner,
ein Gewächshaus,eilt Laboratorium chymicum,
wie auch eilt Theatrum anatomicum, davon die
andere Kupfertafel die Abzeichnung vorstellet, zû .».
Stand gebracht/ und nunmehro wird an dem me-
dicinischen Garten gearbeitet, auch künftiges Jahr
mit dem Bau des BürgerHospitals der Anfang ge¬
macht werden, welches alles aus meinen Mitteln,
besonders aber von dem Interesse meines Vermäh¬
len auf hundert tausend Gulden angewachsenen Stif-
tungsLapitals, bestritten worden.

Alljährlich soll dem Publico, wie in dem
Vorbericht gemeldet ist, eine gedruckte Nachricht
mitgetheilet werden,von der Verbesserung und dem
Anwachs der Stiftung, und was derselben von
Wohlthätern verehret werden wird, auch dieser
Namen rühmlich gedacht werden, es wäre denn,
daß solches zu thun von Personen, die dieses ange-
het, verboten würde. Es wird auch jedermann
von Löblicher Bürgerschaft frey stehen, sich, vor¬
nehmlich bey dem BürgerHospital, die Bücherzei¬
gen zu lassen, und von allem selbst Kundschaft ein-
zuziehen, wie die Gaben angewendet werden, auch
nöthigen Falls sowohl mündlich als schriftlich Er¬
innerungen zu thun, und hiebey durchaus kein Ge-
heimniß Play haben, wie denn ebenfalls folglich al¬
le Bau-und sonstige Rechnungen werden pubiiciret-

A s wer-
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werden, und deren Einsicht in dem Original allen
Mitgliedern Löblicher Bürgerschaft offen stehen
soll.

Bis anhero ist an Verehrungenz.E. von Got¬
tespfennigen, nur ein geringes eingegangen, wel¬
ches mit allem übrigen auf das genaueste, zu Folge
derer nach der freywillig angegebenen Bestimmung
ausgestellten Quittungen, in dem Druck wird fpe-
ciöci'ret,und damit ein Jahr nach publicacion de¬
rer vocumenren der Anfang gemacht, auch all¬
jährlich fortgefahren werden, und verspricht sich
aus innen gedachten hierzu erbetenen Personen von
Löblicher Bürgerschaft und mir, so lang mir GQtt
das Leben stiftet, nachher aber an meiner statt von
denen Lxecmoribug aus meiner Familie, und de¬
ren eventualen Nachfolgern zuernennenden Depu¬
tats aus dem Collegio medico, bestehende Ad-
miniftration des Burger-Hospitals, in dem, wie
leicht zu erachten, ein solches Unternehmen eines
Mannes Werk nicht seyn kann, von der Mildtha-
tigkeit der Löblichen Mitburgerschaft eine ergiebige
Beyhülfe, gleichwie darzu allschon von vielen Hoff¬
nung gemacht worden, weilen der hieraus entsprin-
de Rußen gantz offenbar ist.

Die



Die RechlMügs-kevilron über alles bisher er-
wehnte, wird auf die Art wie die Stiftungs vo-
cumenta besagen, alle Jahre den lZttn
geschehen, und damit an diesem Tag, nach meinem
Ableben, der Anfang gemacht werden, wie denn
auch, wenn die ganze Stiftung zu Stand gekom¬
men seyn wird, an diesem Tage die Abgaben anhe¬
ben sollen.

Abänderungen der Stiftung und Zusätze der
Verbesserung halber, welche die veränderte Zeit und
neue Umstände mit sich bringen mögten, und ich
nöthig finde, sollen nebst vorgedachtem auch von
Zeit zu Zeit in dem Druck erscheinen.

Gedencke hiebey, mein Leser, daß wir nicht für
diese Zeit geschaffen sind,daß wir allesamt von Got¬
tes Gnade leben und sind was wir sind; gleichwie
wir auf diese Welt nichts mitgebracht haben, also
auch nichts eigenes besitzen, und blvse Verwalter
sind,die verrechnete Dienste haben; daß alle Schein¬
herrlichkeit dieser Welt nichts ist, und einmal über
kurtz oder lang entweder sie uns,oder wir sie verlas¬
sen, nichts aber, nach der Liebe Gottes und dem
Glauben an Ihn, übrig bleibt das unser ist, als die
Liebe des Nächsten, die GOtt, der die Liebe selbst

B ist
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ist, und diese selbst in uns wirken will, uns befoh¬
len hat als ein Gebot, darinnen unsere Seligkeit be¬
stehet, da GOtt ansonsten unserer nicht bedarf,und
wir Ihm weder etwas geben noch nehmen können.
Dieses wohl zu bedenken und auszuüben lasse dir
mit mir angelegen seyn, damit wir stets hier und
dort, in der seligen Vereinigung mit Ihm,Licht,Le¬
ben, Ruhe, Frieden und vollkommne Freude haben
mögen, als das höchste Guth,welches Cr uns in sei¬
nem Sohne ZEsu Christo, dem Schöpfer der neuen
Creatur, und unserm Arzt Leibes und der Seelen,
in dem wir alles haben was uns nöthig ist, verord¬
net hat- Ihm allein sey Lob und Ehre in Ewigkeit.

Fmnkfurt den2§ten Oecembrir
1769.
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Erklärung der ersten Kupfer-Tafel.
I.i .i . ê as ganze planum, welches 100490. ()usclrat-

^  Fuß in sich begreifet.
2. Fabele des Hauses auf der großen Eschenheimer Gasse,

mit der Ueberschrift unter dem Senckenbergischen Fami¬
lien-Wappen:

LVL8 PUNVAIIONIZ

IN PUBLICA COMMODA.
ANNO MDCCLXHI.

Teursch:
Das Haus der Senckenbergischen Stiftung, welche

zum gemeinen Nutzen(*) errichtet worden im Jahr
1763.

(*) Nämlich in Verbesserung des Meöici'nal-.Wesens, und Ver^
pflegung armer kranker Bürger, und zu keinem andern Gebrauch.

z. Grundriß des Hauses, worinnen theils Wohnzimmer,
theils Conferenr- Zimmer, sodann besondere Zimmer
vor gewisse Lheile der Median befindlich, um zu jedem
gehörige Colieaanea oder Sammlungen daselbst zu ver¬
wahren, welche sich auch noch oben über den Seitenbau
Num.4.erstrecken.

4. Ein Seitenbau, in welchem untena. die Küche, b. der
Mägde Stube, c. ein feuerfestes Gewölbe, d. eine
Waschküche, c. ein Baboracorium cb/luicum mit dar¬
unter gelegenem und dazu gehörigem Keller.

5. Ein Seitenbau,in welchem untena. ein Conkcrcnr-Saal,
b,des Gärtners Wohnung, lmd oben ein durchgeheu-

> der Saal, worinn die Bibliotheke befindlich ist.
6. Der Hof.
7. Eine Regen-Werne.
8. Ein Brunn.

B 2 9.Der
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9. Der Medicinische Garten.
10. Das Begräbnis des Stifters mit folgendem von ihm

selbst verfertigten, unter denen BeylagenN.10. befind¬
lichen und hier wiederholten Epitaphio:

D. O. M. 8.
CONDITUM HOC IN SEPULCRO

TERRENUM CORPUS
JOANNIS CHRISTIANI SENCKENBERG,

DEI MISERANTIS BENIGNITATE,
DUM HIC VIVERET,

BONI CIVIS,
MEDICI FIDELIS,

CUI TERRA EXILII LOCUS,
CLLUM PATRIA,

QUAM REPETIIT LiETVS,
CUM PLACIDE MORIENDO LIBERTATEM

ASSEQUERETUR
ANNO MDCC die

NATUS MDCCVII . d. XXVIII . FEBRUARII.

VIVENS DISCE MORI : SIC VITAM MORTE PAR ASTI;
SOLI VINCENTI NAMQUE CORONA VATER.

Zu teutsch:
GOtt dem Allmächtigen zu Ehren.

In diesem Grabe liegt verwahret der irrdische Leib des
Johann Christian Senckenberg,

der in seinem Leben, durch Gottes erbarmende Güte, ein
redlicher Bürger und treuer Arzt gewesen, der die Erde
für den Ort der Verweisung, den Himmel aber für sein
Vaterland gehalten hat, dahin er mit Freuden zurück
gekehret ist, als er durch einen sanften Tod die Freyheit

Im Jahr MDCC den
Gebohren MDCCVIII. den 28ke»Februar».

Lerne
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Lerne sterben, dieweil du lebest: So hast du durch den
Tod das Leben erworben;

Denn niemand wird gekrönet, als der,der überwindet.
I I . Ein Baffin,
12. Ein grünes Cabinet.
i z. Das Gewächs-Haus mit dreyen Abtheilungen.
14.14. Die Mauer,welche den Garten von dem Hospital

und der Anatomie scheidet^ in deren Mitte ein Thor,
und oben und unten eine Thüre zur Communication.

15. Das Hospital, em Viereck, welches künftigg.G.mit
der Hospital-Ordnung in einer besondern Kupfertafel
erscheinen und folgende Aufschrift haben wird:

NOSOCOMIUM CIVICUM,
JESU CHRISTO SALVATORI SACRUM,

CIVIUM PAUPERUM AMORE
CONDITUM ET INSTRUCTUM

OPERA ET IMPENSIS
JOANNIS CHRISTIANISENCKENBERG,

M. D. ET PHYSICI ORDINÄR.
Anno MDCCLXX,

CIVIUM MUNIFICENTIA
AMPLIF1CATUM.

Im Teutschenr
Bürgerliches Krancken-Hospital, welches dem Heiland

JEsus Christus zu Ehren, aus Liebe vor arme Bür¬
ger durch Bemühung und auf Kosten des allhiesigen
Do&oris Medicinse und Phyfici Ord. JtzhaNN Chri¬
sti UN Senckenberg , im Jahr 1770. auf-und
eingerichtet, durch der Bürgerschaft Mildthätigkeit aber
nachher erweitert und nützlicher gemacht worden.

Ueber dieser wird in einer Nicke das Bild des Heilandes
mit offenm Armen, und über dem Haupt die Worte ste¬
hen:

C 5 AL-
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SALVATOR MUND1 SA-LVA NOS.
Zu dessen Füssen aber

Ivlatth. XI , 28-
16. Der Hof des Hospitals.
17. 17. Zwo Einfahrten zum Hospital.
18. Der Bleichplatz bey dem Hospital.
19. Der Vorplatz bey der Anatomie.
20. Theatrum anatomicum mit feinet!zween Seitenbäuen.
21. Der zu der Anatomie gehörige Brunn.
22.22. Der Zwinger an der Stadtmauer,wovon die Ab¬

theilunga. ein Holtzplatz für das Hospital, h.ein Holtz-
platz für das Gewächshaus, c. ein Holtzplatz für das
Haus an der Eschenheimer Gaffe ist.

Erklärung dcr zivotm Kupfer-Tafel.
1. r̂ >Kcgtrum oder Amphitheatrum anatomicum , indes-I fen Dritte ein Tisch, den man umdrehen kann, um

diesen herz. Bäncke über einander, darüber, über deren
Lhüren derer Seitenbäuen in der Mauer, 2. Glas-
Schränke vor praeparata anaromica.tlt denen8.Ecken des¬
selben aber eben so viele Niehex, umŜ ueletrex.Lce.Hinein
zu setzen. Hat folgende Ueberschrift:

TNEATRVM AN ATOMICUM
AD AUGENDAM REM PATRIA3 MEDICAM

EXSTRUCTUM
ANNO MDCCLXVIII.

CÜRA ET SUMTU
IOANNIS CHRISTIANI SENCKENBERQ

M. D. ET PHY.SIC. ORD.
Im Teutschen:

Schauplatz der Zergliederung, welcher, zu Verbesserung
deŝ leöicinal-Wesens in dem Vaterland, erbauet wor¬
den im Jahr 1768. unter der Aufsicht und auf Kosten
Johann Christian Senckenbergen,
der Artzneykunst OoÄorix und PEyfici Ordinarii.

2. Das Pneparatorium oder Schneidzimmer.
3. Die Küche der Anatomie. Vor-



■Mi

Vorbcricht.

§. i.

-s hat mein Herr Oheim, Per Fürstlich-Hessen-Kasseli-
sche Hofrath und Leibarzt, auch kkyücus Ordina¬

rius bey Löblicher Reichsstadt Frankfurt, Johann Chri-
stian Senckenberg, !̂cdicmL OoQor,nachdem die Güte
GOttes ihm auf vielerley Art, sonderlich auch durch die
von dessen Allmacht gesegnete Arzt-Bedienung ein ziemlich
ansehnliches Vermögen zufliesen lassen, Seine Haupt-Sor¬
ge bey kinderlosen Umstanden dahin gerichtet, wie er selbi¬
ges nicht etwa zu eitelem Pracht oder Wohlleben, sondern
zu GOttes Ehre und seines Nächsten Dienst bey der Stadt
Frankfurt/ als seinem geliebten Vaterlande, zur bestän¬
digen Verbesserung des innerlichen Zustandes zum Theile
verwenden mögte. Er eröffnete solches meinem Herrn Va¬
ter, Heinrich Christian Freyherrn von Sencken-
berg, vor verschiedenen Jahren, welcher diesen Gedanken
gut geheisen, da Ihm selbftendie Umstände seines mit Kin-

K 2 dern
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dem gesegnetcnHauses ein gleiches nicht erlaubm wollemAuch
dessen zweiter Herr Bruder , ZohüNN Erasmus
voll Senckenberg , des Raths zu Frankfurt, und
verschiedener Fürsten auch Stände Hostath, stimmete dar-
mn bey, daß demnach hier auch ein Beyspiel von demjeni¬
gen sich ergäbe, was der jüngere Plmius Secundus,
Römischer Conful. (a) bey seinem vor die Zierde des Ba-
terlandes besorgten Freunde gethan, da er seinem Gros-
schwiegervater FabatO fagt: Gaudeo primum tua gloria«
cujus ad me pars aliqua pro necefßtudine noßra redimdatt
deinde quod memoriam foccri mei pulccrrimis operibus Vi¬
deo proferri : poftremo quod patria noftra florefcit* quam
mihi a quocunque excoli jucundum , a te verö kmffimum
eft. Quod ßipereft , Deos precor , ut animum iftum tibi,
auimo ifti tempms quam hmgifßmum tribuant . Nam liquet
mihi fiiturum , ut peraÄo quod maxime promififti , in-
choes aliud. Ne feit enim femel indtata liberaUtas fiare  -
cujus pukritudinem ufiis ipfe commendac UtlJ) (s glMge

V ^*4, |V ¥ VI,U IM  IWVVUlf IHU/
me er endlich sein ganzes Vermögen z« dicsem Endzwek,
«m etwas rechtes heraus zu bringen,

f* 2»
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MMM SeNlkMverg , Med Doktor Md Phyficus Prima¬
rii » auch verschiedener Fürsten Lew-Arzt zu Frankfurt,das
Bürgerrecht und ansehnliche Btdienungen erhakm, anbey
durch seine beyde Heirathm mit vielen derer angefthechim

m
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in der Stadt vemandt geworden, diesem zweiten Vater-
lande zur Ehre und nützlich zu sein. Mein Herr Vater und
beyde Herren Oheime sind sattsam davor bekannt. Und
von mütterlicher Seite her, sind die pOftHÜtVÜtt  und
von Raumburger « ansehnlichen StadtRegiments-
Diensten auch Bedienuvgm im blühenden Andenken, dieses
aber cheils wegen ersagter Bedienungen, cheils mittels Ih¬
rer Arbeiten,und so ohne Namen(wie mein HerrUrgrosva-
ter Anton RüUMbUkMk (-»),) als mit Vorsetzung des
Namens (wie mein Herr Grosoheim, IvhaiM MMMl-
(lOH von Raumburger G ) herausgegebeneuSchrif-
ten. Mein Urgrosoheim, Fttyherr vvtt HojMÜNN
zu Lion aber, wäre gesmnet, wenn ihn das Glück nach
Frankfurt zurück geführet, wie er in denen letztt» Jahre»
feines Lebens gewillet wäre, durch eine der Familie zu ver¬
lassende Untersttzung etwas zur Anstalt zu empfehlen, was
meines Herren Oheims, des Leib-Arztes, Willens-Neigung,
von welcher ich jetzo rede, m etwas gleich gekommen sein
dürste.

§• 3 *

Gleichsam das Siegel zu allem gute» Willen meiner
Familie, drucket nun mein Herr Oheim mit seinem Geschäf¬
te auf. Es ist dieses eine unrvicderrusiiche Schaltung im
Lcbm und von Todes wegen, eine denen Römern unbekann¬
te, dem Kanomschen Rechte nicht so stemde, in Demschland
gauz gewöhnliche Sache. Er gibt seine ganze Habsäligkeit,

D gegen-
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gegenwärtige und zükünftige, wie er selbe seinen Eltern
oder Verwandten, dem Staate, auch seiner Mühe zu dam
ken hat, dem gemeinen Wesen allein hin. Er beobachtet
dabey die Pflicht eines guten Bürgers. Er wählet die
Oberaufsicht der Obrigkeit. Er gibt daran der Bürger¬
schaft, zu deren Besten, insonderheit auch wegen des Bür¬
ger-Hospitals, es hauptsächlich gemeiner ist, ihren Antheil.
Er sorget vor die Arzneykunst, und bescheidet denen Her¬
ren Phyficis die Verwaltung, um dieser heilsamen Kunst zu¬
vorderst aufzuhelfen, und das bisher abgängige zu ersetzen.
Er bedenket diejenige,welche ihm wohl gedienet,nnd will da¬
mit ein Beyspiel geben, wie ein Christ und guter Bürger
sein Andenken bey der Nachwelt verewigen könne. Damit
aber seine Familie, welche er gleichfalls hiebey nicht aus de¬
nen Augen gesetzet, ihren grosen Antheil behalte, wird mei¬
nem Herren Vater , und dessen männlichen Nach¬
kommen, fab riculo honorabili hierbey die Mitbesorgung
überlassen, Ihnen auch die Stelle derer Lestamentarien
übertragen. Und endlich, weil alles in der Welt vergäng¬
lich ist, wird der Juridisch-und Medicinischen Facultät der
Fürstl.Heßischen Universität zu Giesen, nach Abgang dieser
Linie ihre Stelle in gewisser Maase wegen der Nahgelegen¬
heit eingeräumet, um damit denen künftigen Zeiten, auch
allen Vorfallenheiten, so viel als menschlichen Kräften mög¬
lich, vorzusehen. Solches ist der kurze Inhalt dieser lieb¬
reichen und dem Vaterland zu Dienst gemachten Stiftung
überhaupt, welche hoffentlich viele zur Folge und Beytrag
anreitzen wird. Es gedenket mein Herr Oheim auch alles
noch selbsten einzurichten, und sich ersagtem Endzweck bey
seinen vielen Geschäften zu widmen, damit das Stiftungs-
Wesen um so besser in die Ordnung komme, und Er selb-
sten sowohl als andere den segensvollen Anfang sehen. Er
wird sich auch sehr gerne dabey jedermanns zu mehrerer

Auf-
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Aufnahme gerichtete Erinnerung gefallen lassen, ja wenn
jemand gleichen oder einen wichtigen Antheil nehmen wollte,
gerne die Ehre mit ihm theilen.

§ • 4 *

Die Alten haben vermeint, man thue-em Vaterland
einen grosen Dienst, woferne man sein Leben vor dasselbe
in die Schanze schlage, und wenn man allenfalls gegen reich¬
liche Besoldung oder Ehrenstellen, endlich den Namen hm-
terlasse, daß man ein guter Bürger gewesen seye. Dem
Vaterlande ist an meines Herren Oheims Leben wegen od-
ersagter Mühe am meisten gelegen, und er wird mir demsel¬
ben nützlicher als andere, die man vor Alters nach ihrem
Ableben bekrönet, mit ihrem Tode sein. Ehrenstellen ver¬
langt er nicht, noch weniger vor wohl zu thun reichlich be¬
zahlet zu sein. Er unternimmt vielmehr dasienige, was er
nicht schudig ist, mit groser Mühe, Fleis und Arbeit. Sein
Lohn soll sein die Liebe des Rebenmenschen, und der gute
Leumund bey der dankbaren Nachwelt. Was er erspahret,
gehet dahin, und dieser Menschenfreund opfert sich sechsten
dem gemeinen Wesen bey Lebzeiten ohne auf sich den gering¬
sten Gedanken zu wenden, da er in seiner alten Sparsam¬
keit, um nur den guten Anfang zu bestreiten, fortfahret.
Wer so lebet, lebet nicht vor sich, er stirbet sich selbst und
denen Seinigen lebend ab, und er verstehet sich des mächti¬
gen Schutzes und Beystandes Eines Hochlöblichen Magi¬
strats um so mehr, als es Hochdemselben gefällig gewesen
nach Beylage dl. i und der darüber erhaltenen Registratur
den zren Sept. 1763. sein Unternehmen gut zu Hessen, und
Ihm durch eine eigens abgesendete Deputation, wegen ge¬
meiner Stadt danksagen zu lassen. Wie denn auch ein
gleiches Dank-Erkenntniß von Löblichem Bürgerlichen Cor¬
pore inN. 2.den 17.März 1766,geschehen. Es ist sol-

D 3 ches
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ches alles, und ein weit mehreres, als was mein Herr
Oheim jemahlen verlanget, und wovor er die lebhafteste
Verehrung jederzeit bezeugen, solches annebst dessen Ver-
wandten, und jedermann der dabey zu thun hat, zur Auf¬
munterung dienen wird.

§. 5-
Um nun die oben überhaupt erzählte Einrichtung etwas

näher zu betrachten, leget man vorerst meines Herren
Oheims ersten Stiftungs-Brief vom 18. Aug. 1763. zu

N'jedermanns  Einsicht fabN. 3. im Druck vor, wovon die
Obrigkeitliche Bestätigung allschon oben da gewesen; so-
denn auch die Zugabe dazu vom 16.Decemb. 1765.unter

n-4- der Zahl4. , nebst der den 13. Febr. 1766. erhaltenen
n.  s. Obrigkeitlichen Bestätigung in dt.5.um alles aufeinmal zu

übersehen. Abseiten meines Herrn Vaters hat es bey
Uebernehmung desjenigen, so Ihn und seine Familie an¬
geht, kein Bedenken; und die Löbliche Universität zu Giesen
ist ebenfalls laut Antwort-Schreibens an meinen Herrn
Oheim vom dritten May 1766., dasjenige, so sie berüh¬

re. ret, wenn es zu dem Falle kommet, zu erfüllen, wie di.6.
bezeiget, bereit. Mithin stehet alles in so weit richtig, und
kommet es nur darauf an, von dem Jnnhalt eines jeden
dieser Stücke einigen näheren Begrif zu machen.

§. 6.
Nach Vorbehalt einer weiteren Nebenverordnung die

§. 18. folget, gibt mein Herr Oheim in dem ersten Briefe
§. 1.2. 3. sein sämtliches Vermögen zum Dienst des gemei¬
nen Stadt-Wesens, und daran sogleich 95000. Gulden in
baarem Gelde und sicheren Kapitalien(die durch einen
Nachtrag nun auf hundert tausend Gulden angewachsen) zu
dem Löblichen Recheney-Amt, bedinget sich jedoch davon

§. 4.
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§. 4. die lebenslängliche Nutzniesung zu4. von hundert.
Im fünften tz. aber verschaffet er sein zurückbehaltenes übri¬
ges, auch etwa zu erwerbendes Vermögen zu dem im9*«*■
und rotenH. unter folgendem Endzweck, ebenfalls in die
Hände der Obrigkeit, jedoch wieder gegen Verzinsung,
und mit Vorbehalt der weiteren Verordnung. Nach sei¬
nem Abfterben solle vermöge§. 6.das Collegium Medico-
rurn zu Frankfurt, von seinem sämtlichen bey der Stadt
angelegten oder anzulegenden Vermögen4.vom hundert je¬
derzeit zu heben haben. Nach Jnnhalt§. 7. 8. solle die
Abnutzung von denen damalen übergebenen95000.Gulden
durch das Collegium Phyficoium, als Executores perpe»
tuos dergestalt verwendet werden, daß 2. Drittheile ad ulu§
publicos in remedica und ZU deNM§. l6 . folgenden kdono-
rariis, wie auch zu Entrichtung der jährlichen Schätzung,
Unterhaltung des Hauses, Vermehrung der Bibliothek,und
sonstigen ad ttudiurn medicum gehörigen Dingen, sodenn
das übrige Drittheil an arme Kranke, der Ueberschuß aber
des Kapitals und Zinsen nach Maasgabe tz.4. verwendet
werden solle, wobey insbesondere bedürftige Medici und
deren Wittwen nicht auser Acht zu lassen.

§. 7-
In dem 9ten tz. bestimmet der Herr Testirer sein Wohn¬

haus in der Hasengasse, samt dem Bücher-Vorrath, und
Sammlungen rc. wie auch Hausrath, dem sämtlichen Col¬
legia Medico innerhalb des Hauses, zum Gebrauch mit
Borwissen derer Phyficorum, oder derselben Seniods und
Decani. Zudem Ende soll, wie§. II . folgt, eine ledige
Person aus dem Collegio Medico welche die Herren Phyfici
auserwählen würden, darinnen die Wohnung haben. §.
io. Erlaubt der Herr Testirer ein räumlicheres Haus statt
des seinigen besonders zur Erbauung eines Theatd anato-
mici, Laboratorii chymici, UNd Anlegung eilte# Horti me¬

ll dici
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eficiu. s. w. zu kaufen, jedoch ohne Abgang derer§. 7. ge¬
machten Bestimmungen, und meinet, daß solches von dem
Ueberschuß derer 95000. Gulden an Kapital und Zinsen
wohl angehen könne. Wenn aber hernach noch etwas übrig
bliebe, könne man solches zu Stipcndiis medids, und über¬
haupt nach dem§.7. ad ftudium medicum gar füglich ver-

H. 8.

Der§. i2. enthält, daß itt ersagter dem CollegioMe-
dicorum Protestantischer Religion bestimmter Behausung
sämtliche Medici alle Monate wenigstens einmal zusammen
kommen, und wegen der Frankfurtischen Gesundheits-Pfle¬
ge, auch Besorgung armer Kranken sich berathschlagen sol¬
len. §.IZ.wird beschieden, daß das Collegium Phy ficum,
unter welchem der5enior Decanus ftyn solle, den Herrn
Gtadtschultheisen, Leniorem des Bürgerlichen Ausschusses,
und ältesten Syndikus bey dem Schluß des Jahres zu sich
erbitten, die Rechnung vorlegen, Erläuterung darüber ge¬
ben, und über das Beste der Stiftung sich mit Ihnen be¬
rathschlagen und Schlüffe abfaffen solle. §. 14.Diese dar-
zu mit zu erbittende Personen sollen Oberaufseher und Ex-
ecatores sein. §. 15. Wird dem Herren Stadtschulthei-
sen, Syndico und Seniori Löbl. Bürgerschaft, wie auch de¬
nen Herren PKylld; und acht ältesten angenommenen Me¬
dia;, jedem aus denen tz. 7. benannten zwey Drittheilen
derer Nutzungen ein»onorarium alljährlich zur Ergötzlich¬
kett ausgeworfen; nicht weniger dem Herren Rechney-
Schreiber vor die Besorgung derer Kapitalien. §. 17.
Empfiehlet Er seine Stiftung denen Execucoribu; und Ad-
miniftratoribus zur sorgfältigsten Aufsicht, und machet §.
18.den obermeldeten Vorbehalt der Neben-Verordnung
denm 95000. Gulden unnachtheilig, tz. 19. Kommen

' alle
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alle zur Festhaltung nöthige.Claufeln und Kautelen, samt
Erbittung derer Herren Zeugen, auch sämtlichen Unter¬
schriften und Versigelung.

§- 9-
In dem oberwähnten Zusatz macht der Herr Stifter

H. i. 2. 3. seinen Willen kund, daß diese Stiftung die D.
Senckenbergische genennet werden, und ein eigenes von ihm
beschriebenes Sigel führen, das Stistungshaus auch mit
einer Aufschrift, die Er dabey mit entwirfet, versehen wer¬
den solle. §.4.5. setzet derselbe meinen Herrn Vater und
dessen männliche Nachkommen nach dem Alter an Jahren
zu seinen Mit-Exlecuronbu5, vornemlich und sonderlich
auch wegen Handhabung der Stiftung ingericht-und außer¬
gerichtlichen Fällen, auf Kosten der Stiftung; machetauch
§.6. selbe zu Erben, jedoch nur in so weit es dieses Ge¬
schäfte betrifft, und vor ein jährliches Honorarium von
500.fl., wovon nach§.7. das Recht auf keine Weise ver-
äuserlich ist, sondern nach§. 8. die jährliche Rente nach
Abgang dieses Mannsstammes der Stiftung zurück fällt,
und die Herren Dekanen der Juridisch und Mcdicinischen
Fakultäten der Löblichen Universität zu Giesen,ebenfalls mit
einem Honorario die nämliche Besorgung übernehmen, wel¬
ches zu thun§. 9. die Löbliche Universität ersucht werden
soll, wie solches obgesagter maasen auch wirklich geschehen.
§. 16. Wird denen Herrn Administratoren aufgegeben,
alljährlich ein Exemplar der Rechnung an die mitbenennte
Haupt-Exeeiuore; aus der Familie, oder wer an deren
Stelle treten sollte, zu übersenden, und derselben Erinne¬
rungen zur Erläuterung mit anzunehmen. H. n . Wird
der Familie frey gestellet, in Abwesenheit einen andern zur
Aufsichtzu fubftituiren, auch selbsten gegenwärtig zuzuse¬
hen, da denn ein Quartir, weiter aber nichts im Stif-

E 2 tungs-
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tungshause anzuweisen ist. §. 12. Ist wegen derer etwai¬
gen Kosten, zu gerichtlicher Handhabung der Stiftung, die
Art, wie solche aus derselben zu erheben seyen, vorgeschrie¬
ben, wovon auch§. i z. die weitere Maasregeln bestimmet
sind. §. 14. Folget die Weisung, daß auch der Herr Se¬
nior des Bürgerlichen Collegii von dem alljährlichen Zu¬
stand der Stiftung, bey dem Bürgerlichen Cdlegio derer
i.ier Relation thun, ein Exemplar der Rechnung zu begeh¬
ren die Macht haben, und zu erinnern nach dieses Collegii
Befinden befugt seye.

§. 10.

Im i zten§. richtet der Herr Stifter seine Gedanken
bey anzuhoffender Vermehrung seines Stiftungs-kundi.
sonderlich wenn andere milde Herzen dazu beytragen woll¬
ten, wie sich denn schon einige mit ihrer ganzen Haabselig-
keit, andere mit einem Theil derselben vorläufig dazu ver¬
standen haben, auf ein Burger-und Beysaffen-Hospital, in
welchem«Me und kranke Burger und Beysaffen verpfleget
werden könnten, in der Absicht, daß man seiner Zeit sol¬
ches einzurichten Sorge tragen mögte. Weil Er aber da¬
mals nicht geglaubt in seinem Leben dazu selbsten Hand an¬
zulegen, überlässet er diese besagte Sorge, mit Heimstel¬
lung, das halbe tzuanrum desjenigen, so vor die Armen
nach seinem Tode aus denen Einkünften herauskommen wer¬
de, dazu zu.verwenden, seinen Executoribus und Coexe-
cutoribus. Er frischet sodenn das Löbliche Stadt -Regi¬
ment samt der Bürgerschaft dazu an, und behält seiner
Stiftung eine Condire&ion vor. §. 16. Folget eine sehr
genaue Einrichtung wegen derer aus der Stiftungs-Kasse,
lub direäione fola der Herrn Phyficorum armen Srudiofis
dtcdicinX etwa aufdrey Jahre lang abzugebenden Stipen¬
dien. tz. i7' Behält Er sich fernere Verordnung auf alle

Art
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Art und Weise in Zukunft vor, und gibt diesem Anhang
eben die Kraft, als ob er der Verordnung von dem 18.Au¬
gust 176z. wörtlich eingerücket wäre, unter denen nämli¬
chen davon gebrauchten Rechts-Zierlichkeiten, und Vorbe¬
halt der Auslieferung des Originals an Löblichen Magistrat
und vidimirter Abschriften an meinen Herrn Vater und
das Löbliche Bürgerliche Collegium der Ein und Fünfziger,
wie dieses ebenfalls oben tz.9. in Ansehung der Löbl.Uni¬
versität zu Giesen verordnet ist.

§. ii.
Alles obersagte ist der kurze Jnnhalt des im Leben be¬

kannt gemachten Willens eines Christlich gesinneten Welt-
und Stadtbürgers, der nicht vor sich, sondern das gemeine
Wesen, und GOtt gebe! noch lange, lebet. Derselbe sä¬
he, daß dem Artzneywesen an einem so wichtigen Orte, wie
Frankfurt am Mayn ist, noch vieles abgehe, so ohne merk¬
liche Beyhülfe niemahlen verbessert werden könnte. Er,
welcher sich des Armuths und derer Nothleidenden allezeit
nach ausersten Kräften, mit Darlegung eigener Gelder an¬
genommen, wollte auch vor diese nach dem Hinscheiden sor¬
gen. Er fände, daß zu Frankfurt zwar viele milde Stiftun¬
gen seyen, nicht eine aber zu seinem Endzweck gehe, und son¬
derlich arme kranke Bürger auch Beysaffen keine Unterkunft
wüsten. Denn obgleich diese Stadt in der Saalgaffe vor
Fremde einen ziemlich vermöglichen Hospital, sodann ein
Armem Waysen und ArbeitsHaus, vor Kinder und
erwachsene Personen aus Beysaffen, Soldaten und Frem¬
den,nächsthin ein Tollhaus, vor dahin zu rechnende preß-
haffte hat, auch Bürger aus dem sogenannten Kasten«
Amte in Geld, Artzneyen, und anderem mehr eine Bey¬
hülfe erhalten, die Beysaffen aber nebst diesen bey verschie¬
denen Lutherischen, Reformirten und Katholischen Armem

F Kaffen



4

/

=* » ) 2a ( *S»

»SLLWÄ5.LM-

Mffen Trost finden, sonsten auch es an reichlicher Mit¬
theilung nicht fehlet, endlich in Pestzeiten auch Pesthauser
angeordnet zu werden pflegen,wäre dennoch kein Haus vor¬
handen, wo unvermögende kranke Bürger und Beysassen
eigentlich ihre Unterkunft suchen sollten, und darauf Staat
machen konnten, die daher weniger Zuflucht als die Frem¬
de fanden.

§. 12.

Frankfurt an dem Mayn würde hierinnen besser stehen,
wenn nicht der Misbrauch und Veränderung der Religion
alles in andere Umstände versetzet. Die Klöster und Stif¬
ter waren nach der Regel des heiligen Benedikts, welchem
fast alle mit Fundationen versehene Orden hierinnen gefolgt
sind, zur Versorgung der Armen und Nothleidenden, auch
kranken Personen mit bestimmet; allein wie lange ist diese
Einrichtung schon abgekommen, und die viele Stifter und
Klöster die Frankfurt in seinen Ringmauern beherberget,
wissen von dieser Besorgung nichts, sonderlich haben davon
die Protestanten wenige oder gar keine Beyhülfe. Der
Teutsche Herren-und Johanniter-Orden wurde her-
nachmals, da die Klöster und Stifter dieser ihrer Schuldig¬
keit nicht mehr so fleisig obgelegen, zu dem nämlichen End¬
zweck bestimmet. Zu Frankfurt wäre auch in diesem Stücke
vor Spitäler sattsam gesorget. Man kennet ein Teutsches
Haus in Sachsenhausen, welches weitläufig und zu einem
Hojpital gewöhnlicher Maase mit eingerichtet ist. Das
noch zu sehende Katharinen-Kloster wurde nach allen Re¬
geln des Teutschen-Ordens eingerichtet, und zeigen solches
die von meinem Herren Vater herausgegebene Urkunden,
jm ersten Theil seiner Sele&omm. Hier wäre Unterkunft
vor Frauensleute. Und das Johanniter - Haus in der
Schnurgasse, so die Tempelherren vermuthlich ehedem ge¬

habt,



habt, dienete vor Mannspersonm zum Spital. Allein von
daher ist keine Sorge für die Bürger, und das Katharinen-
Kloster, samt dem ebenfalls bey der Reformation zur Pro¬
testantischen Religion gezogenen, in denen Einkünften sehr
verminderten Weisfrauenklofter, dienen nur zum Unterhalt
einiger bedürftigen adelichen und unadelichen, welche ihre
Lebenszeit alldorten hinbringen, und zu eben dem Ende hat
auch weiland FräuleinJustine KatharineStessüN

iSrCIttfllt/ sowol als zu anderen milden Sa¬
chen Ihr ganzes Vermögen hingegeben, und weitere An¬
ordnung gethan. Auch ist hierbey nicht mit Stillschweigen
zu übergehen HerrnJohann Hartmann Beyers,
ehemaligen Medicina; Dodoris und Phyfici Ordinär», auch
einige Jahre, bis zu freywilliger Refignation, Schöffen
und des Raths allhier, bey Löblicher Gesellschaft Frauen¬
stein errichtete fürtrefliche Stiftung, bey welcher für Arme
und die Verbesserung des Medicinal-gßefenS in etwas mit-
gesorget ist.

§. iZ.

Meinem Herrn Oheim ist Vorbehalten geblieben, sein
bisher beschriebenes, nicht etwa einigen, sondern allen ins¬
gesamt nützliches Werk zu veranstalten. Es ist wunderbar,
daß bey dergleichen Fällen GOtt schon öfters einzelne Bür¬
ger erwecket hat, um dem gemeinen Wesen einen solchen
Dienst zu erweisen, der Hernachmals weit über ihr Vermu-
then auch öfters in das Grose einen Einfluß gehabt. Der
mächtige Teutsche Orden selbst nähme, um nur ein Beyspiel
zu geben, von einzelnen Bürgern ausBremenundLübek,
im Jahre 1190., und aus derselben Mildthätigkeit seinen
Ursprung. In andern Ordens-Khroniken ist solches zwar

F 2 ver-
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N- 7. verschwiegen , allein die Beylage l^ . 7 . wird zeigen , (2 ) daß

in der Belagerung von Akkan oder Ptolemais, die LÜbeker
und Bremer hierzu die erste Anleitung gegeben. Die
Hanse-Städte sind in solcherley mildthätigen Werken jeder¬
zeit unter anderen mit zum ewigen Nachruhm bemühet ge¬
wesen, und ist keine Kolonie jemals fast von Ihnen angelegt
worden, wo man nicht auf eine solche Einrichtung mit das
Bedenken genommen. Man würde hiervon eine Menge
Beyspiele aufweisen können, wenn es gegenwärtiger Raum
und Zeit litte. Nur eines jedoch zu gedenken, hat die un¬
ter einem so weislichen Regiment stehende Reichsstadt
Hamburgs in der Sammlung derer Hamburgischen Ge¬
setze ein ruhmwürdiges Beyspiel zum Muster vorgeleget, in
denen vielfältigen zum besten des Armuths errichteten Mit¬
teln, wo nichts vergessen ist, was andere zur Folge immer
wünschen könnten. 00

§. 14.

(a)  Es ist dieselbe aus einem altdeutschen auf Pergament geschriebenen
Buch , welches der bekannte Professor Golms zu Leiden aus dem
gelobten Lande mitgebracht / und Christoff Arnolden , nachmahligem
berühmten Professor zu Altdorff , als solcher in Holland wäre , gelier
hen , dessen daraus gemachte Excerpten in meines Herrn Vaters Hän¬
den sind. Arnold selbst beschreibet solches also : Codex Mfc.
pergamenus , in quo prxcer Chronicon Ordinis , Calendarium
Ecclefise Romanae , deauratus & eleganter compa £tus , infcripco
compa &ionis anno 1595 . quem Golius  e terra Palatina fecum
attulerat . Capita Temper rubrica eranc diftin £ta ; Ohne Benen¬
nung des Formates . Es waren darinn auch die ältesten Ordens -Sta¬
tuten , die Arnold um der Deutschen Sprache willen ausgezogen hat.

(b ) Sammlung derer Hamburgischen Gesetze und Verfassungen in Bür¬
ger- Kirchlichen auch Kammer -Handlungs - und übrigen Polizey - Angele¬
genheiten und Geschäften , samt historischen Einleitungen , Erster Theil.
Hamburg 1765 . gr . 8. IH . Abschn. S . 227 . wo der berühmte Herr
Verfasser zu dieser Sache den schönsten Stoff in der Historischen Er¬
zählung vorleget.
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§ . 14.

Die Gottselige Kayser des Schwäbischen Hauses, ha¬
ben hierunter sonderlich dem Armuth, und denenjenigen/ ,
welche sich desselben annehmen wollen, die grosmüthigste
mildreichste Hülfe gethan. In ihren Eigenthums-Landen,
die Sie theils gehabt, theils an sich gebracht, theils auch
als Reichs-Lehen befassen, z.B. Augspurg, Schwäbisch-
Gemünd, Biberach, Dünkelsbühl, Kaufbeucrn, Eßlingen,
Nördlingen, u. s.w. auch wo Sie sonsten etwas zu befehlen
gehabt, als Nürnberg, Lauf, Amberg, u. d. g. sind die
wichtigste Hospitäler erwachsen, mehreUtheils aus der von
denen glorwürdigsten Kaysern begünstigten Freigebigkeit
der Unterthanen, weilen es gewiß ist, daß ohne Hülfe und
Mitwirkung der Obrigkeit hier niemahlen etwas rechtes ge¬
schehen kann, das in Ewigkeit Bestand haben sollte.

i  15.
Söthanen Gottgefälligen Beystandes einer Hochlöbli¬

chen Obrigkeit hat mein Herr Oheim, wie schon erzählet
ist, sich ebenfalls erfreuen können. Der Löbliche Frankfur-
tische Magistrat hat alles gut geheißen und darzu den Schutz
versprochen. Jeder obrigkeitiicherUntergedenebleibet zwar
auch unter dem Regimente feiner Sache Herr und Mei¬
ster, und hat die Verwendung seines Eigenthums mit dem
Regiment nichts zu schaffen. Allein weil zu dergleichen
geistlichen Stiftungen eine ewige Dauer erforderlich ist, der
Obrigkeitliche Schutz aber, um die Privüegia pix  caulX auf¬
recht zu erhalten das beste thun muß, hat ein Hochlöblicher
Magistrat davor auf das beste gesorgt, und alle Handha-

G §. 16.



§. i6.
Weil man der Obrigkeit nicht zumuthen kann, derglei-

chen Angelegenheiten unmittelbar zu besorgen, hat mein
Herr Oheim sich Adminiftratores aus dem Coilegio derer
Herrn Medicorum ex numero Proteftantium erkieset, de-
nen und dem Armuth zu gut die ganze Stiftung angesehen
ist. Es könnte diese Verwaltung nicht in besseren Händen
sein, und die Oberaufsicht des Rathes, der Bürgerschaft,
und der Familie, oder derer an  ihre Stelle tretenden/
werden zu allen Zeiten machen, daß alles in der grösten
Richtigkeit gehe, und menschmöglicher Dingen nichts verab¬
säumet werde. Ihre genaue Obsicht dürfte nunmehro son¬
derlich bey dem mit dazu kommenden Spital nöthig sein,
damit nicht diejenige gerechte Klagen, wie bey den mehre-
sten Stiftern von dieser Art eintretten mögen, welche ich
in meines Herrn Vaters Vorrathe in einer bisher meines
Wissens ungedruckten Urkunde des Bischoffen Albrechts von
Brixen, von 1323. angetroffen, die ich ihres merkwürdi¬
gen Jnnhalts wegen fob Num.3. beylege.

Weil mein Herr Oheim nachdem Er im kebruano letzt¬
abgewichenen Jahres 1766. das räumliche von Stetzenba-
chische, ehedem von Jeckelische Geschlechter-Haus, samt
dem weitläufigenUmfMg,auf der grosen Eschenheimer Gasse,
für2Zooo.fi., und also, daß das Stiftungs-Kapital im
mindesten dabey nicht angegriffen worden, käuflich an sich
gebracht, und nunmehro auch das in denen Stiftungs-Brie¬
fen auf zukünftige Zeiten ausgefttzte, Mit dem Paborarorro
chymico, Horto medico, Theatro anatomicoU. s. W. wie
auch den Anfang einer Hospital-Einrichtung selbsten besor¬
gen, und seiner lobwürdigen Absicht gemas einrichten kann,
genieset er die mit vieler Mühe verbundene Freude, seine

Bestim-
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Bestimmung ganz in Ordnung zu bringen, welches, da es
die Stiftungsbriefe natürlicher Weise nicht enthalten konn¬
ten, hier davon eine Nachricht aus dessen hierher gekomme¬
nen Schreiben zu geben ist.

§. 18.
Seine Meynung gehet nämlich dahin, in diesem Hospi¬

tal Bürger und Beysaffen, beyderley Geschlechtes von de¬
nen dreyen im Reich üblichen Religionen aufzunehmen, der¬
gestalt jedoch, daß alle Bedienten, so dazu gehören, der
Augspurgischen Confeffion zugechan sein sollen. Man wird
jeder Religion ihre besondere Zimmer anweisen, auch Män¬
ner und Weiber von einander abgesondert halten. Sie
sollen mit allem nöthigen Essen und Trinken, auch jährlicher
Kleidung versorget werden, jedoch diejenige, welche es im
Vermögen haben, ihre Wäsche selbst mitbringen, auch sich
selbe fernershin stellen. Denenjenigen, so etwas verrichten
können, lieget dabey ob, zum besten der Stiftung zu arbei¬
ten, welchen falls die Stiftung auch die Wäsche und übri¬
ges besorget. Allein, da dieses eine weitere Ueberlegung,
Gebäude und Einrichtungen erfordert, behält man sich vor,
mit Genehmhaltung Einer Hochgebietenden Obrigkeit so-
denn eine besondere Hospital Ordnung bekannt zu machen,
und darinnen auch die Zeit, wenn die Einnehmung angehen
solle, zu bestimmen.

§. 19.
Weilen immittels sich es leichtlich fügen könnte, daß

einige erlebte Personen, welche noch bey Vermögen stehen,
oder andere, welchen eine stille, ohne Sorgen der Nahrung
fortzuführende Lebensart gefällig wäre, an einem solchen
Ort zu leben Lust trügen, wo Ihnen nach Standsgebühr
alles nothwendige gegen einen billigmäsigen ganz ertragli-

G s chen
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chen Einkauf, die Lebenszeit über gereichet würde, so wird
sich die Vorsorge meines Herrn Oheims auch dahin erstre¬
cken, und will er den Bedacht nehmen, wegen eines beson-
dern Tisches sür dergleichen Personen, samt Zimmer und
Aufwartung, die behörige Anstalten vorzukehren, damit
dieselbe ihr Augenmerk zu erreichen im Stande sind.

tz. 20.
Nachdem aber ein solches weitläufiges gemeinerspries-

liches Werk, von meinem Herrn Oheim alleine ohne Bey-
hülfe anderer unmöglich bestritten werden kann, und in Er¬
mangelung dessen, die Gedanken wegen eines Bürger-und
Beysassen-Hospitals,bis GOtt mehrereMittel schicket,gleich
es in der Stiftung selbsten geschehen, dem weiteren Segen
des Himmels, bey späteren Zeiten überlassen werden müften;
Gleichwo!derselbe der gewissen Hoffnung leben darf, daß
andere seinem Beyspiel folgen, und dazu ihre milde Hand zu
Gottes Ehre und des gemeinen Stadtwesens besten aufthun
werden, wie dann solches schon jetzo, nach dem oben§. 10.
angeführten, von verschiedenen zum Voraus versprochen
worden: So empfiehlet hiemit derselbe seine Stiftung allen
und jeden zum beliebigen Beytrag, welche sodenn in ein be¬
sonderes Buch eingeschrieben, und bey der jährlichen Rech-
nungs-Abhör als Gutthater in der Versammlung mit ab¬
gelesen, auch ihre Freygebigkeit zum unvergeßlichen Anden¬
ken durch den Druck, wie unten folget, mit bekannt ge¬
macht werden solle, es wäre denn Sache, daß ein derglei¬
chen Gutthater solches öffentliche Zeugniß der Danckbar-
keit selbsten verbitten wollte.

§. 21.
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§. 21.
Jedermann wird sich hierbey von selbsten vorstellen,

daß,da mein Herr Oheim sein ganzes Vermögen dem gemei¬
nen Nutzen und Versorgung seines Nebenmenschen widmet,
bey Ihm ein dergleichen Beytrag in vollkommener Sicher¬
heit stehe; damit aber desfalls solche auch auser dem gege¬
benwerde, benennet er dermalen aus Löblicher Bürgerschaft
folgende wolbemittelte Personen, namentlich in alphabeti¬
scher Ordnung:

Herrn Heinrich Remigius Brönner,
» Seeger Münch,
♦ Johann Jacob Saltzwedel,
« Gottfried Schubart,

bey welchen eben so gut, als bey Ihm das hierzu bestimmte
niedergelegt werden kam, da dieselbe sich zu diesem Gott
gefälligen, und auf das gemeine Beste abzielende Werk
von Ihm dienstgeneigt erbitten lassen, und soll ersagten
Herren wo es Ihnen gefällig,von allem die Einsicht zu neh¬
men, denen Rechnungen beyzuwohnen, und so viel als ihre
Geschäfte erlauben, sich dabey mit zuverwenden freystehen.

§. 22.

Damit aber jedermann von der Einrichtung und Fort¬
gang des Werkes behörige Nachricht von Zeit zu Zeit er¬
halte, ist mein Herr Oheim entschlossen, alljährlich einen
Bericht davon, auch wie es mit der Kasse und dem Vor¬
rath stehe, mit Hochobrigkeitlicher Erlaubnis zu Ende des
ersten Jahres, nachdem die Stiftung durch den Druck be¬
kannt gemacht worden, auf eben diese Art ausgehen zu las¬
sen, und solcher gestalt soll es Zeit seines GOtt gebe! noch

H lan-



-O°) zo( «L
lyäS £ £/4 !g!$

essest?msm K&si kt>■,>!*•awot»!

langen Lebens gehalten werden. Sobald es aber dem All»
mächtigen dereinst gefällig sein wird denselben aus dieser Zeit»
lichkeit abzurufen, soll alsdenn solches von den Herren Ad¬
ministratoren also fortgesetzt, sein abgeschiedener Leichnam
aber in dem Stiftungs-Haus, auf besondere unterm

n. 5. Junii 1767 . erhaltene und allhier 9 . mitgetheilte Er-
n . ,o. laubnis , samt der unter N . 10 . folgenden Grabschrist bey-

gesetzet werden, um auch alsdenn noch, wenigstens dem Lei¬
be nach, bey seiner Stiftung gegenwärtig seyn zu können.
Der HCrr aller Herren verleihe zu dem guten Vorhaben
seinen Segen! mir aber ist es genug, dasjenige was mein
Herr Oheim an mich begehret, mit bisher ungeübter Feder
zu verrichten, der ich mich des geneigten Lesers beständigen
Gewogenheit bestens empfehle. Wien den 10,December
1766.

Renat Leopold Christian Carl
Freyherr von Senckenberg.

Beyla-
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und
denz. Sept. 176 z.

wegen des

L. Dancksagung der Bürgerlichen Collegien wegen dieser Anstalt den
17. Martz 1766.

z. Der HauptstiftungsB̂rief vom r8. August 1763.
4. Die Zugabe zu dem Stiftungs-Brief vom 16. Dec. »765.
5. Obugkettuche Beftattgung dttser Zugabe den lg. Febr. 1766,
6. Antwort-Schreiben der Universität Giesen denz. May 1766.
7. Kleine Nachricht von dem Ursprung des Teuischen Ordens, aus

einem alten Pergamentenen Buche von dem XU. Jahrhundert.
8. Bischoffen Albrechts von Brixen Anordnung wegen Abstellung

der Misbräuche im St . Marien-Hospital zu Brixen 1328. bis¬
her ungedruckt.

9. Obrigkeitliche Erlaubnis das Begräbnis betreffend.
10. Grabschrift- welche sich der Stifter selbst gesetzt.
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Obrigkeitliche Bestätigung und Hochgeneigte

Aeuserung Wegendes Stiftungs-Briefes denz.Sept.
1763.

HQir Schultheiß und Schöffen des Heiligen Römischen
^ Reichs.Stadt Frankfurt am Mayn urkunden und
bekennen hiermit, was Massen bey uns im sitzenden Schöf¬
fen-Rach Sonnabends den2c>te„nächstverwichenen Mo¬
nats Augufti, Johann Michael Hempel, des hiesigen Ge¬
richts geschworner Procuiaror Oräinsriu8 im Namen des
Hochgelahrten Johann Christian Senckenberg, bdcdicinL
voÄori ; und Phyfici Ordinarii dahier, Wie auch Hoch-
fürstl. Hessen.Caffelischen Hof-Raths, mit Special-Voll¬
macht versehener erschienen, und eine zum wahren Besten
hiesigen gemeinen Wesens abzweckende Willens-Verord¬
nung und unwiederrufliche Stiftung proäuciret, und dem¬
nächst dieselbe verlesen, adA<Sta Sc Protocollum Judiciale
nehmen, auf immerdar verwahren zu lassen, und endlich
ein Annehmungs-und Bestättigungs-vscrer darüber abzu¬
fassen gebeten habe, worauf fafta defuper deliberacione re-
lölviret worden:

Es solle von diesem Vorgang in Senaru sogleich Eröff¬
nung gethan und hiernächst und wegen derer übrigen
Pcrirorum ein förmlicher Schluß ertheilet werden.

Wann nun hierauf der ältere Herr Bürgermeister Einem
versammleten Rath alles dasjenige, so, wie gemeldet, bey

unserem
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unserem sitzenden Schöffen»Rath vorgegangen, und daß
schon Tages vorhero, am 19̂ »ejusdem, der Eingangs ge¬
meldete Hochgelahrte Dodor Medicina: und Phyficus Or¬
dinarius, Johann Christian Senckenberg , ihme in Beyseyn
des lungern Herrn Bürgermeisters einen schriftlichen Re-
cefs, nebst schon gedachter wohlbedächtlichen Willens -Ver¬
ordnung und unwiederruflichen Stiftung überreichet habe,
angezeiget hat, und das hierüber in der Audienz des älteren
Herrn Bürgermeisters geführte, von dem Anfangs berühr¬
ten Procuratore HtMpel auch in Scabinatu produa'cte Proro-
collum , nebstVollmacht , der abgehaltene Reccfs, wie auch
das Stiftungs-lnllrumenr ftlbsten, nebst dem von Uns dar¬
auf abgefaßten schon bemerkten Condufo verlesen, hier¬
nächst hierüber in Umfrage gestellet, und folgender Schluß
gefastet worden:

Solle man das zum Besten des Public! gereichende
Anerbieten des Hochgelahrten Do&oris Senckenberg
seines völligen Jnnhalts mit Danck annehmen, und
werden des Endes die beyde wohlregierende Herrn'
Bürgermeistere hiermit ermächtiget, nomine Ampliffi-
mi Senatus bey heutigem Schöffeu -Rath die feyerliche
Acceprarion zu thun. Svdenn wird Herr Scabinus
Von Glauburg Jun.und Herr Senator Dr.Ruppel er¬
suchet, dem mehrermeldeten vodori Senckenberg,
wegen der vor das Publicum hegendem guten Mey-
nung im Namen Eines Hochedlen Raths den verbind¬
lichsten Danck zu erstatten, wo im übrigen diese Stif¬
tung nicht nur in allen Stücken bestattiget wird, und
darüber jederzeit unverbrüchlich zu halten, sondern

I auch
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auch Einem Löblichen Schöffen-Rath überlassen bleibt/
radone modi der wirklichen Vermögens-Abtrettung/
und was sonsten hierbey annoch zu reZuliren und zu
erörtern seyn mögte, die weitere nöthige Verfügung
und Vorkehrung zu machen.

ConcluC in Senatu, dkU 20tcn Aug. 1763.

worauf dasselbe, nach geendigtem auserordentlichen Rathsitz/
von beeden wohlregierenden Herren Bürgermeistern, ver¬
möge des darinnen beschehenen Auftrages, bey assumiiter
Schöffen-Raths-8cüion sowohl seines ganzen Inhalts wie¬
derum vorgebracht, als Rahmens des ganzen Raths die
schon erwehnte zum Besten des Publid errichtete Willens-
Verordnung und unwiederrustiche Stiftung, nächst Con-
Lnrirung in die vollkommene Bestättigung derselben, mit
allem Danck acccpciret worden, UNd NUN auch compari-
render Anwaldt auf sothane bey ganzem Rath beliebte Ac-
ccptation und Confentitung in die völlige Bestättigung der

. <̂nseüionirten Willens-Verordnung und relpcdive Stiftung
nomine Prindpalis pro plenaria confirmatione derselben ge-
ziemend gebeten, und hierauf sogleich nachfolgendes Lon.
«lutum ergangen.

Es wird nunmehro die von dem Hochgelahrten OoKo-
rc und Pbyüco Senckenberg errichtete Willens-Mey-
nung und unwiederrustiche Stiftung hiermit alles Inn-
Halts bestattiget.

anbey



anbet) über diesen ganzen feyerlichenA&um fa&a ad Ada
Sc Protocollum regiftraturaVerzettelung und versiegelten
Schein nachgesuchet: So haben wir ihme letzteren um sichdessen, wo es ihme erforderlich düuket, gebrauchen zu kön¬nen, erkannt und unter obgedacht des Heiligen Reichs-
Stadt-Gerichts dahier gewöhnlichen Jnsiegel ausfertigen
und mittheilen lassen. So geben den dritten Tag Mo¬natsSeptembrisim Jahr Siebenzehen hundert drey undsechszig.

N. 2.
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2.
Dancksagung der Bürgerlichen Lollegien wegen

dieser Anstalt.

Extra &us Protocolli £651. Bürgerlichen Aus¬
schussesfob datoFrankfurt am Mayn inCollegioauf

dem RömerLuna: d. 17. Martii 1766.

Uebergabe Tit.Herr Senior,Rath Rhost Edler Herr
von Eisenhart die von Herrn voÄore Mediane

v und Hof-Rath Senckenberg Ihme zugestellte Stif¬
tung so Er den 20. Aug. 1763. bey Rath produd-
ret, nebst denen weiteren Zusätzen und Erläuterungen,
so Er derselben nunmehro auch zu Versorgung armer
Bürger und Kranken beygefüget.

Es wurden letztere, samt dem darauf ergange-
9 NeN Raths-Confornatiom-Conclufo de 13. Februarii
| 1766.wie auch Eine von Wohlgedachtem Herrn Hof-

Rath an Löbl. Collegium gerichtete schriftliche Anzei¬
ge verlesen und hierauf

refolvirt
Daß nomine Collegii durch Tit. Herrn Senior dem Herrn
Hof-Rath Senckenberg für die beschehene Communication
verbindlichen Danck zu erstatten, Ihme für so rühmlich und
GQtt wohlgefällige Stiftungen aller Göttlicher Seegen
grUNVMÜthigst anzuwünschen UNd säMtl. Communicata in
Regiftratura verwahrlich aufbehalten werden sollen.

In k'icZem
^okanrr k-loklbein-

CollegiiA&uarius jur. mppr»

N. z.
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N. z.

Der Haupt»Stiftungs-Brief.

Hierinnen ist mein
Johann Christian Scnckenberg,

Med. Dod. und Phyfici Ordinarii
allhier,

wohlbedächtliche

und

enthalten,
aufgerichtek Frankfurt den i8 tm  Augufti 1763.

Prod. SC  perled, %.20.Auguft.1763.

K
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3m Nahmen der Heiligen Hochgelobten

H. i.

<3y Hinfälligkeit dieses elenden zeitlichen Lebens,
* * *  die offtmahlige schnelle Endigung desselben,
und die Liebe zu meinem Vaterland, aus deren
Antrieb ich alle auswärtige Vortheile hintangese-
tzet, und deme nach meinem geringen Vermögen
mich gänzlich aufopfern will, sind diejenige Beweg-
gründe, welche mich bestimmet,demselben meine ir¬
dische gänzliche Habseligkeit, bey Ermangelung
ehelicher LeibeErben, auf nachfolgende unwieder-
rufliche Art und Weise zu widmen, und auf immer¬
dar, ohne daß jemand an dieselbe den geringsten
Anspruch machen solle, zu überlassen.

§♦ 2 »

Eben diese meine jetztgedachte Vaterstadt
Frankfurt am Mayn, und deren gemeines Wesen
soll dahero statt meines einzigen Erbes seyn; und
ich will, daß zu dessen Nutzen mein sämtliches Ver¬
mögen«chne einige Abkürzung gewidmet werde.

§. z.
Damit aber wegen dieser meiner ernstlichen

und stets verbleibenden Willens-Meynung nicht der
gering-



geringste Zweiftl vorwalte; So soll sogleich mein
dermahliges Vermögen, welches in 48450.fl. ,
schreibe Gulden acht und vierzig tausend vierhun-
dert und fünfzig baaren guten alten Geldes, und
46550. fl. schreibe Gulden sechs und vierzig tau¬
send fünfhundert und fünfzig, an angelegten Lapi-
talien, also zusammen in 95000.fl. schreibe Gul¬
den fünf und neunzig tausend bestehet, dem hiesig
Löblichen RecheneyAmtaufdie beständigste Weise
und unwiederruflich von mir übergeben und einge-
händiget werden.

§. 4.
Und da ich nicht weiß, wie lange mir GOtt

meine Lebens-Kräften zum Dienst und Gebrauch
meines hülfsbedürftigen Nebenmenschen erhalten
werde, so bedinge mir hiebey die Nutzniefung sotha-
ner unwiederruflich übergebenen Gulden fünf und
neunzig tausend bis an mein dereinstig seliges Ab¬
leiben, und lebe der ungezweifelten Hofnung, daß
Ein HochEdler und Hochweifer Magistrat meiner
geliebten Vaterstadt diesen meinen zum alleinigen
Besten derselben abzielenden Endzweck ex amore
Pubiid völlig genehmigen, sothane Uebergabe gros-
günstig annehmen und mir vorgedachtermaffen die
alljährliche Zinsen ä4.per Centum mehrbemeldeter
95000 . fl. bis an mein seliges Ende , alle Quartale
ordentlich werde abreichen, und die Ausgleichung

Kr -er
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der rückständigen und laufenden Pensionen durch
gütliche Uebereinkunft mit vorgedachtem Löblichen
Recheney-Amt werde berichtigen lassen.

§. 5-
So viel aber dasjenige Vermögen betrift, so

ich aufer denen jetzo gleich auf eine unwiederrufliche
Weise übergebenen Gulden fünf und neunzig tau¬
send annoch durch Gottes Gnade, bis an meinen
Tod etwa erwerben sollte; So will mir zwar die
Verfügung hierüber, wie unten§. i8. des mehre¬
ren gemeldet, dergestalt Vorbehalten haben, daß
der Ueberschuß beydes an Capital und interefle,
es bestehe nun solcher in Geld, Gold, Silber, Ju¬
welen, Weinen re. wenn solche zu Geld gemacht
worden, einsweilen bey Löblicher Recheney angele,
get, Hiernachstaber, wie in§.9.undio. enthalten,
ohne das Capital der 95020.si. zu erhöhen, ver¬
wendet werden solle. Im Fall aber diese Ver¬
ordnung unterbleiben würde, so will ich, daßals-
denn nach meinem Absterben der weitere Zuwachs
meiner Haabseligkeit eben auf die Art, wie im
H. 9. undio. versehen, ohne Erhöhung der95000.
fl.verwendet werden solle.

Und weilen bey meinem dermahlig«nabalider,
lich eröfneten und längstens gefaßt und reiflich über-
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legten Willen die Haupt-Absicht auf die bessere
Gesundheits-Pflege hiesiger Einwohner,und Versor¬
gung der armen Kranken gerichtet ist; So verord¬
ne ich auch, daß das sämtliche allhier vor alters eca-
blirft Collegium medicum ProteKantischer Re¬
ligion nach meinem seligen Tod an meine Stelle
tretten,und von allem meinem bey Löblichem Reche-
ney Amte ausbehaltenen Vermögen die alljährige
Abnutzungen zu4. per Cent, erheben solle.

§. 7.
Diese jährliche Abnutzungen meines dermahlen

übergebenen Vermögensa95000.fl. sollen sodann
zu zwey DrittheileN adufuspublicos in remedica,
und zu denen§. 16. folgenden ttonorarik, wie
auch zu Entrichtung der jährlichen Schatzung, Un¬
terhaltung des Hauses, Vermehrung der BibHo-
thec, und sonstigen ad ftudium medicum gehöri¬
gen Dingen dienen, sodann das übrige ein Drit-
theil an arme Kranke durch die Phy ficos und Me-
dicos, nach ihrem besten Wissen und Gewissen aus-
getheilet, der Ueberschuß aber an Capital und In¬
teresse, wie im§. 5.bemeldet, verwendet werden,
wobey insbesondere der Medicorum Wittwen
und Waysen, item alte schwache und bedürftige
Mcdid nicht ausser Acht zu lassen.

§. 8.L

**\
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§. 8.

Und damit solches desto ungezweifelter gesche¬
hen möge,,so verordne ich hierdurch, daß das hiesi¬
ge Collegium Phyficorum die beständige fort¬
währende Teftamentarii und Executores dieser
meiner zum Besten des Publid abzweckenden Stif¬
tung seyn und bleiben sollen.

§. 9.

Zu desto bequemlicherer Besorgung dieses Auf¬
trags ist mein fernerer ausdrücklicher Wille, daß
nach meinem Tod mein in der Hasengaffe gelegenes
Wohnhaus, samt der darinnen besindlichen Eiblio-
thec , Mineralien- Cabinec, fupelle &ile anato-
mica , botanica , Medaillen re. und Hausrath,
dem sämtlichen Collegio Laeckicorurn auf immer¬
dar als ein Eigenthum vermacht seyn, der Ge¬
brauch der teibliothec und sonstiger zur Medicin
dienlicher Stücke aber einem jeden Mitglied besag¬
ten Collegii, jedoch innerhalb des Hauses, mit
Vorbewust der Herrn Phyficorum, oder deren
Herrn Senioris und Decani, frey stehen solle.

§. 10.
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§. io.
Würden aber die ernannte Herren Lxecueo-

res über kurz oder lang finden, daß sothane Behau«
sung mit Vortheil verkauft, und ein anderes räum-
licheres an einem entfernteren Play der Stadt ge»
legenes, mit einem Garten und Hof versehenes
Haus davor zu ihrer Zusammenkunft, und ad ufus
medicos, in fpecie zu ErbaUUNg eines Hies 'rri
anatomici, Laboratorii chymici, UNd Anlegung
eines Horti medid&c. anerkauft werden könnte;
So solle denenselben zwar solches frey stehen,jedoch
dabey in alle Wege der Bedacht dahin genommen
werden, damit die im§.7.vestgesetzte Bestimmun¬
gen keine Verschmälerung leiden, welches um so
viel leichter wird geschehen können, als dazu in§.5.
der Ueberschuß beydes an Capital und interefle
über die 95000.fl.deftiniret worden. Wann aber
dieser Endzweck mit dem Haus und sonsten errei¬
chet ist, und fich von obgedachtem Ueberschuß der
95020.fl. nebst denen zwey Drittheilen derZinsen,
von diesen noch etwas vorräthig finden und übrig
seyn sollte, so kann solches nach Gefallen zu Stipen-
diismedids, und überhaupt nach Anleitung§. 7.
ad ftudium medicum verwendet werden.

L 2 H. II.
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Zur Aufsicht besagten meines Hauses und der
darinnen befindlichen Bibliothec&c. wie§.9*ge¬
meldet worden, verordne ich, daß jederzeit eineh
dige Person aus dem Coliegio Läedico, welche
die Herrn Phyfici hierzu am tüchtigsten finden,
die freye ohnentgeldliche Wohnung darinnen haben
solle.

§. 12.

In nur bemeldeter dem Coilegio Medico
krotelianrischer Religion bestimmten Behausung
hätten sämtliche Medici alle Monate wenigstens
einmahl ordentlich zusammen zu kommen, und ge«
meinschaftlich zu überlegen, was zu besserer Aus¬
übung der hiesigen Gesundheits-Pflege und Versor¬
gung armer Kranken erforderlich seyn mögte, über¬
haupt aber ein gutes Vernehmen und Eintracht un¬
ter sich zu pflegen, damit der gemeinsame Nutzen
durch Mishelligkeit nicht gehindert werde.

§. i z.
Ferner finde zu vollständigerer Erreichung die¬

ses gemeinnützlichen Endzwecks und Beschattung
meiner Stiftung annoch weiters zu verordnen nö-
thig, daß Mkhrbemeldetes Collegium Phyfico-

rum.



rum, worunter jederzeit der älteste Decanus per-
petuus ftyn solle, alle Jahre, am Schluß dersel¬
ben, den jezeitigen Tfc. Herrn Stadt-Gerichts-
Schultheisen, denl 'ic. Herrn 8en>orem löblichen
Bürger-Ausschusses, des Ein und fünfziger Colle-
gii und den Tit. ältesten Herrn Syndicum zu sich
erbitten lasse, und diesen nurgedachten dreyen
Hochansehnlichen Vorsitzern des Raths und der Bür¬
gerschaft, auch relpeAivö Syndico Primario
und Stadt-Lonlülenteu, die von ihme über die
Verwaltung ihres Lxecmor. Amts gepflogene
Rechnung vorlege und darüber die nöthige Erläu¬
terung ertheile, auch über dasjenige, was sonsten
zum Besten dieser Stiftung gereichet, gemeinsa¬
me Schlüffe abfaffe, und sich ihres Raths in beson¬
deren Vorfallenheiten bediene.

§. 14.

Und wie jetzo nur wohlgedachte am Amt je¬
derzeit seyende Herrn Stadt-Gerichts-Schulthei-
sen, Herrn 8eniorem des Ein und fünfziger Col-
legii, und den Herrn 8yndicum Primarmmzst
beständigen Ober-lnlpeÄoi-en und Vesthaltern-
auch evenmalen Loexecmoren meiner zum Besten
des Publici allein gewidmeten Stiftung hiedurch
ernennet haben will; Also ersuche Dieselbe auch

M auf
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auf-as angelegentlichste, sich dieser Oberaufsicht
und Aufrechthaltung sothaner Stiftung auf die
bestthunlichste Weise zu unterziehen, und hiemit
eine stete unsterbliche Probe ihrer vor das allgemein
ne Beste hiesiger Stadt hegenden Sorgfalt und
Wachsamkeit, zu ihrem selbfteigenen unverwelckli-
chen Ruhm an den Tag zu legen.

§ . 15.

So gewiß ich nun dieses sowohl als auch die gleich-
mäsige genaue Beobachtung meiner Willens-Ver¬
ordnung abseiten der Herrn Phyficorum und des
sämtlichen Collegii Medicorum ProteKantischer
Religion anhoffen darf, und hierum nochmahlen
gehorsamst und refpe&ive freundlichst um so mehr
gebeten haben will, als ohnehin jeder rechtschaffen
denkender Patriot und Mitbürger vor das Wohl
seines Vaterlandes alles möglichste zu thun sich
verbunden achten wird; So habe jedennoch vor die
hierunter habende Bemühung, aus denen zwey
Drittheilen der Nutzungen, wie§. 7. bemerket
worden, nachfolgendes zu einiger Ergößlichkeit all¬
jährlich zu bestimmen ohnverfehlen wollen..

§. 16.
Diesem zu Folge verordne zuforderst obbenann-

tm Herrn Ober-inipEorm, vor die jährliche Zu¬
sammen-
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Zusammenkunfts-Beywohnung und Oberaufsicht
dieser Stiftung, namentlich:

Tit. Herrn Städte Gerichts-Schultheisen all¬
jährlich Gulden fünfzig,

Demn HerrnSenioriLöblicher Bürgerschaft
alljährlich Gulden dreysig,

Demlic.HerrnSyndico Primarioalljährlich
Gulden dreysig,

Dem ältesten HerrnPhyficotm&Deeano Coi-
legü alljährlich Gulden dreysig,

Denen andern beeden HerrnPhyficis, jedem

DemPKyliLO Lxcraordinario, und noch an¬
dern acht, nach denenannis receptionisfoj»
genden, hier anwesenden Medial, jedem all¬
jährlich vor ihre Bemühung Gulden zwanzig,

Ferner
Dem jezeitigen ältesten Recheney Schreiber,vor

seine wegen Besorgung der Capitalien und
Bezahlung desintereffehabende Mühe, all¬
jährlich die Summa von Gulden funfzehen,

und will, daß sämtliche vorbenannteHonoraria
an jetzt gedachte Personen von denen Herrn Execu-
toribus alljährlich ohnweigerlich abgeführet wer¬
den.

M r §. 17-



§. 17-
Wie nun diese meine vorstehende Stiftungs-

Errichtung und wohl überlegte Willens.Verordn
nung, auch respeÄive unwiederrufliche Scheu,
ckung und Uebergabe lediglich das gemeine Wohl
hiesiger Stadt, und die Gesundheits.Pflege, wie
auch Versorgung der armen Kranken zur Absicht
hat, und ich derselben, in allen und jeden Stücken,
ohne daß jemand anders, wer der auch seye, in mei-
ne Verlaffenschaft Hände einzuschlagen befugt seyn
solle, nachgelebet haben will; Also habe hierdurch
wiederholtermaffen Einen HochEdlen Rath sowohl
als das Collegium Phyficorum und sämtliche
Herrn Medicos Protestamischer Religion ganz ge-
horsamst und ergebenst bitten sollen, daß Hoch und
Dieselbe vor die ohnverrückte Erfüllung meiner zu
Gottes Ehren und Nutzen des gemeinen Wesens
blos abzielenden Intention und errichteten Stif¬
tung alle möglichste Sorgfalt tragen und dieselbe
bis an das Endeder Tage aufrecht erhalten mögten.

§. i8.
Schließlich behalte mir vor,noch einige Le¬

gat*vor mein Hausgesinde zu errichten, auch son¬
sten wegen meiner Leiche, und was weiter dienlich
erachte, das nöthige zu verordnen, nicht weniger
erforderlichen Falls noch Zusätze zu machen, jedoch
allemahl der anjyo beschehenen unwiederruflichen

lieber-
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Uebergabe der 95°°°. fl*ganz unnachtheilig und
unabbrüchig,wie auch desjenigen, was nachgesche-
hener Abführung sothaner Legatorum wegen des
Zuwachses meines Vermögens oben§. 5.disponi.
ret worden.

§. iS*

- Endlich verordne ich nochmahlen, daß diese
Stiftung UNd refpe&ivq irrevocaMe Schenkung
unter den Lebendigen stet und veft verbleiben solle,
ohne daß hiebey einige nach den Römischen Rechten
allenfalls abgemessene Subtilsten Platz greisen
mögen; weilen zu Erreichung meiner Absicht ge¬
nug ist, daß der ganze Jnnhalt vorstehender Stif¬
tung meine schon längstens abgefaßte Schlüffe völ¬
lig erschöpfet, und die Dispofition über mein gan¬
zes Vermögen in sich fasset, man mag nun dieselbe
als ein Testament, Codicill, Fideicommi/s, Do*
nationem vel inter vivos vel mortis caufa anse-
hen, Massen mein ausdrücklicher Wille ist, daß sel¬
bige auf alle mögliche Weise& lud daufula co*
dicillari, jedoch absque detra&ione Falcidisevel
Trebeliianicce aus immerdar vest, unverbrüchlich
und beständig seyn solle.

Zu mehrerer Corroboration ist diese Stif¬
tung nicht nur in Gegenwart dreyer Herrn und
Mitglieder Eines HochEdlen Raths selbst von mir

R eigen-
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eigenhändig unterschrieben und besiegelt, sondern
Diese auch gebeten worden/ solche durch ihre Unter*
Zeichnung zu bestätigen, und hifce pera&is habe
ich demnächst sothane völlige, Willens*Meynung
selbst in Person denen dermahlig wohlregierenden
beeden Herrn Bürgermeistern zu gerichtlicher Pro-
rocoilirung und immerwahrender Aufbehalt*und
Befolgung überreichet. Frankfurt den 18“"Au-
gufti I/6Z.

(L,s.) Ich Johann Christian Senckenberg,
A4ecl.I)oÄorWhpli ^tiLU80r6inariu8
allhier, bekenne, -aß obstehendes meine
wohlbedächtliche Willens*Verordnung
und unwiederrufliche Stiftung sey.

(L.S.) Friederich Adolph von Glauburg, Schöff
und des Raths, als hierzu besonders er«
betener Zeuge.

(L.8.) Johann Martin Ruppel, J.U.D. und
des Raths, als hierzu besonders erbete¬
ner Zeuge.

(L.s.) Johannes Siegner, J. U. L. und des
Raths, als hierzu besonders erbetener
Zeuge.

H 4.
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N. 4.
Die Zugabe zu dem Stiftungs-Brief.

Hierinnen sind befindlich
meine

ZohannLhrtstianSenckcnbcrgs,
i>1cd. Oo<A. und kk/tici Ordiriarü

allhier,

nöthig erachtete

M und Elllinterungen
der von mir 1763. i8*Aug.

zum

Besten des Vaterlandes in Verbesserung
deŝ eökcingi-Wesens und Versorgung armer

Kranken errichteten Stiftung,
Sub dato Frankfurt den l6 , Dccembris 1765.

R 2 Zn
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In dem Ramm GOttes, Ameiu

Demnach ich Endes Unterschriebener unter dem18teti  Augufti 1763. zwar eine QlLpoticioli
gemacht, in welcher ich wegen meines zeitlichen
Vermögens, zum Besten des Vaterlandes und des
Armuths gewisser Massen das nöthige versehen,
welches alles auch in allen seinen Punkten undLlau-
suln, in so weit es der jetzigen Erklärung gemäß ist,
gehalten wissen will; gleichwolen aber mir§. 5.
und 18. Vorbehalten, zu sothaner Willens-Mey-
nung Zusatze und dabey weiter gutgefundene Erläu¬
terungen zu machen: Als will und verordne ich
hiermit:

r.) Daß meine Stiftung den Namen der Dr.
Senckenbergischen Stiftung führen, und alles was
von derselben Adminiftration vollzogen wird, un¬
ter dem von mir anzuschaffenden Siegel ausgeferti-
get werden solle. Ich gedenke

2.) auf selbiges obenhin das Frankfurtische
Wappen des einfachen Adlers, darunter aber mein
eigenes von denen Eltern anererbetes Wappen ei¬
nes brennenden Berges, zum Andenken, nebst der

Ueber-
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Ileberfchkist: Fundatio Senckenbergiana amore
Patrias; setzen zu lassen. Sollte ich aber von dem
Tode übereilet werden, empfehle solches denen
Herrn Adminiftratoribus Nils der Fundation Ko<
ften zu veranstalten. Damit aber auch

3.) jedermann, welchem daran gelegen, das
Stiftungs Haus zu finden wisse, empfehle ich denen
Herrn Admmiftratoren, sogleich nach meinem in
GOttes Willen stehenden Hinscheiden, eine Tafel
mit güldenen Buchstaben, mit der Aufschrift:
iEdes Fundationis Senckenbergianse; aufzuhaN»
gen, und solches aus der Mafia zu besorgen. Ob-
wohlen ich auch

4.) §.8. meiner obersagten Dispofition das Löb¬
liche Collegium Phyficorum dieser ansehnlichen
Reichsstadt Frankfurt zu beständig fortwährendem
Adminiftratoribus , Executoribus UNd Tefta-
mentariis meines inftituti bestellet habe,so ist doch
mein Wille und Meynung dabey nicht gewesen, die
Familie, von welcher ich den Nahmen führe, un-
ersagtes inftitutum denselben vor immer behalten
soll, auszuschließen; und da ich mich vielmehr des¬
jenigen, so meine Schuldigkeit gegen meine Eltern
und dieselbe mit fich bringet, dancknehmig erinnere,
als seße ich hiermit und will, daß

O 5.)wenn
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5.) wenn GOtt mich vor meinem ältesten
Bruder, Herrn Heinrich Christian Freyherrn von
Senckenberg,, aus dieser Zeitlichkeit abrufen sollte,
derselbe, oder falls ich Ihn überlebete, sein ältester
Sohn, und mein TausPathe,Renat Leopold Chri-
stian Carl, oder nach dessen Hintritt jedesmal der
älteste an Jahren,aus wohlgedachten meines Herrn
Bruders männlichen Nachkommen, gegenwärtig
oder künftigen, aus welcher seiner Söhne Linien
das seyn möge, diese Execution zugleich mit und
vornehmlich beständig haben,führen, bey Vorfällen
dieEinsichtvon der Beschaffenheit nehmen, und zur
gericht-öder auser gerichtlicher Handhabung, gleich
mir wenn ich selbsten annoch am Leben wäre, an
meiner Stelle, auf Kosten der Stiftung das nö-
thige verfügen sollen, gleich dann auch mein obge-
-achter Herr Bruder solches also vor sich und die
Seinige übernommen, und mir die Festhaltung zw
gesaget hat. Und damit solches um do standhafter
geschehe, setze ich

6.) Wohlgedachten meinen ältesten Herrn Brw
der, Freyherrn von Senckenberg,und dessen männ¬
liche Nachkommen, wie jetzt gedacht,zu meinem Er«
den in der obgefchriebenen Maase dergestalt ein,daß
Sie meine Errichtung und derselben Adminiftra-
tion vollkommen aufrecht lassen, auch aus derselben

sich
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sich nichts im mindesten wegen des Erbrechts zueig¬
nen, vielmehr meinen Willen besten Fleises beför¬
dern, wovor ich deren jedesmaligen 8emori-ie
Summe von fünfhundert Gulden, in der zu Frank¬
furt bey der Recheney jederzeit bestimmten Weh¬
rung, jedes Jahr auf den Tag meines in Gottes
Willen stehenden Absterbens, aus denen Händen
derer Herrn Adminittratorum gegen ihre Quit¬
tung zu empfangen, zulege und anweise, und ersag-
te Herrn Adminiftratores, fub lege paratiffimse
Executionis, tanquam in caufa jam decifa, tut«
mit belade, dergestalt,daß sogleich mit monitorüs
de imminente Executione auf tksteres Anrufen
angefangen werden soll. Sothaner jährlicher Be¬
trag derer fünfhundert Gulden soll

7-) bey der Freyherrlich-Senckenbergischen
Familie niemalen in andere Hand oder von dem
Nutznieser in der Familie selbsten versetzet, verkau¬
fet, cedirt, oder auf andere Art beschweret werden,
sondern von einem auf den andern, bis zu Ausgang
des männlichen Stammes, ungetrennet fallen.
Wenn aber

8.) dieser meines Herrn Bruders männlicher
Stamm nach Gottes Willen ganz erloschen ist,
fubftiruite ich sodann demselben lub Lege Fidei-

Q 2 com-
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commiffi , die beyde Herrn Decan 08  Facu1tati8
^uri6iLN& Medicas der nahe gelegenen Fürstlich«
Heßischen Universität Giessen, jeden mit jährlichen
hundert Gulden, unter der Auflage an meine Ad-
miniftration, Ihnen solche zu der nehmlichenZeit,
und unter der nehmlichen Fcsthaltung zu bezahlen.
Es sollen aber fodenn die der Familie weiters ver-
schaffete dreyhundert Gulden an meine Stiftung
zurückfallen, und bey derselben verbleiben. Auch
werde ich

9.) die Fürstliche Hochlöbliche Universität zu
Giessen, um dasjenige, so Ihren beyderseitigen be-
nenneten Herrn Decanis alsdenn nach Abgang der
Familie meines Herrn Bruders,als in deren Stelle
getretenen Coexecutoribus oblieget, zu überneh¬
men sogleich ersuchen, und bey derselben vidimirte
Lopeyen meiner Verordnungen, zu mehrerer Wis¬
senschaft, hinterlegen. In Kraft sothanen Execu-
riv-Amts soll

10.)von denen Herrn Adminiliratoribug mei¬
ner Stiftung dem Erben ex Familia, oder wer an
dessen Stelle tritt, jedes Jahr nach Schliesung
der Rechnung, mittels eines Ihm zuzufertigenden
Exemplars ersagter ganzer Rechnung, und Erzäh¬
lung des sonstigen Hergangs, von dem Zustand

der



t>cr Adminiftmion Nachricht gegeben werden, und
Jhmeallenfalfige Konica darüber zur Erledigung
zu machen frey stehen, um dadurch alles um so mehr
in Nichtigkeit zu erhalten. Und gleichwie

n .) meines Herrn Bruders Familie bisher an
ziemlich weit entfernten Orten ist oder sich aufhal¬
ten könnte, so vergönne ich derselben in Frankfurt
oder der Nachbarschaft einen Bevollmächtigten zu
setzen, um dasjenige, so Ihnen hierbey obliegt, zu
verrichten. Ware aber jemand von Ihnen in Frank¬
furt vor einige Zeit anwesend, stelle meinen jeder-
zeitigen Erben ex Familia frey, in dem Stiftungs-
Haus abzusteigen, und wie es die Beschaffenheit der
Einrichtung erleidet, das Quartier daselbst, ohne
weiteren Kosten der Stiftung, zu nehmen. Soll¬
ten auch

12.) wegen meiner Stiftung sich Fälle ereig¬
nen, (welches ich doch nicht hoffen will) wo ohne
gerichtliche Hülfe keine Auskunft zu finden wäre,
solle solches lediglich zu meines Herrn Bruders Fa¬
milie, und der selbiger in Coexecutione per§.8.
seiner Zeit nachgesetzten Herrn Phyficorum Er¬
messen stehen, und ihnen niemand hierbey etwas
einreden, sondern die Herrn Adminiftratores schul¬
dig seyn, die nöthige Kosten aus der Stlftungs-
Caffa sogleich, gegen Hernachmals, wenn das Geld

P ver-
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verwendet, ihnen zu beliefernde Berechnung, fol¬
gen zu lassen. Und gebe ich allem diesem so ich hier
verordnet

iZ.) die nehmliche Kraft, als ob diese Abgaben
in denen§.§.7.und i6.meiner unter dem i8.Aug.
1763.erklärten Willens-Meynung nahmentlich mit
ausgedrucket waren, und unter Vorbehalt einer ih¬
nen ohnehin gebührenden Hypothecas realis vor
meine Erben aus der Familie,und denenselben nach¬
gesetzte Coexecutvres, um dasjenige so ich hier
zu ihrem Besten verschaffet, desto mehr zu verge¬
wissern, alles als ob es damals allschon wörtlich
eingeschaltet wäre. Da ich auch

14.) in dem§. iz. meiner Dispofition verse¬
hen, daß der Herr 8enior des Figer College mit
zu Abhörung der Rechnungen gezogen werden solle;
dieses ganze inftitutum aber vornemlich nach al¬
len§.H. zu gesamter Stadt und der Bürgerschaft
Nutzen angesehen ist: Als will ich,daß erjagter Herr
Senior bey dem Collegio sofort davon Relation
thun, ein Exemplar der Rechnungen zu begehren
Macht haben, und diesem Bürgerlichen Collegio,
wenn etwas zum Besten der Sache zu erinnern
wäre, solches an Löblichen Rath zu bringen,allen¬
falls auch den Coexeeutorem ex Familia darü¬
ber zu erinnern frey stehen solle. Und gleichwie

i5.)nach
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15O nach dem§. 5. io. i8. ich annochverhoffe,
durch den Zuwachs meines Vermögens, die Stif¬
tungs-Summe auf hundert tausend Gulden, allen¬
falls auch darüber, zu seßen, welchemnach der vor
das Armuth bestimmte dritte Theil deren Einkünf¬
ten wohl erleiden dürfte, nach und nach, wenn zu¬
mal andere Lhristlich-gesinnete wohlhabende Leute
zutretten wollten, auf einen Bürger-und Beysaffen-
Hospital, in welchem arme und kranke Bürgerund
Beysassen verpsteget werden könnten, und woran es
hiesiger Stadt annoch fehlet, zu denken; als will
ich meinen Lxecutoren und Loexecucorm solche
Sorge aufgetrageu, und dieselbe hiemit bemächti¬
get haben, auf allen Fall alljährlich mit der Halb¬
scheid desjenigen Quanti an Einkünften, welches
nach meinem Ende vor die Arme heraus kommen
wird, bey sothanem löblichen Unternehmen, wel¬
ches ich des Hochansehnlichen Magiftratus und löb¬
licher Bürgerschaft Sorgfalt empfehle, Sich von
der Stiftung wegen einzulassen,jedoch anders nicht,
als wenn der Stiftung zugleich eineMtt-OireQion
zur besseren Aufrechthaltung gegönnet werden woll¬
te. Wäre es nun auch

16.) daß der Zustand meiner Stiftungs-LM
erlitte, eines oder etliche im§. 10. gedachte Sti-
pendia medica abzugeben, fo ist dabey meine Mew,
nung, daß die hierzu sich meldende oder zu wählende

P 2 Sub-
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Subje£ta solche Leute seyn sollen, welche ander«
Werts her ihr Auskommen auf Universitäten nicht,
oder nicht behörig, haben könnten, und zu denen
Studiis gleichwol tüchtig befunden würden, deren
Auswahl zu derer Herrn Phyficorum alleinigen
Ermessen stehen, und dieselbe dabey auf keine Re¬
commendation , von welcher Art sie auch seye,son-
dem allein auf ihr Gewissen Rücksicht nehmen sollen.
Um damit man auch des Fleißes und guten Auffüh¬
rung derer Stipendiatorurn desto bester gesichert
feye, sollen dieselbe angehalten werden, vor Aus¬
gang jeden Jahres ein Atteflatum Facultatis Me-
dica;, wegen ihres Fleißes und guten Wandels
bey zu bringen, in Verbleibung dessen aber das
Stipendium aufdas folgende Jahr nicht weiter ge«
reichet, sonderneingezogen werden, da es sonsten
gewöhnlicher Massen auf drey Jahre fortlaufen kann.
Und da mir

17.) so lange mir GOtt das Leben in-er Welt
fristen will, annoch verschiedenes beyfallen könnte,
welches ich sowohl dieser als der vorigen Verord¬
nung annoch zuzusetzen nöthig fände, so will mir
hiemit zum Ueberfluß nahmentlich Vorbehalten ha¬
ben, selbiges auch ohne weitere lolenne Dispofi-
tion , durch beygefügte von meiner Hand geschrie¬
bene, besiegelt oder unbesiegelte Zettul anzufügen.

Zu
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Zu mehrerer Vergewisserung aber habe gegen»
wartiges unter meiner Handschrift gefertiget und
besiegelt, erkläre auch dabey nochmalen,daß diesem
Anhang eben diejenige Kraft gebe, als ob derselbe
in dem Aufsatz von dem i8. Aug.1763. wörtlich
enthalten wäre, weshalben dann diese Erbs Einst»
tzung und übrigen Jnnhalt von dreyen hierzu erbe»
tenm Herren des Raths foiennifirm, auch davon
Einem Hochlöblichen Rath, und meinem Herrn
Bruder dem Reichs-Hof Rath, wie auch dem Herrn
8eniori des Löbl. Ein und fünfziger Coliegü, er»
sterem das Original, -enen übrigen aber Lopiaa
vi6im3t38 zustellen lassen. So geschehen Frankfurt
am Mayn den I6 te"Decembris 1765.

(L,s.) Johann Christian Senckenberg, L4eö.
DoÄor und kb^llcus Ordinariu8 all»
hier mppr.

(I..8.) Remigius Seifart von Klettenberg,8ca-
blNU8 & Senator , qua Teftis ad hunc

a£tum requifitus.
(I..8.) Johann Maximilian von Holtzhausen,

8eabinu8& Senator, als hierzu erdete»
ner Zeuge.

(L.S.) Johann Matthias Bansa, Scabinus&
Senator, als gleichfalls hierzu erdete«
ner Zeuge.

Q N. 5.



Obrigkeitliche Bestätigung dieser

gtterfofe man die von dem Hochgelahrten Dodo-
re UNd Phy fico Senckenberg Überreichte Zu-

säße und Erläuterungen zu seiner allschon in Anno
1763. beschehenen und approbirteit Stiftung:i:

Ponatur ad Ada , und werden zugleich die¬
se Zusätze Obrigkeitlich hiermit bestättiget.

Lcmclu5um in Lenaru6. IZ.kcbruar. 1766.

bl. 6.
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Antlvottschreiben der Universität Giesen.

Wohlgebohrner, Hochgelahrter,

Jnsonders Hochgeehrtester Herr Hof-Rath/

8 ^ir haben die von Ewer Wohlgebohrnen letzthin an uns zu
'  übersenden beliebte letzte Willens «Verordnungen , samt übri¬

gen Beylagen , richtig empfangen , und solche zur scaclemischen Ur¬
kunden Repofitur verwahrlich hinterlegt.

Wegen der in diesen letzten Willens - Verordnungen von Cw.
Wohlgebohrnen gegen die hiesige Universität und besonders die Ju¬
ristisch und Medicinische Facultäten , auf eine vorzüglich schätzbare
Weise geäuserten Liebe und Vertrauens wiederholen Wir nun nicht
allein die bey Denenselben in Unserem Namen von Unserem Herrn
Collegen D. Koch bereits mündlich abgestattete schuldige grose
Dancksagung ; sondern Wir nehmen auch hiermit schriftlich all das¬
jenige, was Dieselben in mehrgedachten Dero letzten Willens -Ver¬
ordnungen der Juristischen und Medicinischen Facultäl cafu eue-
nience aufzutragen und zu vermachen beliebt haben, nochmals wil¬
lig und dancknehmigst an , und geben Ewer Wohlgebohrnen an«
bey die Versicherung , daß dereinst, cM eusmsme , von beyden
Facultäten das ihnen geneigtest aufgetragene Geschäfte nach Dero-
selben edelmüthigen und für das gemeine Armuth Dero lieben
Vaterstadt , auch Aufnahme des dortigen Medicinischen Wesens,
nie genug zu preisenden Absichten, getreulich werde verwaltet und
besorget werden.

Q 2 Wir
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Wir wünschen übrigens, daß der Höchste Cwer Wohlge-
bohrnen, besonders zum Besten und noch weiteren Beförderung
Dero preißwürdigen und Dero Andenken auf ewig mit Lob,
Danck und Ruhm bekrönenden Inftkuti, noch viele Jahre bey al¬
lem vergnügten Wohlergehen und Gesundheit erhalten möge:
Anbey empfehlen wir die hiesige Universität zu Dero ferneren Lie¬
be, und Uns samt und sonders zu beharrlicher Gewogenheit und
Freundschaft, die Wir mit aller Hochachtung verharren

Ewer Wohlgebohrnen

Giesen den zten May
r ? 66. ergebenste

KeÄor, dance!tgrru5, Decani, Do &o-
res Uttt) Profeflbres

der Hychfürstl Hessischen Universität daselbst.

ä Monfieur
Monfieur le Do &eur Senckenberg,
Confeiller de la Cour Sc  Medecin
Ordinaire de 8. A. Sereniffime Mfgr.
le Landgrave deHefle -Caflel>& Phy-
ficien Ordinaire de la Ville Impe¬
riale de &

ä .

Franc fort*

N. 7.
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N. 7.
Auszug-es Prolog!der ältesten Ordnung desTeut,
schen Ordens, woraus zu sehen daß selben die Bremische

und Lübeckische Burger zu Anfangs aufgebracht haben.
Ei Cod. M(c. perg. Seculi XVI.

Ueberseyung nach jetziger Schreibart.
Nahmen der heiligen Drcy-

<0 faltigkeit thun wir allen den¬
jenigen, so jezr leben, und hinfüh-
ro kommen sollen, kund und zu
wißen: Wie, von wem, auf
welche Weise, und zu welcher Zeit
der Orden des Spirals St . Ma¬
ria des Deutschen Hauses zu Je¬
rusalem entstanden ist. Von der
Geburt unsers HCrrn im Ein
tarisend, ein hundert und neunzig- t
sten Jahre geschehen: zu der Zeit,
da Akre, ( ptolemais) von den
Christen belagert, und mit Got¬
tes Hülfe ailS den Händen der
Ungläubigen wieder gewonnen
ward. Um diese Zeit war in
dem Heere ein Theil guter Leute
von Bremen und Lübeck, die
von der Mildthakigkeit unserS
HErrn gerührt, sich über die
Menge der Gebrechen erbarm¬
ten, welche die Kranken im Heere
hatten, und beförderten das vor¬
genannte Spital unter dem See¬
gel eines Schiffes, bas ein Lo¬
cher hieß. Dadurch sie die Kran¬
ken mit geweihter Andacht unter¬
brachten, und sie mit Fleiß war¬
teten und pflegeten. Dieses klei¬
ne Beginnen gefiel dem Herzog
Friedrich von Schwaben und an-

R bern

L̂ n dem Name der Heiligen
Driveldecheit. So condegen

we alle den genen die in sien, enn
noch hieno commen sulen. Wie
begunnen wart, enn van weme.
enn wie. en te wilh tyt. Dör
bene des Spetols Senke Marien
des Dutschen Hues von Jheru-
salem. van der gebort ons Her¬
ren. desM. ennG. enn XC. joer
woren. In den tiden due Akers
belegert war. van den Kersten
enn metter Goks Hulpen wider
gewonnen wart van den Händen
der Ougelowegen. Ten selven
tiden was in dem Here ein teils
guder Lude van Bremen en van
Lubeke. die van der mildecheit
ons Herren, hun ontfarden over
die mengerhende Gebreken, die
die stken hadden in dem Here,
enn begunsten des vorgenandm
Spetols onder einen segel van ei¬
nen sceph dat ein kochge geheiten
es. dar sie die siken mit geweter
Andagt onderbragten. en derre
met vlite plagen, det deine begen
ontfarmede den Hertogen Vrede-
rike van Swouen. enn den ande¬
ren hoegen Heren, deren namen
hieno gescreven sien. der ersame
Parkriarke van Jherusalem, enn



derconinc Heinrik deslselven rics. dem hohen Herren, deren Nah»
enn de Hertoge Heinrike van bra« men hier Nachfolgen: Der ehrsa«
bant de hoestman war des Heers, me Patriarch von Jerusalem,
Cnn de Meister van dem Spetole und der König Heinrich desselben
sent Johanns, enn der Meister Reichs, und der Herzog Heinrich
van dem remple, die ertschebi« von Brabant, welcher Haupt«
schop. enn die hoege lüde des sei- mann deö Heeres war, und der
ven ries. Met derre rode der Meister vom Spitale St . Jo«
vorgenanden. Sonde der Her- hannis, und der Meister von dem
toge van Swouen stn boden over Tempel, die Crzbischöffe und ho«
meer ane flnen Bruder coninc he Leute desselben Reichs. Mit
Heinrike. du sent Keifer wart« Einrathen der vorbenandten sen«
dat he verwerfe ane den Pause dete der Herzog von Schwaben
Celestino. dat he dat vorgenande Boten, über Meer an seinen Bru«
Spetol bestedegede. enn deme der, König Heinrich, der hernach
geue dat leuen ane den ficken no Kayser ward, daß er dem Pabst
den spetole scnt Johans. enn die Cölestinuö Vorträge, das vorge»
Ridderscap no den ordene des nandte Spital zu bestätigen, und
tempels. dat geschide dat höre bei das Leheu verleihe über die Kran«der leuen enn höre Vriheit ken, wie dem Spitale St . Jo«
van der mildecheit des Pauö hannis, und die Ritterschaft nach
wart gestedeget dat. enn gegeuen dem Orden des Tempels. Die«
denselven spetole. dat selve leuen ses geschähe, baß ihre beyder Le«
en is nit gestedeget alleine van den hen und ihre Freyheit von der
luden op ertrike. Müdigkeit des Papsts bestätigt

„ . , . . ^ ,, ward, und demselben Spirale
Hie begmnlt der Prologus der verliehen. Dieses Lehen ist nicht

Brudere des Spetolö rc. bestätiget alleine von den Welrli«
chen.

Hier fängt sich die Vorrede der
Brüder des Spitals an.

N. 8-



Albrecht, Btschoffen zu Brixm, Beschreibung de»
rer Betrügereyen und üblen Haushaltung bey seinen Hospi¬

tälern, samt neuer Einrichtung der Aufsicht über die-
selbea. IZ28-ex Mfc.

NosJlbevtuS) Del gratia&apö*
ftolice fedis gratia Epifcopus

Brixinenfis, univerfis Chrifti fide-
übus , prefens fcripturrt intuend-
bus, falucem in falvatore omnium*
Qaoniam ea que ad fan&um ufam
largidone funt deftinata fidelium,
ad illum debent Sc non alium iuris
racione converti eure nobis eße
debet ut Joca quecunque noftre
dyocefis pro pauperum infirno-
rumque fuftentacione fundaca Sc
erogadonibus dotata fidelium ex
injun&o paftoralis officii debico
ad ufum calium quantum nobis
eft poflibile confervemus . Ve¬
rum quiä Reciores Hofpitalium noßri
temporis ficut experiencia manifefta
nos doeuie j cura ipforum pojipoßta
pauperes nedum quod dolentes re-
ferimus , licet de jure adftri&i *
Sc ex ipförum locorum fundacio*
ne ac dotacione fpecialiter obliga*
ti non colligunt Jeä inhumanitet eiieiunt
$5* vepellmit, Proventus nditus lo-
coYum eomnckm intevdum in fuos in*
tevdum in extranios ufus dampnabilitef
cotivevwido. Cupientes igitur eos
quos ad obfervanciam Jurium
privilegiorum Sc  confuetudinum

lau«

KT̂ ir Albrecht von Gottes,unddes Apostolischen Stuhls
Gnaden, Bischof zu Brixen, al¬
len Gläubigen in Christo, welche
gegenwärtige Schrift lesen, sty,

in dem Heilande aller, Heil und
Gnade. Weil alles, was durch
Schenkung, den Gläubigen, zum
heiligen Gebrauch, bestimmt ist,
hierzu, nnd zu keinem andern,
nach Recht und Billigkeit, ange-
wendet werden muß; So erfor¬
dert unsere Vorsorge, daß die
Derter,welche in unserm Kirchen-
sprenge! zu der Armen und Unver¬
mögenden Erhaltung gestiftet,
und durch der Gläubigen Mild-
thätigkeit begabt sind, nach unse¬
rer getreuen Hirtenpflicht, zu sol¬
chem Gebrauch, möglichst erhal¬
ten werden müssen. Alldiewei-
len aber die Pfleger der 6ospüa-
ler unserer Zeit, wie uns die of¬
fenbare Erfahrung lehret, mit
Zurücksetzung ihrer Sorgfalt,
darzu fie doch, dem Rechte, und
der Stiftung auch Begabung
dieser Herrer nach, besonders ver¬
bunden sind, die Arme»nicht zu
taffen, sondern, wie wir, mitvie-

R 2 len
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laudabilium Virtutum premia non len Leidwesen, sagen, zurückhals

inducum, cam adieLkarum exage- ten , und auf eine unbarmherzi-

racione penarum quam de novo ge Art , wegtreiben , die Eins
adiciendarumformidine fecundum fünfte und das Vermögen dieser

iiacuca &c precepta canonica ab Gerter jezuweilen zu ihrem eige-
buiusmodi temeraritatibu88c ne- nen Nutzen , öfters auch zu

gügencia revocare deformataque fremdem Gebrauch, verdamlis
8c negle&a in ftatum priftinumcher IVeise anwenden; So sind
8c debitum revocare. SpecialicerWirbettlüfyet; diejenigen, Welche
autem 8c precipue circa hofpita- zu Beobachtung der Rechte, der

le fon&orum Symonis 8c Jude Freyheiten und Gewohnheiten,
apolloiorum prope daufam ubi durch die Belohnung löblicher

potiffimum talia hucusque pullu- Tugenden sich nicht treiben lassen,
lare intelleximus 8c cognovimus sowohl durch Schärfe , als durch

Infrafcriptam ordinacionem in vi erhöhete Strafen , und Furcht an-
llaturi de conlllio 8c confenfu ca- zuhalten, daß sie nach den Cano-

piculi noftri permacure conceptam Nischen Satzungen UNd Beord¬
ern ^suri quam racioni confor- UUNgen von dergleichen Verwege-
mem cum pem'5 supra adjun&is nett Nachlässigkeit abstehen, und

ad perpetuam rei memoriam fa- was dadurch Verwahrloset UNd

cimus 8C promulgamus. Quam versäumet worden ist , wieder
per Re&orem dominum Frideri- gehöriger Maftn in vorigen Stand

cum Capellanum noftrum nunc setzen mögen. Da wir aber der-

per N05 de NOVO illic inftitutum gleichen Unrichtigkeiterr, in dem bey
8c fuccefTores quoslibec voiumus der Clause gelegenen Hospitale der
de cetero inviolabiliter obfervari. Heil. Apostel Simonis und Juda
Inprimisigicur circa obfervanciam insonderheit vermerket und beftttt-
prillinam, qua duodeeim indrmi den, so haben wir nachstehende
decumbentes aneiquis temporibus dem Rechte und der Vernunft

inibi fovebantur, fhtuimus& or- gemäße Verordnung in Kraft ei-

dinamus, Ut ex nunc perpetuo nes Gesetzes, auf Einrathen und

tocidem illic hujuscemodi unde- mit Einstimmung unsers Capi-
cunque venientes redpiantur 8c tU\$ f bey Seiten verfasset, auch

eciam nutriantur. Quorum qui- unter obbemeldten Strafen , zur-
Übet dimidiam vini babeat de ma- immerwahrenden Erinnerung
ne, dimidiam in lero, 8c de in- ausgestellt und kund gemacht.

regram Da-
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tegram quamlibet diem menfu-
ram. Ipfosque continuec domi-
noram pane refe&are, cam car-
nibus recentibus per aeftatem 8c
quam diu commode haberi poffint
per eres dies feptimanis fingulis
videlicec Dominico Marris 8c Jo¬
vis refici precipimus ac eciam
procurari» Per hyemem vero cum
aliis carnibus bonis fimiliter pro-
curentur . Volumus infuper ut
calibus veflibus leäifternia & que-
cunque alia pro necefficate corpo¬
ris liberaliter miniftrentur . Huic
autem adicimus articlo üt fi forte
ex cafu quocunque tales infirmi
non poffint haberi tune illorum
loco ceci claudi orphani & decre-
pici protinus colligantur. Quin
8c talibus de pane communi carni¬
bus & aliis neceflariis eciam detur,
unde poffint congrue fuftentari.
Quando vero commode haberi
poteft numerus preditfcorum de-
cumbencium infirmorum tune
predi£tis Cecis 8c Claudis Hofpi-
telarius non tenetur ämmodo pro-
videre. Si qui autem predi&o-
rum infirmorum a locorecederent
predi&o vel decederenc illis alii
totidem 8c non ulterius infirmo¬
rum quindenam modis omnibus
fubrogentur . Item ftatuimus 8C
ordinamus ut quinque elemofine
generaliter omnibus volentibus
recipere qer quemlibet re&orem
hofpitalis predicti quinque vicibus
in anno quolibet miniftrentur iux-
ta confuetudinem eiusdem domus
hofpitalis ha&enus ab andquis

tem-

Dahero wollen, ordnen, und ver¬
langen wir, daß diese unsere Ver¬
ordnung von dem Herrn Pfleger,
Friedrich, unserm Capellan, den
wir aufs neue hierzu bestätigen,
und allen dessen Nachfolgern un¬
verbrüchlich gehalten, und bestän¬
dig beobachtet werden soll.

Insonderheit und vornahmlich
ordnen, setzen und verlangen wir,
daß bey der vorigen Einrichtung,
nach welcher von alten Zeiten her
zwölf schwache, arme unvermö¬
gende darinne versorgt und erhal¬
ten werden, nunmehro und künf¬
tighin, so viel Arme, als ankom¬
men, ausgenommen und genährt
werden sollen. Einem jeden soll
des Morgens ein halbes Maaß
Wein, auch Abends ein halbes
Maaß Wein, mithin täglich ein
Maaß Wein gereicht werden.
Sie sollen mit Herrenbrod und
frischen Fleische im Sommer, und
so lange man solches gemächlich
haben kann, drey Tage in der
Woche, nahmlich Sonntags,
Dienstags und Donnerstages ge-
speißt und versehen werben. Im
Winter sollen sie ebenfalls mit
anderm guten Fleische versorgtwerden.

Wir wollen auch über dieses,
daß ihnen Kleidung, Betten und
andere Leibes-Nothdurft reichlich
mitgetheilet werde. Diesem Ar-
tikul fügen wir noch bey, daß,
woferne, auf allem Fall, derglei¬
chen Arme, Schwache, Unvermö¬
gende nicht vorhanden waren, so-

S dann

*
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temporibus obfervatam. Quorum
primam in vere circa feftum beaci
Georii , fecundum in eftate circa
feftum Sanfte Margarite, terciam
in autumpno circa feftum Sanfti
Michahelis , quartam in hyeme
circa feftum Sanfti Thome com-
muniter pro omnibus fundatori-
bus Sc dotatoribus hofpitalis eius-
dem antedifti , 3c  pro omnibus ft-
delibus ibi defunftis , de  quin tarn
fpecialiter pro anima primi funda-
toris noftraque fälute qui reforma-
ciöni predifte operam dedimus in
feptima Pentecofte precipimus li¬
beral iter erogari. item ftatuirous
Sc ordinamus, ut omnibus paupe*
ribus facerdotibus , clericis ÖC
Scolaribus ad diftum hofpitale ve-
nientibus , dum tarnen non vagis
Sc aliis per ftatuta provincialia
prohibitis prandium Sc cenam
cum hofpitio nofturno pro una
vice tantum fecundum honeftatem
Sc decenciam iliic iuxta menfam
hofpitelarium miniftretur, peregri-
nis autem ceteris tranfeuntis qua-
cunque hora diei fupervenerint,
Sc pecierint, unum ferculum ft
haberi tune poftit , cum pane uno
comtnuni Sc hofpicium noftur-
num minime denegetur . Item
ftatuimas Sc ordinamus ut Reftor
hofpitalis iiiemorati qui per tem-
pora fuerit , non äliter inftituatur
ibidem , nifi plenam Sc conti-
nuamvelit & promittat facere refi-
denciam , ineodem , infuperhuic
noftre ordinacioni adicimus fta-
tuentes ut ft reditus aut proven-

fcus

dann an ihre Stelle, Blinde,Lah¬
me, arme Waysen, Gebrechliche
an und aufgenommen werden sol¬
len. Diesen soll auch gemeines
Brob, Fleisch und andere Noth-
durfr gereicht werden, daß sie ge-
nüglich leben können. Wenn aber
die Zahl der vorher gedachten or¬
dentlichen Armen erfüllt ist, so
soll der Hospital-Pfleger die Lah-
men, Blinden zu versorgen nicht
gehalten sepn. Wenn jedoch ei*
nige der mehrgedachten Armen
Unvermögenden an demT>rteab-
gehen, oder sterben, so sollen eben
so viel andere an deren Stelle, je¬
doch det'rr niemals über funfze-
hen überhaupt nicht ausgenom¬
men werden.

Wir ordnen und wollen auch,
daß jährlich, durch den benannten
Hospital-Pfleger fünf Spenden
unter alle Armen, die da kommen,
nach alter Gewohnheit dieses Ho¬
spitals,auszecheilt werden sollen.
Davon die erste im Frühling, um
das Fest George, die zweyte im
Sommer, um St . Margaretha,
die dritte, im Herbst, um Mi¬
chael, die vierte im Winter, um
St . Thomas, insgemein für alle
Stifter und Wohlthärer oftge¬
dachten Hospitals, und für alle
darinne verstorbene Gläubigen,
die fünfte aber insonderheit für
die Seele des ersten Stifters und
für unsere Wohlfahrt, der wir
diese Stiftung zu verbessern, uns
haben angelegen seyn lassen, den
siebenden Sonntag nach Pfing¬

sten

i
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tus hofpitalis ultra expenfas domus
necefiarias 6c utiles , hofpicalita-
temque congruam 6c honeftam ac
procuraciones iam di&as quoquo
modo fe extenderint * redduum
annis fingulis , habita racione cum
loci ordinariointer pauperes diftri-
bui volumus 8c egenos , prXter
viginti marcas Veronenfes , quas
fpecialicer Re£tor hofpitalis eius-
dem qui pro tempore fuerit in uti-
litatem poftit convertere propriam
8c privatam* Nid noca(lerilitas
communis hoftilitas vel quecun-
que alia iufta 6c racionabilis caufa
alia in hoc cafu 6c premiflis Omni¬
bus inducerent 6c fuaderent . Ita
tarnen quod defe &us neceditatis
autpenuriaquoadinfirmos decum-
bentes prediÄos non principaliter
quoad excludendum ftatim eius-
dem fed in omnem eventum 6c ad
ultimum benigrfa condderacio ha-
beatur . Que omnia 6c dngula
volumus ad noticiam 6c arbitrium
ordinarii veftri premitti 6c deduci«
Nulli ergo omnino Re&orum ho¬
fpitalis predi &i liceat huiusmodi
noftram ordinacionem quomodo-
libet infringere , vel eidem aufu
temerario contraire » fed eandem
quilibet inviolabiliter ftudeat ob-
fervare . Quicunque autem Re&o*
rum hu ins , fälutis proprie quod
abfit immemor premiffa prout fta-
tuuntur per omnia non fervaveritj
vel notabiliter negligens fuerit , d
per annum integrum de perfeve-
raverit , aut fi per menfem absque

iufta

sten, reichlich vertheilt werden
soll.

Jngleichen ordnen und wollm
wir, daß allen armen Geistlichen,
Priestern und Schulbedienten,
welche sich bey diesem Hospitale
angeben, keinesweges aber den
herumschweifenden und nach den
Gesetzen verbotenen Umlaufern,
Mittags und Abends Mahlzeit,
auch ein Nachtlager, nur einmal,
wie es andere Hospital̂Ver¬
wandte ehrbar und anständig ge-
niesen, gereicht werden soll. Den
übrigen vorbeygehenden fremden
Armen, es sey an welchem Ta¬
ge, oder zu welcher Stunde sie
was begehren oder bitten, soll
etwas Fleisch wenn man es bey
der Hand hat, zu essen mit
gemeinem Brod gereicht, auch
ein Nachtlager nicht versagt wer¬den.

Ferner setzen und ordnen wir,
daß der jedesmalige Pfleger die¬
ses oftgedachten Hospitals, so
lange er den Dienst verwaltet,
auf keine andere Weise eingesezt,
und bestellt werden soll, als daß
er nirgends anderswo, als dar¬
inne seine völlige und beständi¬
ge Wohnung zu haben verspre¬
che.

Zu dieser unserer Verordnung
fitzen wir auch noch, und wol¬
len, daß, wenn die Gefalle,oder
Einkünfte des Hospitals den

S 2 noth-
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iutta causa ss a dicro loco absenca- nvthwelldigen und nützlichen Auf-
veric, pokguam de his notorie wand, auch was zu der ehrba-
consticeric in iudicio vel excra, nec reu, und gebührenden obbemeld-
racionabilcm Ut premiccitur poülc ten Verpflegung erfordert wird,
exculäcionsm prscenäsrs, ipsum übersteigen, und sich vermehren,
ex cuuc lliÄo hofpicaii volumus& der jährliche Ueberfchuß davon,
äsclaramus ipso iure sors priva- nach abgelegter ordentlicher Be¬
lum, sc 6ns sps ulla rskimcionis rechnung, mit dem Oedinario,
perpecuo decsrnimua permanere. (Pfarrer ) des Orts , an Arme,
Uc autem predicta omnia& fin- Dürftige, bis auf zwanzig Ve-
Zllla perpscuo obcineanc roboeis ronestfche Marek , ausgekheilet
tirmicaccm, dlos ^ Ibercug Lpisco- werden foll, welche der zu solcher
pus Brixinenfis prediclus prefens Zeit das Amt führende Pfleger
inürumencum 6eri kecimus, Sc des Hospitals insonderheit für
oräinavimus, nostri Sc Capituli sich behalten, und in seinen ei-
nollri Brixinensts ancediLti6§illo- genen Nutzen verwenden kann,
rum appenstonibus debile commu- Daferne aber auch bekannte all»
niri ad perpecuam rei memoriam gemeine Unfruchtbarkeit, Kriegs-
super eo, Darum Brixini. /inno Gefahr, Unglücksfälle, oder sonst
Domini MCCCXXVIII. XII. die eine rechtmäßige Ursache der
menlis Novembris. Hinderniß in allen vorher ge-

meldten Einrichtungen, sich er-
äugnen sollten; So sollen doch ofterwähnte Armen und Unver¬
mögende Hospital-Verwandte nicht verflossen, sondern in allem Fall
für dieselben wohlthatige und gütige Sorgfalt angewendrt werden.

Alles dieses insgemein, und insonderheit haben wir zu eures
Oräiaarii Wissenschaft, und Nachachtung nicht verhalten wollen.
ES soll daher keiner von den Pflegern des obgedachten Hospitals
dieser unserer Verordnung auf keine Weise zu wider handeln, noch
derselben freventlichen Eingrif thun, sondern ein jeder solche unver¬
brüchlich zu erfüllen, bemüht seyn.

Wir wollen auch, daß derjenige Pfleger dieses heilsamen
Werks, welcher alles vorhergemeldte, nicht genau beobachten,
sondern seines eignen Heils, wie wir nicht hoffen, uneingedenck,

bey
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bey aller dieser Stiftung eine merkliche Nachläßigkcit bezeugen
möchte, und woferne er ein ganzes Jahr hindurch in silcher Saum-
seeligkeit verharren , oder nur einen Monat über , ohne rechtmäßi¬
ge Ursache von besagtem Orte abwesend seyn würde , auch nach¬
dem er gerichtlich, oder außergerichtlich darüber zur Rede gesezt
worden , und keine rechtmäßige Ursache, oder Entschuldigung ein¬
zuwenden vermag , des gedachten Hospital - Amtes , den» Rechte
nach , entsetzt, und desselben ohne einzige Hofnung es wieder zu er¬
halten , beraubt bleiben soll. Und damit alles vorhergehende ins¬
gemein und insonderheit, in beständiger Kraft ans immerdar blei¬
ben , und erhalten werden möge ; So haben wir Albrecht , er-
meldter Bischof von Brixen , gegenwärtige Urkunde ausfertigen
lassen, und verordnet , daß solche mit Unserm, und unsers obge¬
dachten Capituls zu Brixen Siegeln , zur beständigen Wissenschaft
und Erinnerung , bestärkt werden möge. Gegeben zu Brixen , im
Jahre Unserö HErrn 1328. am 12. des Wintermonats.

T N. 9.



>8>» ) 74 ( <«*

N. 9.

Obrigkeitliche Erlaubnis das Begräbnis be,
treffend.

(

dsls ein Extradus Löblichen Lasten- Amts - prococolll de
^ 30 . paff, die von dem Hochgelahrten vodore und kbx-
llco Ordinario , Hof «Rath Senckcnberg , nachgkftlchteEr-
laubnis sich in seinem Garten und Stiftungs -Haus auf der
grosen Eschenheimer Gasse eine Grabstätte errichten lassen
zu dürfen betreffend anjetzo verlesen worden

Solle man ihme lediglich für seine Person in Rück¬
sicht seiner Stiftung bey diesem Ansuchen willfah¬
ren, jedoch unter dem Vorbehalt, daß solches zu
keinem Nachtheil auf andere Personen gezogen
werde.

Condufam in Senatud. 4.Junii 1767.

N . io.

} I
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Grabschrift, -/*’
welche sich-er Stifter selbst gesetzt.

v . o . M. 8.
CONDITUM HOC IN SEPULCRO

TERRENUM CORPUS

JOANNIS CHRISTIANISENCKENBERG,
DEI MISERANTIS BENIGN1TATE,

DUM HIC VIVERET,
BONI CIVIS,

MEDICI FIDELIS,
CUI TERRA EXILII LOCUS,

CLLUM PATRIA,
QUAM REPETIIT L^ TUS,

CUM PLACIDE MORIENDO LIBERTATEM
ASSEQUERETUR

ANNO MDCC DIE
NATUS MDCC VII. d. XXVIII. FEBRUARII.

*

VIVENS DISCE MORI : SIC VITAM MORTE PARASTI;

SOLI VINCENTI NAMQUE CORONA DATÜR.

Zu Teutsch:

GOtt dem Allmächtigen zu Ehren.

L 2 In
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In diesem Grabe liegt verwahret der irrdische Leib,
Johann Christian Senckenberg, der in seinem
Leben, durch Gottes erbarmende Güte , ein redlicher
Bürger und treuer Arzt gewesen; der die Erde für den
Ort der Verweisung, den Himmel aber für sein Vater¬
land gehalten hat, dahin er mit Freuden zurück gekehret
ist, als er durch einen sanften Tod die Freyheit erhielte,

Im Jahr mdcc  den
Gebohren MDCCVil. den 28. Februar.

' Lerne sterben dieweil du lebest: So hast du durch den
Tod das Leben erworben;

Dann niemand wird gekrönet, als der, der überwindet.

ER D E.
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